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  Vorwort

Kerzen statt LED-Licht? Was zu einem Abendessen mit einer Flasche 
Wein perfekt passt, ist im Büro schlicht fehl am Platz. Und doch empfahl 
der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, Werner Lugin-
bühl, im Sommer 2022 den Kauf von Kerzen für alle Fälle. Er legte der 
Bevölkerung sogar nahe, sich mit Brennholz einzudecken, da es zu einer 
Strommangellage kommen könnte. Im 21. Jahrhundert schien das für 
ein Land mit einer der höchsten Wirtschaftsleistungen pro Kopf eine ir-
ritierende Empfehlung – und sie hinterliess Spuren in der öffentlichen 
Debatte.

Bis vor Kurzem war eine stabile Energieversorgung für die überwie-
gende Mehrheit der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit. Nur Exper-
ten zerbrachen sich hierzulande den Kopf darüber, wie künftig die Ver-
sorgungssicherheit auch mit einem ambitionierten Netto-null-Ziel 
erreicht werden könnte. Die Strommangellage war in der öffentlichen 
Debatte kaum ein Begriff. Nachdem allerdings der Einmarsch russischer 
Truppen in der Ukraine im Februar 2022 zu einer Energiekrise in Euro-
pa führte, ist das Thema in der Breite angekommen.

Doch wie sieht die Situation in der Schweiz im Detail aus? Welche 
Massnahmen gibt es bereits, und was sollte vordringlich angepackt wer-
den? Diese Fragen sind die beiden Avenir-Suisse-Forscher Patrick  Dümmler 
und Simon Stocker, unter der Mitarbeit von Mario Bonato und  Teresa 
Hug Alonso, angegangen. Auf den folgenden Seiten bieten sie eine umfas-
sende Auslegeordnung zum Thema und loten verschiedene Ansätze zur 
Energiezukunft der Schweiz aus.

Die Lektüre der vorliegenden Publikation führt einmal mehr vor  Augen, 
wie zentral der verlässliche Zugang zu kostengünstiger Energie ist. Im 
vergangenen Jahrhundert hat die Schweiz mit dem Bau grosser Speicher-
kraftwerke sowie dem frühen Einstieg in die Kernenergie immer wieder 
Pioniergeist bewiesen. Mit dieser Infrastruktur wurde eine stabile Grund-
lage für den heutigen Wohlstand geschaffen. Derzeit scheint der Wille, 
solche visionären Projekte in Angriff zu nehmen, allerdings erlahmt.

Die jüngsten Verwerfungen auf den Energiemärkten haben hier zum 
positiven Nebeneffekt geführt, dass die Schweiz aus ihrer Lethargie ge-
rüttelt wurde. Das war dringend notwendig. Denn wie Dümmler und 
Stocker zeigen, stehen bezüglich Versorgungssicherheit, Klimaneutralität 
sowie einer günstigen Bereitstellung von Energie grosse Herausforderun-
gen an. Diese gilt es möglichst zeitnah anzupacken. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass künftige Studien zur Schweizer Energiepolitik nicht 
im Kerzenlicht gelesen werden müssen.

Jürg Müller
Direktor von Avenir Suisse
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  Executive Summary

Die Schweiz steht in der Energiepolitik vor einer dreifachen Herausfor-
derung: Erstens muss die Versorgungssicherheit mit Energie erhöht wer-
den; insbesondere das Risiko einer Strommangellage ist in den letzten 
Jahren gestiegen. Zweitens verfolgt die Schweiz das Ziel, bis 2050 klima-
neutral zu werden. Dies erfordert einen Umbau des Energiemixes. Drit-
tens sollen beide Ziele zu volkswirtschaftlich tragbaren Kosten erreicht 
werden. Unser Land muss damit seine Position im Energie-Trilemma – 
zwischen den Forderungen nach Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit – neu finden bzw. optimieren. 

Die vorliegende Studie analysiert in einem ersten Schritt die Ausgangs-
lage in der Schweiz. Während der Bruttoenergieverbrauch – gemessen 
über alle Energieträger – in den letzten rund zehn Jahren gesunken ist, 
steigt der Strombedarf. Der Ausbau der inländischen Elektrizitätserzeu-
gung gewinnt sowohl kurz- und mittelfristig (Stichwort Versorgungssi-
cherheit) als auch langfristig (Stichwort Energiewende) an Bedeutung. 
Ohne Ausbau nimmt die Importabhängigkeit der Schweiz insbesondere 
im Winter zu, das Risiko, den Verbrauch nicht decken zu können, steigt. 

Der Strommarkt ist weitgehend in staatlicher Hand. Die Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen (EVU) befinden sich mehrheitlich in kantona-
lem und kommunalem Besitz, rund 99 % der Anschlüsse bzw. Verbrau-
cher können ihren Versorger nicht frei wählen. Gleichzeitig ist die Schweiz, 
wie kein anderes europäisches Land, technisch eng in den EU-Strombin-
nenmarkt integriert, ohne kommerziell und rechtlich gleichberechtigter 
Partner in diesem Markt zu sein. Dies führt zu steigenden Kosten für die 
Schweizer Verbraucher, da Ausgleichsmassnahmen gegen ungeplante 
Stromflüsse und die drohenden Importbeschränkungen getroffen werden 
müssen.

Gefragt sind Ideen, wie die genannten energiepolitischen Stolpersteine 
möglichst effektiv und effizient überwunden werden können. Dabei gilt 
es, die Resilienz zu stärken, eine intelligente Steuerung des Energiever-
brauchs zu nutzen und die Infrastruktur auszubauen. Um auf die Zielkon-
flikte des Energie-Trilemmas zurückzukommen, bedeutet dies Folgendes: 

Erstens soll die Versorgungssicherheit durch den effektiven Ausbau 
der Stromerzeugung mittels financial Contracts for Differences (fCfD), 
die marktnähere Ausgestaltung oder gar den Verzicht auf die Wasserzin-
sen, die Öffnung für ausländische Investoren und eine Beschränkung auf 
effiziente Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz gesteigert wer-
den. Dazu sind auch folgende, sich bereits in der politischen Diskussion 
befindenden Massnahmen rasch umzusetzen: Der sichere Weiterbetrieb 
der bestehenden Kernkraftwerke (KKW), die Schaffung von saisonalen 
Speichermöglichkeiten, und der Vorrang der Versorgungssicherheit vor 
anderen Zielen in Bewilligungsverfahren.
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Zweitens muss die Energiepolitik einen Beitrag zur Erreichung der 
Klima ziele leisten. Dazu gehört die konsequente Bepreisung des CO₂-Aus-
stosses sowie die Abkehr von der ineffizienten, kleinteiligen und von star-
ken Mitnahmeeffekten geprägten Förderpolitik. Soll aus politischen 
Gründen jedoch weiterhin gefördert werden, anstatt eine auf Kosten-
wahrheit hinwirkende Klimapolitik zu betreiben, muss künftig die Wahl-
freiheit der einzusetzenden Technologie garantiert sein. Weiter sollen die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Umrüstung des Gas-
netzes für die Verwendung von grünem Wasserstoff in industriellen 
Hochtemperaturprozessen in Angriff zu nehmen. Zusätzlich sollen die 
bestehenden KKW so lange am Netz bleiben, wie sie sicher betrieben 
werden können – auch wenn dies über 60 Jahre sind. Mittelfristig ist zu-
dem das Verbot des Baus neuer KKW zu überdenken.

Drittens müssen die Bezahlbarkeit und der Zugang zu Energie ge-
währleistet sein. Auch wenn die Energiepreise in den letzten Monaten 
spürbar angestiegen sind, machen diese nach wie vor nur einen kleinen 
Teil eines durchschnittlichen Haushaltsbudgets aus. Eine allgemeine 
 Deckelung der Energiekosten bietet sich deshalb nicht an; die wirklich 
Bedürftigen sollen im Rahmen bestehender Instrumente der Sozialhilfe 
unterstützt werden. Darüber hinaus sind die technologischen Möglich-
keiten zur intelligenten Steuerung des Energieverbrauchs besser zu nut-
zen. Ein systemdienliches Verbrauchsverhalten reduziert die notwendi-
gen Zusatzinvestitionen in die Energieinfrastruktur. Gerade die Strom-
marktöffnung für Kleinverbraucher könnte in diesem Zusammenhang 
einen wichtigen Beitrag leisten, führt sie doch zu mehr Wettbewerb und 
einer Beschleunigung der Einführung neuer Versorgungsmodelle, was 
preisdämpfend wirkt. Schliesslich sollte auch der Forderung nach einem 
Industriestrompreis konsequent entgegengetreten werden. Ordnungs-
politisch besser ist es, die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen zu verbessern, als diesen mit selektiven, markt-
verzerrenden Subventionen unter die Arme zu greifen.

Viertens muss die Schweiz im Energiebereich enger mit der EU zu-
sammenarbeiten. Als Minimalforderung ist der Abschluss eines techni-
schen Abkommens zur Stabilisierung des Schweizer Stromnetzes zu nen-
nen. Ein solches ersetzt jedoch nicht den Abschluss eines Stromabkommens, 
um den gegenseitigen Marktzugang zu ermöglichen und die Import-
kapazitäten der Schweiz aufrechtzuerhalten. Wirtschaftlich am sinnvolls-
ten wäre langfristig ein umfassendes Energieabkommen, das neben Strom 
auch Wasserstoff und synthetische Energieträger umfasst.
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 1 _ Energiewende: No free Lunch

Spätestens seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und dem damit 
verbundenen starken Anstieg der Energiepreise ist das Thema Versor-
gungssicherheit ganz oben auf die mediale und politische Agenda gerückt. 
Galt jahrzehntelang der Zugang zu Energieträgern und Strom als Selbst-
verständlichkeit, stehen nun plötzlich Massnahmen zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Die Branche selbst hat schon vor 
Jahren immer wieder vor einer möglichen Knappheit gewarnt (dazu spä-
ter mehr), doch lange Zeit schien der Ruf der Experten ungehört zu ver-
hallen. Mitentscheidend für den medialen und politischen Umschwung 
dürfte das Interview des Präsidenten der Eidgenössische Elektrizitätskom-
mission (ElCom) Werner Luginbühl («Kerzen und Brennholz») im Som-
mer 2022 gewesen sein. Darin warnte er vor gebietsweisen Stromabschal-
tungen im Winter 2022/23 (Humbel, 2022). Spätestens ab diesem Zeitpunkt 
war der öffentliche Druck stark genug, um die Politik in den Handlungs-
modus zu versetzen.

Kurzfristig ist die Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten, 
langfristig ist unser Energiesystem so umzubauen, dass keine Treibhaus-
gase (THG) mehr ausgestossen werden. Denn mit der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Paris (UNTC, 2021) hat sich die Schweiz verpflichtet, 
ihre THG-Emissionen zu reduzieren. Ziel auf internationaler Ebene ist 
es, den Temperaturanstieg gegenüber vorindustriellem Niveau auf deut-
lich unter 2°C zu begrenzen.| 1 Der jüngste Synthesebericht des Uno-
Klima rates zeigt, dass die Erwärmung bereits um 1,1 °C zugenommen hat 
und das 2-Grad-Ziel nur mit zusätzlichen Massnahmen zu erreichen ist 
(IPCC, 2023). Die Klimapolitik ist dabei eng mit dem Umbau des Energiesys-
tems verknüpft; denn fast drei Viertel der weltweiten heutigen Treibhaus-
gasemissionen sind auf die Erzeugung und Nutzung von Energie zurück-
zuführen (Dümmler & Rühli, 2021, S. 28).

Die Energiebereitstellung im Trilemma
Das Energie-Trilemma des Weltenergierates (vgl. Abbildung 1) zeigt auf einfache 
Weise die Zielkonflikte, die eine gerechte, sichere und saubere Energie-
wende für alle Staaten mit sich bringt. Erstens muss das Energiesystem 
so umgebaut werden, dass THG-Emissionen minimiert und schliesslich 
ganz vermieden werden. Zweitens muss Energie zu erschwinglichen Prei-
sen für die private und gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen. Drit-
tens muss das Energiesystem möglichst resilient sein, d. h. die Nachfrage 
sollte auch bei externen Schocks wie dem Ukrainekrieg zuverlässig und 
ohne Versorgungsunterbrechungen gedeckt werden können.

Die Klimapolitik  
ist eng mit dem  
Umbau des Energie-
systems verknüpft.

1 Gemäss dem Übereinkommen von Paris soll der Temperaturanstieg nach Möglichkeit gar auf 1,5 °C begrenzt werden.
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Obwohl die Schweiz im Energie-Trilemma-Index hinter Schweden den 
zweiten Platz einnimmt – und damit im internationalen Vergleich gut 
abschneidet – stehen grosse Herausforderungen an (World Energy Council, 2022). 
Beispielsweise sind die günstigsten Energiequellen nicht unbedingt auf 
Bedarf abrufbar. So würde ein ausschliesslich auf Solarenergie basieren-
des Energiesystem zwar sehr günstig und umweltfreundlich Strom lie-
fern, die Versorgungssicherheit könnte aber ohne zusätzliche Speicher-
lösungen (in der Nacht und im Winter) kaum dauerhaft gewährleistet 
werden. Würde die Energie dagegen ausschliesslich in Dutzenden von 
Kernkraftwerken (KKW) erzeugt, wäre die Versorgungssicherheit relativ 
hoch und die Klimawirkung gering, aber eine so grosse Flotte von KKW 
wäre kaum finanzierbar. Kohlekraftwerke hingegen wären kostengünstig 
und zuverlässig, sie würden aber die THG-Emissionen substanziell er-
höhen.

Die aktuelle Häufung von Krisen («Polykrise») verschärft dieses Tri-
lemma erheblich. So hat die Covid-19-Pandemie einen Nachfrageschock 
ausgelöst (BDI, 2020). Während sich die Weltwirtschaft erholte, konnte das 
Energieangebot nicht im Gleichschritt ausgeweitet werden, was unter 
anderem zu einem Anstieg der Energiepreise führte. Zusätzlich stellte 
das System insbesondere Europa durch den Ausfall russischer Gasliefe-
rungen auf eine harte Probe.| 2

Versorgungssicherheit

Nachhaltigkeit Wirtschaftlichkeit

Abbildung 1

Das Energie-Trilemma

Ein Energiesystem kann entlang der drei Dimensionen Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit 
und Wirtschaft lichkeit optimiert werden. Dabei kommt es jedoch regelmässig zu Ziel-
konfl ikten.

Quelle:  World Energy Council, 2023

2 Neben Heizung und Warmwasserbereitung wird Erdgas auch zur Stromerzeugung und als Grundstoff in der Industrie 
 eingesetzt.
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Die vorliegende Studie fokussiert hauptsächlich auf die beiden Themen 
der kurz- und mittelfristigen Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
sowie langfristig auf eine klimaneutrale Energiebereitstellung.| 3

Strommangellage als grösstes Risiko für die Schweiz
Für die Schweizer Öffentlichkeit mag die in den kommenden Wintern 
drohende Stromlücke überraschend gewesen sein. Jedoch hatte bereits 
die Energiestrategie 2050 eine zunehmende Importabhängigkeit prog-
nostiziert. Zudem hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) 
schon 2015 in einem Bericht über Katastrophen und Notlagen das Sze-
nario einer Strommangellage als grösstes Risiko für die Schweiz bezeich-
net | 4 – dies aufgrund der Kombination der erwarteten wirtschaftlichen 
Auswirkungen und der Eintretenswahrscheinlichkeit. Wichtig ist dabei 
die folgende Unterscheidung: Bei einer Strommangellage kann die Nach-
frage nicht gedeckt werden und es müssen Massnahmen zur Reduktion 
der Nachfrage ergriffen werden. Bei einem Blackout hingegen ist genü-
gend Energie vorhanden, kann aber aufgrund eines unvorhersehbaren 
Ereignisses nicht zu den Verbrauchern transportiert werden (Haffner, 2022).

Auch in der aufdatierten Risikoanalyse stufte das Babs (2020) die Strom-
mangellage als grösstes Risiko für die Schweiz ein, dies noch vor einer 
Influenza-Pandemie. Im Vergleich zu 2015 hat das Risiko einer Strom-
man gellage sogar zugenommen, zudem sei das Risiko einer Unter-
brechung der Erdgasversorgung deutlich gestiegen. Im Falle einer Mangel-
lage würde gemäss Eskalationsplan u. a. der Strombezug von Gross ver-
brauchern kontingentiert, und weitere Anschlüsse wären während Wo-
chen von regelmässigen, rollenden Netzabschaltungen betroffen.

Abgewendete Mangellage – doch die Herausforderungen bleiben
Genau dieses Szenario einer Strommangellage drohte im Winter 2022/23 
erstmals einzutreten. Neben dem bereits erwähnten Ausfall russischer 
Gaslieferungen verschärften umfangreiche Wartungsarbeiten im franzö-
sischen Kernkraftwerkspark sowie ausbleibende Niederschläge die Situ-
ation. In einer von Swissgrid (2022) im Auftrag des Bundesamtes für Ener-
gie (BFE) durchgeführten Studie zur kurzfristigen «Strom-Adequacy» | 5 
wurde die Wahrscheinlichkeit von Stromdefiziten zwischen Oktober 2022 
und April 2023 untersucht. Diese kam zum Schluss, dass die Schweiz 
aufgrund ihrer Importabhängigkeit im Winter eine Stromlücke riskiert, 
falls gegenüber den Vorjahren die Stromproduktion aus europäischen 
Gaskraftwerken | 6 um 15 % tiefer ausfällt. 

3 Für Vorschläge zu einer wirkungsvollen Klimapolitik vgl. Dümmler & Rühli (2021).
4 Im extremen Fall führt eine Situation von Stromknappheit zu Beeinträchtigungen in allen Einrichtungen, die auf Strom 

angewiesen sind, sowie in wirtschaftlichen Abläufen.
5 Es geht dabei um eine ganzheitliche Betrachtung der Versorgungssituation, welche die strategische Ausrichtung bei 

 Er  zeugungskapazitäten, Verbrauch und Netzinfrastruktur miteinbezieht. 
6 Diese kommen jeweils zur Deckung von Nachfragespitzen zum Einsatz.

Das Babs hatte schon 
2015 das Szenario 
 einer Strommangel-
lage als grösstes  
Risiko für die Schweiz 
bezeichnet.
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Um das Risiko einer Strommangellage zu minimieren, hat der Bundesrat 
deshalb verschiedene Massnahmen beschlossen. Dazu gehören die Bil-
dung einer Wasserkraftreserve, der Bau eines Reservekraftwerks, der Ein-
satz von Notstromgruppen, eine Energiesparkampagne, Kapazitätserhö-
hungen im Übertragungsnetz sowie eine temporäre Reduktion der 
Restwasserabgabe. Zudem wurde ein finanzieller Rettungsschirm für 
systemkritische Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft gespannt, da 
diese aufgrund der extremen Preisschwankungen an den Märkten mehr 
Liquidität benötigten, um die notwendigen Sicherheiten zu hinterlegen 
(FinDel, 2023).| 7

Zur Sicherstellung der Gasversorgung wurde zusätzlich eine Gasreser-
ve aufgebaut, die aus einer physischen Reserve von 6 TWh (ca. 20 % des 
Winterverbrauchs) in den Speichern der Nachbarländer besteht. Weitere 
6 TWh standen in Form von Optionen in Frankreich, Deutschland, Ita-
lien und den Niederlanden zur Verfügung (Bundesrat, 2022). 

Auch wenn das Worst-Case-Szenario einer Mangellage – u. a. aufgrund 
hoher Temperaturen im Winter 2022/2023 – nicht eingetreten ist, stellen 
sich der Schweiz auf dem Weg in Richtung Netto-null-Ziel 2050 Heraus-
forderungen in Bezug auf die Versorgungssicherheit in den Weg. Schliess-
lich muss bis dann das ganze Energiesystem aufgrund der zunehmenden 
Elektrifizierung und der Integration der erneuerbaren Energien umge-
baut werden.

Aufbau der Studie
Im nachfolgenden, zweiten Kapitel soll deshalb die Ausgangslage der 
Schweiz unter die Lupe genommen werden. Dabei wird zunächst auf die 
Energieproduktion und den Energieverbrauch eingegangen. Danach wer-
den die aktuellen Marktstrukturen der einzelnen Energieträger unter-
sucht und die bestehenden Förderinstrumente der Schweizer Energie-
politik analysiert. Schliesslich wird auf die aktuellen Entwicklungen im 
Energiebinnenmarkt der Europäischen Union (EU) und deren Bedeutung 
für die Schweiz eingegangen.

Ausgehend von dieser Zustandsanalyse wird im dritten Kapitel ein 
Blick in die Zukunft geworfen und es werden Ideen vorgestellt, um die 
beiden Herausforderungen Versorgungssicherheit mit Energie und Errei-
chung des Netto-null-Ziels zu meistern. Aufgrund der angestrebten 
Energie wende dominiert dabei in den Ausführungen der Strom als Ener-
gieträger: 

 _ Erstens muss die Resilienz betreffend Energie- bzw. Stromversorgung 
der Schweiz gestärkt werden. Für den Winter 2022/23 hat der Bund 
dazu bereits Massnahmen getroffen, doch mittelfristig sind weitere 

Der Schweiz stellen 
sich auf dem Weg in 
Richtung Netto-null-
Ziel Herausforderun-
gen in Bezug auf die 
Versorgungssicherheit 
in den Weg.

7 Bei Termingeschäften verpflichten sich Stromproduzenten zur Lieferung einer Strommenge zu einem bestimmten Preis 
und Zeitpunkt. Um das Risiko eines Lieferausfalls für den Käufer zu vermeiden, sind die Produzenten an der Börse ver-
pflichtet, einen vom Strompreis abhängigen Geldbetrag auf einem Sperrkonto zu hinterlegen (ähnlich einer Mietkaution). 
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Anstrengungen notwendig. Dazu gehört auch die Klärung des Verhält-
nisses zur EU, insbesondere im Strombereich. 

 _ Zweitens müssen die Chancen der Digitalisierung und der neuen 
Technologien genutzt werden. Mit der Integration der erneuerbaren 
Energien ändern sich die Anforderungen an die Netze. Dynamische 
Netzentgelte oder Profilverträge können hier Abhilfe schaffen. Voraus-
setzung hierfür wäre eine weitere Öffnung des Strommarktes.

 _ Drittens wird die Schweiz nicht um den Ausbau der Strom-
infrastruktur herumkommen. Dies gilt insbesondere für die erneuer-
baren Energien. Dazu müssen die Bewilligungsverfahren gestrafft und 
beschleunigt werden – auch weil mit dem geplanten Ausstieg aus der 
Kernenergie ein erheblicher Wegfall von Produktion kompensiert wer-
den muss. Zudem sollte die Schweiz den Anschluss an die europäische 
Wasserstoffinfrastruktur nicht verpassen.

In einem Schlusskapitel werden die Empfehlungen zusammengefasst.
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 2 _ Ausgangslage

Um die wichtigsten Herausforderungen für die Sicherstellung der Ener-
gieversorgung und des Netto-null-Ziels zu identifizieren, ist es sinnvoll, 
in einem ersten Schritt einen Blick auf die heutige Energieversorgung der 
Schweiz und deren mögliche zukünftige Entwicklung zu werfen. Auf-
grund der zunehmenden Elektrifizierung liegt der Schwerpunkt nach-
folgend auf der Stromversorgung.

 2.1 _Energieproduktion und -verbrauch
Gemäss der schweizerischen Gesamtenergiestatistik (BFE, 2022b) beträgt 
der jährliche Primärenergiebedarf der Schweiz ca. 282 TWh (1 015 690 TJ), 
während sich der Endenergieverbrauch auf 220 TWh (794 720 TJ) beläuft. 
Als Primärenergie wird jene Energie bezeichnet, die aus nicht umgewan-
delten Energieträgern (z. B. Kohle) stammt, während der Endverbrauch 
die Energiemenge umfasst, die letztlich beim Verbraucher ankommt. 
Häufig müssen Primärenergieträger in sogenannte Sekundärenergieträ-
ger umgewandelt werden (z. B. Erdöl in Benzin), um verbraucht werden 
zu können. Durch die Umwandlungsverluste ist die eingesetzte Energie-
menge immer grösser als die tatsächlich verbrauchte.| 8 Die in  Abbildung 2 
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Abbildung 2

Bruttoenergieverbrauch der Schweiz 1910–2021

In den letzten 100 Jahren hat sich der Bruttoenergieverbrauch in der Schweiz fast verzehnfacht, wobei Erdölprodukte vor allem in 
den 1950er und 1960er Jahren zum Wachstum beitrugen. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Bruttoenergieverbrauch stabilisiert 
und geht seit rund einem Jahrzehnt – vor allem aufgrund geringerer Rohöl- und Erdölprodukte-Importe zurück.

Quelle: BFE, 2022

8 Zusätzlich sind Netz- und Pumpspeicherwerkverluste sowie der Eigenverbrauch der Energiewirtschaft dazuzuzählen.
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9 Alternativ können auch Negativemissionen finanziert werden, um bestehende THG-Emissionen zu kompensieren.

dargestellte Entwicklung des Bruttoenergieverbrauchs ist die Summe aus 
inländischer Produktion, Importsaldo und Lagerveränderungen.

Die Schweiz bezieht fast die Hälfte ihrer Primärenergie aus fossilen 
Energieträgern (Erdöl, Erdgas und Kohle), die importiert werden müssen. 
Auch Kernbrennstoffe werden eingeführt. Insgesamt beträgt die Impor-
tabhängigkeit knapp 80 %. Nur rund ein Viertel des Primärenergiebe-
darfs wird heute durch erneuerbare Energien (Wasserkraft, Holz und 
andere) gedeckt, die grösstenteils im Inland produziert werden.

Etwa je ein knappes Drittel des Endenergieverbrauchs entfällt auf den 
Verkehr und die Haushalte. Ein geringerer Anteil wird von der Industrie 
und dem Dienstleistungssektor benötigt (vgl. Abbildung 3). Um das Netto-null-
Ziel bis 2050 zu erreichen, ist es entscheidend, dass alle Sektoren ihre 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auf null reduzieren.| 9 Gemäss 
der Gesamtenergiestatistik (BFE, 2022b, S. 8) liegt die grösste Herausforderung 
im Verkehrssektor, der den Löwenanteil der Rohölprodukte verbraucht. 
Tatsächlich ist der Verkehrssektor für fast einen Drittel der Treibhausga-
semissionen verantwortlich (Bafu, 2023a, S. 8). 
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Abbildung 3

Verkehr als grösster Endverbraucher

Der Verkehr und die Haushalte weisen den höchsten energetischen Verbrauch auf. Bei beiden ist der 
Anteil fossiler Energieträger verhältnismässig gross.

Quelle: BFE, 2022
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10 Weiter entfallen 32,4 % auf die Industrie und 21,5 % auf Dienstleistungen.
11 Viele Kantone haben hierzu Fördermassnahmen beschlossen.

Gas- und Stromverbrauch
Im Winter 2022/23 standen – wie erwähnt – insbesondere die Energie-
träger Gas und Strom im Fokus. Der Gasverbrauch in der Schweiz be-
trägt ca. 35 TWh pro Jahr, was rund 15 % des Gesamtenergieverbrauchs 
entspricht. Davon entfallen 43,5 % auf die Haushalte (VSG, 2022).| 10 Der 
Gasverbrauch macht rund 26 % des Gesamtenergieverbrauches in der In-
dustrie aus (vgl. Abbildung 3; BFE, 2022b). Fossile Energieträger dienen in der Che-
mie- und Pharmabranche sowie im Maschinenbau der Erzeugung von 
Prozesswärme über 1500 °C (Hug et al., 2022, S. 5). 

Der Stromverbrauch der Schweiz betrug im Jahr 2022 rund 61 TWh, 
die inländische Produktion kam auf 58 TWh. Den grössten Anteil daran 
haben die Wasserkraft und die Kernenergie, wobei insbesondere erstere 
nach wie vor die tragende Säule der inländischen Stromproduktion ist. 
Netto importierte die Schweiz rund 3 TWh Strom aus dem Ausland. Da-
bei fällt auf, dass die Schweiz vor allem in den Wintermonaten auf Im-
porte angewiesen ist (Winterstromlücke). Von Mai bis und mit Septem-
ber war der Handelssaldo hingegen positiv, d. h. es wurde netto Strom 
exportiert (BFE, 2023a). Von den Sektoren verbrauchten die Haushalte mit 
gut 20 TWh am meisten Strom, der Verbrauch der Industrie und des 
Dienstleistungssektors fielen nur unwesentlich geringer aus. Auf den Ver-
kehr entfallen bislang jährlich nur 3,5 TWh (BFE, 2022b).

Energiewende benötigt massiven Ausbau der Stromproduktion
Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass der Strombedarf bis 2050 stark an-
steigen wird. Verantwortlich dafür sind die aus Klimaschutzgründen an-
gestrebte Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren sowie die fort-
schreitende Digitalisierung. Konkret bedeutet dies, dass immer mehr 
Öl- und Gasheizungen durch strombetriebene Wärmepumpen ersetzt 
werden und dass der Anteil der Elektroautos zu Lasten der Verbrenner 
steigt.| 11 Abbildung 4 zeigt im Vergleich zu heute das Ergebnis verschiedener 
Studien, die auf Basis quantitativer Modelle den Strombedarf der Schweiz 
im Jahr 2050 abschätzen, auf die verschiedenen Stromquellen herunter-
brechen und den Bedarf nicht nur für das gesamte Jahr (jeweils linke 
Säule), sondern auch nur für den Winter (rechte Säule) getrennt aus weisen.

Allen Szenarien ist gemeinsam, dass die Schweiz im Winter Importeu-
rin und im Sommer Exporteurin bleibt, nur das Ausmass der Importe 
unterscheidet sich je nach Szenario relativ stark. Die Nettostromimporte 
dürften über das ganze Jahr betrachtet zwischen 1 und 11 TWh betragen. 
(Marti et al., 2022, S. 43). Im Szenario «Weiter wie bisher» (WWB) (Axpo, 2023b) 
wird die inländische Produktion nur zögerlich ausgebaut und es entsteht 
im Winter eine (noch) grössere Importabhängigkeit. Die Energieperspek-
tiven des Bundes (EP2050) (BFE, 2020a, S. 34) gehen im Basisszenario von 

Die Schweiz ist  
vor allem in den 
 Wintermonaten 
auf Strom importe 
ange wiesen.
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 einem Landesverbrauch | 12 von 76 TWh und einem Gesamtverbrauch | 13 
von 84,4 TWh aus. 

Auch die Studie «Energiezukunft 2050» des VSE (in Abbildung 4 nicht dar-
gestellt) rechnet mit einer Zunahme des Strombedarfs auf knapp 80 bis 
90 TWh (Marti et al., 2022). Die meisten Modelle gehen von einer Netto-
stromerzeugung von rund 80 TWh aus (Marcucci et al., 2023, S. 5). Wird nun 
nebst dem steigenden Strombedarf auch die Stilllegung sämtlicher KKW 
(ca. minus 18 TWh) mitberücksichtigt, müsste der Ausbau der Stromer-
zeugung bis 2050 bei über 40 TWh liegen. Selbst bei einem massiven 
Ausbau der Photovoltaik (wie z. B. im Szenario Helion | 14) wird im Win-
ter eine gewisse Importabhängigkeit beim Strom bestehen  bleiben.

 Mit Blick auf die verschiedenen Szenarien wird klar, dass die Wasser-
kraft nur minim ausgebaut werden kann und auch Windkraft und Bio-
masse eher eine geringe Bedeutung zukommen dürfte. Neben Strom 
könnte im Winter auch Wasserstoff zur Stromerzeugung importiert wer-
den, sofern sich die Schweiz für den Bau entsprechender thermischer 
Kraftwerke entscheidet (vgl. Kapitel 3.3.4). Gas-to-Power-Lösungen werden z. B. 
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Nachfrage

Winter

Die linke Säule 
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Abbildung 4

Strommix und -bedarf der Schweiz 2050 in verschiedenen Szenarien

Um den zukünft igen Strombedarf decken zu können, ohne insbesondere im Winter auf hohe Stromimporte angewiesen zu sein, 
ist ein rascher Ausbau der inländischen Stromerzeugung notwendig. Aufgrund der steigenden Nachfrage und des geplanten Aus-
stiegs aus der Kernenergie kommt in allen untersuchten Szenarien insbesondere der Photovoltaik eine wichtige Rolle zu, wobei die 
Wasserkraft  die tragende Säule der Schweizer Stromversorgung bleibt.

Quelle: Axpo Power Switcher, 2023; Swiss Energy-Charts, 2023 

12 Endenergieverbrauch plus Verluste und sonstiger Verbrauch bei der Umwandlung.
13 Inklusive Speicherpumpen.
14 Helion ist ein Schweizer Unternehmen, das Solaranlagen, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität anbietet. 

Helion ist heute Teil der Amag-Gruppe.
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15 Beispielsweise produziert eine Wärmepumpe mit einer Einheit Energie mehr Wärme als eine Gasheizung. 

in den Szenarien Axpo und Grossen (Axpo, 2023b) für die Versorgung im 
Winter eine wichtige Rolle zugeschrieben.

Aufgrund der Effizienzgewinne durch die Elektrifizierung (vor allem 
Verkehr und Wärmebereitstellung)| 15 sinkt der Primärenergiebedarf (um-
fasst alle Energieträger) der Schweiz bis 2050 jedoch um mehr als die 
Hälfte. Dies trägt insbesondere aufgrund der Reduktion der fossilen Ener-
gieträger zu einer geringeren Importabhängigkeit bei (Marti et al., 2022, S. 48).

 2.2 _Von staatlicher bis privater Marktorganisation
Neben den Angebots- und Nachfragemengen beeinflusst auch die Mark-
torganisation die Energieversorgung der Schweiz. Die Märkte für die 
Energieträger Strom (Wasserkraft, Kernenergie, neue erneuerbare Ener-
gien), Erdöl und Erdölprodukte sowie Gas sind in der Schweiz zum Teil 
sehr unterschiedlich organisiert.

Weitgehend staatliche Stromproduktion und -verteilung
Der Schweizer Strommarkt ist stark staatlich geprägt. Die Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen (EVU) sind zu fast 90 % in öffentlicher Hand, 
d. h. im Besitz von Kantonen und Gemeinden, rund 8 % sind in privatem 
Schweizer Besitz und nur gerade 2 % gehören ausländischen Investoren 
(Axpo, 2023a). In Abbildung 5 sind die Beteiligungsanteile der 26 Schweizer Kan-
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Abbildung 5

Staatlich dominierte Stromerzeugung und -verteilung

Die Schweizer Stromversorgungsunternehmen sind über die Beteiligungen der Kantone und vieler Gemeinden zu fast 90 % im 
 Besitz der öff entlichen Hand.       

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Geschäft sberichten
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tone und von grösseren Gemeinden an bedeutenden EVU dargestellt. 
Direkt – oder indirekt über ihre EVU – besitzen Kantone und Gemein-
den zusätzlich Anteile an den drei grössten Stromunternehmen der 
Schweiz: Die BKW und die Alpiq sind grossmehrheitlich und die Axpo 
vollständig im Besitz der öffentlichen Hand.

Die Stromversorgung der Endkunden wird durch rund 630 EVU si-
chergestellt. Viele der Stadt- und Gemeindewerke sind dabei auch für die 
Wasser- und Gasversorgung ihrer Kunden zuständig. Rund 70 % der EVU 
sind jedoch reine Verteilunternehmen, die den Strom über ihre Netze 
zu den Kunden transportieren, aber keine eigenen Kraftwerke betreiben 
und somit den Strom am Markt beschaffen müssen. Ihre Kunden sind 
somit bereits heute indirekt den Marktkräften ausgesetzt.

Generell sind die Rahmenbedingungen aus Sicht der meisten EVU für 
die Stromerzeugung und -verteilung in der Schweiz gut, auch wenn ein-
zelne Elemente davon wenig investorenfreundlich sind. So dauern Be-
willigungsverfahren sehr lange, was die Rechtssicherheit für Kapitalgeber 
mindert (vgl. Kapitel 3.3.2).| 16 Zudem sind ausländische Investoren nicht will-
kommen: Wollen sie in strategisch wichtige Infrastrukturen der Energie-
wirtschaft wie Wasserkraftwerke und Stromnetze investieren, unter-
stehen sie künftig wohl dem Bundesgesetz über den Erwerb von 
Grund stücken durch Personen im Ausland (OECD, 2018).| 17 Dies würde die 
bereits heute im Vergleich zu den Nachbarländern restriktiven Bedin-
gungen für ausländische Investoren weiter verschärfen.

Nur teilliberalisierte Stromnachfrage
Als eines der letzten Länder in Europa hat die Schweiz ihren Strommarkt 
noch nicht vollständig geöffnet.| 18 Seit 2009 ist die Nachfrage in Gross- 
und Kleinkunden aufgeteilt, wobei letztere ihren Strombedarf über  einen 
regionalen Monopolisten beziehen müssen (vgl. Box 1).

Eine Öffnung des Strommarktes würde die freie Wahl des Stromliefe-
ranten für alle Endkunden bedeuten. Nicht die ganze Stromversorgung 
(d. h. inklusive Verteilung) würde dabei liberalisiert, sondern nur der 
Energiemarkt, d. h. der Vertrieb an die Endkunden.| 19 Heute bestimmt 
der Staat, von welchem Anbieter Kleinkunden ihren Strom beziehen 
müssen. Bei einer vollständigen Marktöffnung würden die verschiedenen 
Stromanbieter wie heute um Grosskunden konkurrieren, und der Liefe-
rant könnte auch von Kleinkunden standortunabhängig frei gewählt 
werden. 

16 Schweizer Stromkonzerne investieren deshalb insbesondere im Ausland, vor allem in die Erneuerbaren. Dies trägt nur sehr 
indirekt zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei.

17 Sogenannte Lex Koller. Der Bundesrat beantragt dem Parlament, auf den Erlassentwurf nicht einzutreten, der Entscheid ist 
noch hängig (Stand Juni 2023).

18 Seit Mitte 2007 ist der Strommarkt für private Haushalte in allen Nachbarländern der Schweiz geöffnet.
19 In der EU ist die Strommarktöffnung viel weiter fortgeschritten als in der Schweiz, z. B. müssen Betrieb und Infrastruktur 

entflochten werden, und es gibt Regeln für staatliche Beihilfen.

Heute bestimmt der 
Staat, von welchem 
Anbieter Kleinkunden 
ihren Strom beziehen 
müssen.
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Ein halber Markt
Das regulatorische Korsett ist in der Schweiz eng, ein «Markt» für den 
Strom, der diesen Namen verdient, existiert nicht. Zumindest nicht für 
die gebundenen Endkunden– also schätzungsweise 99 % der Anschlüsse 
in der Schweiz. Anstatt, dass die Preise im Strommarkt von den Markt-
kräften bestimmt werden, müssen die im regionalen Monopol anbieten-
den EVU ihre Preise für die gebundenen Kunden im kommenden Jahr 
jeweils bis Ende August der ElCom melden. Diese kann dann als unab-
hängige staatliche Regulierungsbehörde ungerechtfertigte Strompreiser-
höhungen untersagen oder zu hohe Preise rückwirkend senken. Damit 
setzt die Politik auf eine ordnungspolitisch fragwürdige Administrierung 
der Preise, die durch eine Liberalisierung der Stromnachfrage weitgehend 
verhindert werden könnte. 

20 Nur 0,8 % der Endkunden bzw. 32’500 Unternehmen machen von dieser Möglichkeit Gebrauch (Axpo, 2023a).
21 Dass dies aber nicht überall der Fall ist, zeigt das Beispiel der Berner Gemeinde Worb. Zwei EVU teilen sich das Versor-

gungsgebiet, der Preis für 1 kWh Strom im Jahr 2023 beträgt 26 Rp. oder 70,78 Rp. (ElCom, 2023).
22 Der Grund dafür ist folgender: EVU können, müssen aber nicht ihren selbst erzeugten Strom vorrangig zu Gestehungskos-

ten (plus ein geringer Aufschlag) an gebundene Kunden statt an Kunden auf dem freien Markt verkaufen. Alternativ können 
die EVU die so genannte Durchschnittspreismethode über das gesamte Portfolio des selbst erzeugten und beschafften 
Stroms anwenden. Dies führt bei hohen Preisen zu folgenden Anreizen: Ein grosser Teil des teuer am Markt beschafften 
Stroms wird über die Durchschnittspreismethode an die gebundenen Kunden weiterverrechnet. Liegen die Marktpreise 
unter den Gestehungskosten des EVU, wird der selbst produzierte Strom an die gebundenen Kunden verkauft. Folge: 
Gebundene Kunden zahlen regelmässig mehr als Kunden auf dem freien Markt.

Box 1

Ausgebremste Öffnung des Strommarktes

Grossverbraucher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100 000 kWh können ihren Lieferanten frei wählen.| 20 Ur-
sprünglich war geplant, den Markt ab 2014 vollständig zu öffnen, so dass auch Kleinverbraucher nicht mehr an ihr lokales 
EVU gebunden sind. Dies ist nicht gelungen, die Widerstände waren bisher zu gross.

Die Belieferung gebundener Kunden wird gemeinhin als Grundversorgung bezeichnet und wurde angesichts steigender 
Strompreise in Europa politisch sogar zum Ideal erhoben. Der Grund: Im Winter 2022/23 lagen die Tarife in der Grund-
versorgung oft unter den aktuellen Marktpreisen.| 21 Dafür gibt es wiederum zwei Gründe: Erstens kaufen die meisten 
EVU ihren Strom gestaffelt in Tranchen ein, hohe Marktpreise schlagen sich deshalb verzögert im Tarif nieder. Zweitens 
produzieren einige EVU ihren eigenen (erneuerbaren) Strom und müssen ihn – auch wenn der Markt höhere Preise bieten 
würde – grundsätzlich zu Gestehungskosten (plus einen regulierten Gewinnanteil) weitergeben. Letztlich handelt es sich 
also um einen administrierten Preis, der nach Art. 4 ff. StromVV (StromVV, 2008) zu berechnen ist.| 22

In den Jahren 2015 bis ca. 2020 stellte sich die Situation hingegen konträr dar: Die Strommarktpreise waren europaweit 
im Keller, insbesondere die Erzeuger beklagten, dass sie ihren Strom unter den Gestehungskosten verkaufen mussten. Die 
Preise auf den Stromgrosshandelsmärkten setzten keine Anreize, um in neue Produktionskapazitäten zu investieren. 
Die Stilllegung der bestehenden Produktionsanlagen kam in den meisten Fällen aber nicht in Frage, da sonst gar keine 
Deckungsbeiträge erwirtschaftet worden wären. Die gefangenen Kunden konnten damals – im Gegensatz zu den Gross-
abnehmern im freien Markt – oft nicht von den jeweils besten Angeboten profitieren. Ihr Strompreis ist abhängig vom 
Anteil der Eigenproduktion und der Einkaufsstrategie ihres EVU: Hatte Letzteres einen hohen Grad an eigener Produktion 
und beschaffte nur geringe Mengen am Markt, blieb der Strompreis für die gebundenen Kunden hoch.
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Wettbewerbsorientierter inländischer Erdölmarkt
Mineralölprodukte decken aktuell rund die Hälfte des schweizerischen 
Energiebedarfs. Sie sind zurzeit insbesondere als Treib- und Brennstoffe 
sowohl für die private Mobilität als auch für die Wirtschaft noch von 
grosser Bedeutung. Da die Schweiz über keine eigene Erdölförderung 
verfügt, ist sie auf den Import von Rohöl und raffinierten Erdölproduk-
ten angewiesen.| 23 Die Einfuhren erfolgen hauptsächlich über Pipelines, 
Schiffe und Tanklastwagen, aufgrund der grossen europäischen Häfen 
oft im Transit aus Deutschland, den Niederlanden, Italien und Belgien. 
Die Raffinerie Cressier ist seit der Schliessung der Raffinerie Collombey 
im Wallis die einzige grössere Anlage in der Schweiz; rund ein Viertel 
des hierzulande verbrauchten Erdöls wird im Kanton Neuenburg zu Ben-
zin, Diesel, Kerosin und Heizöl verarbeitet.

Der Markt ist weitgehend in der Hand privater Investoren. Mehrere 
grosse und zahlreiche kleinere Unternehmen betreiben ein dichtes Tank-
stellennetz| 24 und beliefern Haushalte sowie die Industrie. Zur Verbes-
serung der Versorgungssicherheit führt die Mineralölbranche im Auftrag 
des Bundes Pflichtlager mit Benzin, Diesel und Heizöl mit einer Vorhal-
tezeit von viereinhalb Monaten und Pflichtlager mit Kerosin zur Bedarfs-
deckung während drei Monaten. Finanziert wird die Pflichtlagerhaltung 
durch Garantiefondsbeiträge | 25 (Carbura, 2023).

Rudimentär geregelter Gasmarkt
Gasmarkt und -versorgung sind derzeit nur rudimentär reguliert. Ein-
heitliche, gesamtschweizerische Rahmenbedingungen für einen funkti-
onierenden Wettbewerb existieren bis heute nicht. Regulierungsgrund-
lagen sind das Rohrleitungsgesetz von 1963 sowie die Ver bändevereinba-
rung von 2012 zwischen der Gasindustrie und bestimmten industriellen 
Grosskunden. Letztere können einen Netzzugang beantragen und haben 
damit die Möglichkeit, ihren Lieferanten frei zu wählen. Im Gegenzug 
anerkennen sie die Branchenstandards zur Ermittlung der Netzentgelte 
und die allgemeinen Netznutzungsbedingungen (Erdgas Ostschweiz AG, 2014).

Nur gerade rund 400 Grosskunden (rund 27 % des Gasabsatzes) kön-
nen ihren Lieferanten grundsätzlich frei wählen, allen anderen über 
400 000 Klein- und für Wärmekunden ist der freie Netzzugang hingegen 
verwehrt. Sie müssen das benötigte Gas von ihrem regionalen Monopol-
versorger beziehen (Schlittler & Flatt, 2020).| 26 Das seit längerem diskutierte 
Gasversorgungsgesetz soll in den nächsten Jahren den Markt für alle 
Kunden mit einem Absatz von mindestens 100 000 kWh öffnen. Die rest-

Gasmarkt und  
-ver sorgung  
sind  derzeit  
nur rudi mentär   
reguliert.

23 Herkunft des importierten Rohöls: Nordamerika: 58 %, Afrika: 40 %, Asien/Ozeanien: 2 %, (Avenergy Suisse, 2023a).
24 So gibt es in der Schweiz 3314 öffentlich zugängliche Markentankstellen (Avenergy Suisse, 2023b). 
25 Beiträge auf Importe.
26 Es gibt weder einen zwingenden, regulierten Netzzugang noch eine Regulierung der Netztarife in der Schweiz. Letztlich 

ist der Netzzugang nur über einen Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko) sichergestellt. Aufgrund fehlender Ent-
flechtung ist es für neue Lieferanten schwierig, konkurrenzfähige Angebote zu platzieren. 
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lichen Bezüger weiterhin der regulierten Versorgung zugeteilt werden, 
bleiben also gefangene Kunden. Die Branche soll aber stärker als bisher 
beaufsichtigt werden (analog zum Strommarkt).| 27 Besser wäre es jedoch, 
den Markt in einem Schritt ganz zu öffnen, um allen Kunden die Wahl-
freiheit zu ermöglichen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Ge-
schichte der bis heute verzögerten Strommarktöffnung beim Gas wieder-
holt.

Die Schweiz ist auf den Import von Erdgas angewiesen, nur ein gerin-
ger Anteil von rund 1 % (2021) wird in einer der 38 inländischen Biogas-
anlagen produziert. Das importierte Erdgas stammte hauptsächlich aus 
Norwegen (22 %), Russland (43 %), der EU (19 %; v. a. Niederlande und 
Deutschland). Die angegebenen Zahlen für 2021 dürften sich 2022/23 
stark verändert haben, da Russland als Herkunftsgebiet weitgehend weg-
fällt und die Lücke vor allem mit Flüssiggasimporten (LNG) aus Übersee 
gefüllt wird. Der Grossteil des Imports und der Verteilung erfolgt über 
Rohrleitungen – insgesamt 20 435 km (ohne Hausanschlüsse) – die Zahl 
ist in den letzten fünf Jahren leicht angestiegen.

Die Schweiz spielt eine wichtige Rolle als Transitland für den Gastrans-
port in andere europäische Länder. Gasströme aus verschiedenen Quel-
len durchqueren die Schweiz auf dem Weg in Zielländer wie Italien oder 
Deutschland. Die Schweiz verfügt auf ihrem Territorium – vor allem auf-
grund der Geologie – über keine grossen Gasspeicher | 28, Gasförderanla-
gen oder Anlagen für LNG. Bestehende, kleine kommerzielle Speicher-
volumina decken knapp den Tagesbedarf, saisonale Speicher gibt es nicht. 
Ein Abkommen mit Frankreich soll den Schweizer Gasversorgern einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu den französischen Speichern garan-
tieren (ca. 7,5 % des Jahresverbrauchs (BFE, 2022a)). Kürzlich konnte der 
Bundesrat zudem mit Italien eine Absichtserklärung unterzeichnen, wo-
nach die Schweiz bei einem Ausfall der Gaslieferungen aus Deutschland 
von Italien aus versorgt werden könnte (Bernet, 2023). 

 2.3 _Bisherige Instrumente
Im Idealfall setzt der Ordnungsrahmen Anreize für private Akteure, so 
dass Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit des gesamten Energiesys-
tems zu volkswirtschaftlich angemessenen Preisen gewährleistet sind (vgl. 

Kapitel 1). Im ungünstigen Fall führen Fehlanreize zu einer ineffizienten 
Ressourcennutzung, womit das optimale Gleichgewicht im Energie-Tri-
lemma nicht erreicht wird.

Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen der Schweizer Energie-
politik sind umfassend. Dazu gehören das CO₂-Gesetz, das Kernenergie-, 
Stromversorgungs- und das Wasserrechtsgesetz. Das Fundament bildet 

Die Schweiz spielt 
eine wichtige Rolle  
als Transitland für den 
Gastransport.

27 Die Aufsicht soll der ElCom übertragen werden, die dann in EnCom (Energiekommission) unbenannt wird.
28 Mehrere Projekte für Gasspeicher in der Schweiz sind in Arbeit, deren Kapazität letztlich aber nur wenige Prozente des 

Jahresverbrauchs betragen dürfte und die erst nach 2030 in Betrieb gehen werden (BFE, 2022a).
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das Energiegesetz (BFE, 2021). Dieses legt nicht nur konkrete Richtwerte 
fest, wie die Energiestrategie 2050 | 29 etappenweise erfüllt werden soll. Es 
definiert auch die Massnahmen zur Umsetzung dieser Ziele. Einige – wie 
das Gebäudeprogramm oder die Zielvorgaben für den CO₂ -Ausstoss von 
Fahrzeugen – sind nachfrageseitig und zielen auf den Energieverbrauch 
oder die Energieeffizienz. Andere versuchen, die Angebotsseite zu beein-
flussen, indem sie den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. 

Das Energiegesetz
Das erste Energiegesetz des Bundes (EnG) trat 1999 in Kraft. Bereits da-
mals war die «umweltverträgliche Bereitstellung» von Energie ein Anlie-
gen (EnG, 1998). Eine stärkere Betonung der Nachhaltigkeit erfolgte jedoch 
erst einige Jahre später mit der Verabschiedung des Stromversorgungs-
gesetzes (StromVG). Das Parlament beschloss, das StromVG mit einer 
Revision des EnG zur Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien in einem Mantelerlass zu ergänzen (Zünd, 2019). Sowohl das Strom-
VG als auch das revidierte EnG traten 2008/2009 in Kraft.

Kurz darauf erschütterte die Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 
die Welt. In der Folge beschloss die Schweiz eine Totalrevision des EnG. 
Darin sollte der Ausstieg aus der Kernkraft verankert und die Grundlage 
für die Energiewende geschaffen werden. Zwei Stossrichtungen wurden 
festgelegt: die Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau der erneu-
erbaren Energien. Konkret sollte sowohl der durchschnittliche Energie- 
als auch der Stromverbrauch pro Person gegenüber dem Stand in den 
Jahren 2000 bis 2020 um 16 % bzw. 3 % und bis 2035 um 43 % bzw. 13 % 
gesenkt werden. Zudem sollte die durchschnittliche inländische Produk-
tion erneuerbarer Energien (ohne Wasserkraft) bis 2020 4400 GWh und 
bis 2035 11 400 GWh betragen. Für die Wasserkraft galt ein separater 
Richtwert von 37 400 GWh bis 2035. 

Die Ziele für 2020 wurden alle erreicht oder übertroffen: Der Strom-
verbrauch lag 2020 um 11,3 % (witterungsbereinigt um 10,4 %) unter dem 
Wert von 2000, der Endenergieverbrauch sank um 23,7 % (witterungsbe-
reinigt um 20,8 %). Die erneuerbare Stromproduktion (ohne Wasserkraft) 
erreichte 4712 GWh, was einem Anteil von 7,2 % an der gesamten Net-
tostromproduktion entspricht. Bei der Stromproduktion aus Wasserkraft 
wird ein Nettozuwachs von rund 2000 GWh angestrebt, wovon 45 % er-
reicht wurden (BFE, 2021b).

29 Die Energiestrategie 2050 beschreibt die energiepolitische Stossrichtung der Schweiz, deren Umsetzung 2017 mit der vom 
Volk angenommenen Revision des Energiegesetzes begonnen hat. 

In Folge der Reaktor-
katastrophe von 
 Fukushima 2011 
 beschloss die Schweiz 
die Totalrevision des 
EnG.
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Ein umfangreicher (Förder-)Instrumentenmix
Um die Ziele des EnG zu erreichen, wurden verschiedene Förderprogram-
me aufgelegt. Zur Finanzierung dieser Programme dient in erster Linie 
der Netzzuschlag.| 30 Dieser betrug ursprünglich 0,6 Rp./kWh auf die 
Übertragungskosten der Hochspannungsnetze. Mit der Totalrevision des 
EnG im Jahr 2018 wurde der Netzzuschlag auf 2,3 Rp./kWh erhöht. Der 
grösste Teil wird für die Förderung von Photovoltaikanlagen durch Ein-
malvergütungen (EIV) verwendet. Der Rest wird für das Einspeisevergü-
tungssystem (EVS), Investitionsbeiträge für Wasserkraft, Wind und Bio-
masse, Geothermie-Garantien und Marktprämien für bestehende 
Grosswasserkraftwerke ausgegeben (vgl. Abbildung 6). Das Gebäudeprogramm 
hingegen wird gemäss CO₂ -Gesetz aus der CO₂ -Abgabe finanziert. 

Wertmässig die wichtigsten Förderinstrumente waren bislang das EVS 
und das Gebäudeprogramm, da hier die meisten Fördermittel eingesetzt 
werden. Danach folgt die EIV. Beim EVS können aber seit 2022 keine 
neuen Anlagen angemeldet werden.

30 Stromintensive Branchen erhalten unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag den Netzzuschlag zurück. Damit 
beteiligen sich ausgerechnet die grössten Stromverbraucher nicht am Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion (und in -
direkt an der Erhöhung der Versorgungssicherheit). Auch Bergbahnen und Freizeitanlagen profitieren von diesem Privileg. 

Einmalvergütung 
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Abbildung 6

Verwendung des Netzzuschlags

Der Netzzuschlag ist heute auf 2,3 Rp./kWh begrenzt, womit jährlich 1.38 Mrd. Fr. als 
 Fördermittel zur Verfügung stehen. Den stromintensiven Endverbrauchern wird er zurück-
erstattet, die Ausgaben dafür betragen 0,2 Rp./kWh.

Quelle: BFE, 2022        
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Das EVS und die EIV
Das EVS wurde bereits mit der ersten Revision des EnG im Jahr 2008 
eingeführt und richtet sich an Produzenten von erneuerbarem Strom aus 
Biomasse, Geothermie, Photovoltaik, Wasserkraft (bis zu einer Leistung 
von 10 MW) und Windenergie. Die Betreiber solcher Anlagen erhalten 
unter dem EVS einen Betrag für jede kWh Strom, die sie ins Netz ein-
speisen. 

In der ursprünglichen Form des EVS war der Preis kostendeckend, seit 
der Totalrevision orientieren sich die Förderbeträge allerdings an den 
Gestehungskosten einer Referenzanlage. Die Vergütung setzt sich somit 
aus dem erzielten Verkaufspreis und der Einspeiseprämie (Vergütungs-
satz abzüglich Referenz-Marktpreis) zusammen. Zudem ist die Förderung 
seit 2018 auf eine Vergütungsdauer von 15 bis 25 Jahren begrenzt. Zwi-
schen 2018 und 2021 wurden im Rahmen des EVS 2,2 Mrd. Fr. für die 
Förderung der erneuerbaren Stromproduktion ausgegeben (BFE, 2023b). Im 
Jahr 2022 waren die Strompreise so hoch, dass der Referenzpreis oft über 
dem Fördersatz lag. Dies führte dazu, dass mehrere Stromproduzenten 
eine Rechnung vom Bund erhielten – woraufhin einige von ihnen den 
Betrieb einstellten (Alich, 2022).

Das EVS löste die Mehrkostenfinanzierung (MKF) ab, bei der die Be-
treiber von ihrem EVU eine Vergütung von durchschnittlich 15 Rp. pro 
eingespeiste kWh| 31 erhielten. Den EVU wurde wiederum die Differenz 
zwischen den 15 Rp./kWh und ihren marktorientierten Bezugspreisen 
vom Bund erstattet (Pronovo, 2023). Obwohl mittlerweile die Betreiber keine 
MKF mehr beantragen können, werden vor dem 1. Januar 2006 in Be-
trieb genommene Anlagen weiterhin gefördert: Im Jahr 2021 waren dies 
1062 Anlagen, die insgesamt 24,2 Mio. Fr. erhielten (Pronovo, 2022).

Obwohl die Photovoltaik unter dem EVS von 2018 bis 2021 mit bereits 
durchschnittlich 185 Mio. Fr. pro Jahr unterstützt wurde, besteht ein wei-
teres Förderprogramm, das spezifisch den Ausbau von Solarenergie för-
dert: die Einmalvergütung (EIV). Dabei erhalten Betreiber von PV-Anla-
gen seit 2014 einen einmaligen Investitionsbeitrag, zwischen 2018 und 
2021 wurden so für Photovoltaikanlagen 876 Mio. Fr. ausgegeben (Pronovo, 

2022). Mit der Einmalvergütung für Photovoltaik-Grossanlagen (HEIV) 
wurde vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Winterstromlücke 
jüngst ein zusätzliches Instrument geschaffen, spezifisch zur Förderung 
alpiner Photovoltaikanlagen (vgl. Kapitel 3.1.1).

Das Gebäudeprogramm
Das 2010 lancierte Gebäudeprogramm fördert energetische Sanierungen 
der Gebäudehülle, Investitionen in erneuerbare Energien, die Abwärme-
nutzung und die Optimierung der Gebäudetechnik. Finanziert wird es 
mit Beiträgen der Kantone und einem Drittel der Einnahmen der CO₂- 

Mit der Einmal-
vergütung für Photo-
voltaik-Grossanalgen 
wurde jüngst ein 
 zusätzliches Förder-
instrument geschaffen.

31 16 Rp./kWh für Anlagen, die zwischen 1992 und 1999 in Betrieb genommen wurden.
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Abgabe (oder maximal 450 Mio. Fr. pro Jahr) – nicht ausgeschöpfte Mit-
tel werden an die Bevölkerung zurückverteilt.

Neben den Richtwerten des EnG soll das Gebäudeprogramm auch zur 
Erreichung der Klimaziele beitragen. Diese wurden zuletzt in der Ab-
stimmung über das Klimagesetz am 18. Juni 2023 vom Schweizer Volk 
bestätigt: Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2040 gegenüber 1990 
um mindestens 75 % reduziert werden, bis 2050 soll die Schweiz klima-
neutral sein (Bafu, 2023b). Zu diesem Zweck wurden 2021 rund 361 Mio. Fr. 
in das Gebäudeprogramm investiert. Seit 2010 kumuliert sich die Förder-
summe auf 2,6 Mrd. Fr. (Gebäudeprogramm, 2022).

Insgesamt muss das Gebäudeprogramm als wenig effizient eingeschätzt 
werden, die Kosten der Reduktion einer Tonne CO₂ betragen hohe 205 Fr. 
(Dümmler & Rühli, 2021, S. 153). Auch der Mitnahmeeffekt ist in vielen Fällen 
gross. So gaben in einer Studie im Auftrag der Stadt Zürich 80 % der Be-
zieher von Fördergeldern an, dass sie die Gebäudetechnikmassnahmen 
auch ohne Fördergelder genau gleich umgesetzt hätten (Lehmann et al., 2017, 

S. 70f.). 

Weitere Förderinstrumente
Weitere – vom Volumen kleinere – Förderinstrumente sind die Investi-
tionsbeiträge für Biomasse, Wasserkraft und Windenergie, die Marktprä-
mie für Grosswasserkraft und Erkundungsbeiträge für Geothermiepro-
jekte bzw. -garantien.

Davon führte die Marktprämie (trotz des Begriffs handelt es sich hier 
um eine Subvention) zu den höchsten Ausgaben, die sich zwischen 2018 
und 2022 immerhin auf 468 Mio. Fr. summierten, aber im Vergleich zu 
den oben genannten Instrumenten eher gering ausfallen (BFE, 2022d). An-
spruch auf diese Marktprämien haben Betreiber von Grosswasserkraft-
werken mit einer Leistung von mehr als 10 MW, sofern sie ihren Strom 
am Markt zu Preisen unter den Gestehungskosten verkaufen müssen.

Mit Investitionsbeiträgen können Betreiber von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien beim Bau neuer Anlagen oder der Erneuerung 
und Erweiterung bestehender Anlagen unterstützt werden. Dieses Ange-
bot wird seit 2020 jedoch kaum genutzt. Die wenigen Gesuche für Bio-
masseanlagen im Jahr 2020 beliefen sich auf insgesamt rund 10 Mio. Fr. 
(BFE, 2020b). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Geothermie, wo bisher zwei Pro-
jekte mit einem Sondierungsbeitrag unterstützt wurden. Die Kosten belie-
fen sich auf rund 65 Mio. Fr. (BFE, 2022e). Unterstützt wurden unter ande rem 
geophysikalische Messungen zur Bestimmung der räumlichen Aus deh-
nung eines geothermischen Reservoirs.

Insgesamt zeigt sich, dass die Photovoltaik und die Wasserkraft im poli-
tischen Prozess am meisten Sympathien geniessen, ihre Fördermittel sind 
am umfangreichsten (vgl. Abbildung 7). Die Windkraft hingegen kämpft um 
Akzeptanz – sowohl politisch wie auch in der Bevölkerung (vgl. Kapitel 3.3.1).

Insgesamt muss das 
Gebäudeprogramm 
als wenig effizient 
eingeschätzt werden.
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Auf der Nachfrageseite bündelt EnergieSchweiz freiwillige Massnahmen 
zur Umsetzung der Energiestrategie. Dazu gehören Sensibilisierung, In-
formation, Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung. 
Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gebäudeeffizienz und er-
neuerbare Energien für private Haushalte, Mobilität für private Haushal-
te und Unternehmen sowie Anlagen und Prozesse in Industrie und im 
Dienstleistungssektor (EnergieSchweiz, 2019). Auch wenn das Programm nur 
die Wirkung anderer Fördermassnahmen verstärken soll, so bleibt die 
Effizienz aufgrund fehlender quantitativer Analysen schwierig abzu-
schätzen.| 32

 2.4 _Mitten in Europa
Die Schweiz ist zur Deckung ihres Energiebedarfes heute weitgehend auf 
Importe angewiesen und dürfte es auch in Zukunft bleiben (vgl. Kapitel. 2.2). 
Gute Beziehungen zum europäischen Ausland bleiben wichtig, da Ener-
gie häufig über deren Transportnetze und Märkte beschafft wird. Im 
Zentrum steht ein geregelter und gut funktionierender Zugang zum 
EU-Energiebinnenmarkt.
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Abbildung 7

Förderbeiträge zwischen 2018 und 2021

Im Rahmen des Einspeisevergütungssystems, der Einmalvergütung, der Mehrkostenfi nan-
zierung und der Marktprämie wurden zwischen 2018 und 2021 insgesamt 3,6 Mrd. Fr. für 
die Förderung erneuerbarer Energien ausgegeben. Die Hälft e ging an Betreiber von Photo-
voltaik-Anlagen.  

Quelle: Pronovo, 2022

32 2021 belief sich das Budget von EnergieSchweiz auf 42.7 Mio. Fr (EnergieSchweiz, 2022).
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Dieser entwickelt sich permanent weiter. Nachdem sich die Idee in den 
achtziger Jahren konkretisierte, wurden mittels sogenannter Energie-
pakete in der EU Massnahmen zur Öffnung der Strom- (1996) und Gas-
märkte (1998) eingeleitet. 2003 folgt mit dem zweiten Energiepaket die 
freie Wahl des Gas- und Stromlieferanten für Geschäfts- und Privatkun-
den (Ciucci, 2022). Nachdem die Mitgliedstaaten im Rahmen des Vertrages 
von Lissabon das Ziel eines Energiebinnenmarktes erneuert hatten, wur-
de mit dem dritten Energiepaket (2009) die Agentur für die Zusammen-
arbeit der nationalen Energieregulierungsbehörden (Acer) gegründet. 
Das eine Dekade später folgende vierte Paket («Clean Energy Package») 
legte schliesslich einen stärkeren Fokus auf das Erreichen der Klimaziele 
und weniger auf die Wettbewerbsfähigkeit (Carella, 2020). 

Im Rahmen des «Fit-für-55»- und fünften Energiepakets soll die EU-Ge-
setzgebung endgültig auch im Energiebereich mit den Klimazielen in 
Einklang gebracht werden.

Zusätzlicher Druck für eine schnelle Umstrukturierung des Energie-
marktes entstand zudem nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. 
Dieser offenbarte, dass eine zu starke Abhängigkeit von russischem Gas 
bestand. Aufgrund der Sanktionen – und gemäss dem «REPower EU»-
Plan (Europäische Kommission, 2022)– musste die Gasversorgung kurzfristig um-
gestellt werden, z. B. auf den Bezug von LNG aus den USA (Zachmann et al., 

2023). Trotzdem hält die EU an ihren ehrgeizigen Umweltzielen fest. Der 
Übergang zu einem von neuen Erneuerbaren geprägten Energiesystem 
erhöht gerade beim Strom den Koordinationsbedarf nationaler Massnah-
men zur Wahrung der Netzsicherheit. Dasselbe gilt für die Nutzung von 
grenzüberschreitenden Kapazitäten zur Effizienzsteigerung.

Bedeutung für die Schweiz
Die Entwicklung des europäischen Energiebinnenmarktes ist für die 
Schweiz von grosser Bedeutung. Die Verflechtung der Energieinfrastruk-
tur – insbesondere beim Stromaustausch – ist eng. Zudem hat die Schweiz 
viele Regeln der EU übernommen, die den grenzüberschreitenden Han-
del sicherer und effizienter machen (z. B. die Network Codes im Strom-
bereich, vgl. Kapitel 3.1.2). Mit der Voranschreitenden Umgestaltung des  EU-   
Energiemarktes haben sich in den letzten Jahren jedoch die regulato-
rischen Unterschiede zwischen der EU und der Schweiz verstärkt. Diese 
führen dazu, dass die Schweiz in vielen Bereichen zusehends von wich-
tigen Prozessen ausgeschlossen ist und immer mehr den Status eines 
Drittstaates einnimmt.

Dies gilt insbesondere für den Strombereich (vgl. Abbildung 8), weshalb die 
Schweiz bereits 2007 Verhandlungen mit der EU über ein bilaterales 
Strom abkommen aufnahm. Zu einem Abschluss kam es allerdings nicht, 
denn die EU machte früh klar, dass der Abschluss neuer Marktzugangs-
abkommen von der Klärung der institutionellen Fragen abhängig ist. Mit 
dem Entscheid der Nichtunterzeichnung des institutionellen Rahmen-

In den letzten Jahren 
haben sich die regulato-
rischen Unterschiede 
zwischen der EU und 
der Schweiz verstärkt.
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Mit dem europäischen Verbundsystem sind auch 
 Marokko, Algerien, Tunesien und die Westsahara 
 verbunden.

Abbildung 8

Die Schweiz ist mitten in Europa

Mit der Weiterentwicklung des EU-Strommarktes verschärfen sich die regulatorischen Unterschiede zwischen der Schweiz und 
 ihren Nachbarn zunehmend. 

Quelle:  Bühlmann, 2023; Austria-Forum, 2014; ENTSO-E, 2023; Energy Community, 2023
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abkommens (InstA) durch den Bundesrat im Mai 2021 rückte das Strom-
abkommen deshalb in weite Ferne. Nebst der Erosion der bilateralen 
Ver träge (Hug Alonso & Dümmler, 2023) hat der Entscheid negative Folgen für 
die Stromversorgungssicherheit und Netzstabilität in der Schweiz (vgl. 

 Kapitel 3.1.2).
Doch nicht nur der Strombereich ist betroffen. Was heute gerne ver-

gessen wird: Die Schweiz und die EU strebten vor mehr als zehn Jahren 
ein erweitertes Energieabkommen an (EDA, 2010). Die Priorität lag zwar 
beim Strom, es war aber vorgesehen, dass sich das neue Abkommen pro-
blemlos auf weitere relevante Energiebereiche ausdehnen lässt. Anstoss 
war das dritte Energiepaket der EU, insbesondere die Richtlinie über er-
neuerbare Energien, die nicht nur den Ausbau der Stromerzeugung be-
zweckt. Angesichts des derzeitigen Hochlaufs des Wasserstoffmarktes in 
der EU erscheint das Thema aktueller denn je (vgl. Kapitel 3.3.4). 
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 3 _ Lösungsansätze 

Wie in Kapitel 1 erwähnt, steht die Schweiz vor der Problematik, kurz- und 
mittelfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Langfristig soll 
das Netto-null-Ziel erreicht werden. Im vorliegenden Kapitel werden Ide-
en vorgestellt, um die beiden Herausforderungen zu meistern. 

 3.1 _Resilienz stärken
Auch wenn sich die Lage an den Energiemärkten im Vergleich zum Win-
ter 2022/23 deutlich beruhigt hat, dürfte die Versorgungssicherheit für 
die Schweiz auch in den kommenden Jahren vor allem im Winter eine 
Herausforderung bleiben. So lässt sich nicht ausschliessen, dass eine un-
günstige Kumulation mehrerer Faktoren – entgegen derzeitigen Progno-
sen – dennoch zu einer Mangellage führen könnte. Mittelfristig werden 
zudem die schwierigen Beziehungen zur EU zu einem immer grösseren 
Risiko auf dem Weg zu einer sicheren und nachhaltigen Energieversor-
gung der Schweiz.

 3.1.1 _Versorgungssicherheit in den nächsten Wintern

Die Versorgungssicherheit, insbesondere mit Elektrizität, muss weiterhin 
zuoberst auf der politischen Prioritätenliste stehen. In der bereits erwähn-
ten Studie zur kurzfristigen «Strom-Adequacy» im Winter 2022/23 (vgl. 

 Kapitel 1) wurde festgestellt, dass im Falle einer Reduktion der europaweiten 
Stromproduktion aus Gaskraftwerken um ca. 15 % im Vergleich zu den 
Vorjahren ein Stromdefizit von durchschnittlich 46 GWh (27 % eines Win-
tertagesverbrauchs) entstehen würde. Fossile Reservekraftwerke wurden 
dabei in den Berechnungen nicht mitberücksichtigt (Swissgrid, 2022d, S. 8).| 33

Tabelle 1

Getroffene Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit  
im Winter 2022/23

Massnahme Beitrag Kosten Einsatzdauer

Wasserkraftreserve | 34 400 GWh ca. 300 Mio. Fr. Winter 2022/23

Reservekraftwerke | 35 336 MW ca. 760 Mio. Fr. Feb.  2023 – Apr.  2026

Notstromgruppen 280 MW 63 Mio. Fr. Feb.  2023 – Apr.  2026

Spannungserhöhungen 380 kV| 36 k. A. Jan.  2022 – Apr.  2023

33 In einem anderen Szenario, in dem die Hälfte des französischen KKW-Parks sowie die Schweizer Kernkraftwerke Leibstadt 
und Beznau 1 ausfallen, käme es zu regional angespannten Situationen, die sich aber aufgrund der inländischen Wasser-
kraft und genügend Importkapazitäten nicht ausweiten dürften.

34 Diese dürfte in den kommenden Wintern geringere Kosten verursachen. 
35 In Birr (AG), Corneaux (NE) und Monthey (VS).
36 Leitungen Bickigen–Chipis und Bassecourt–Mühleberg wurden auf 380 kV statt auf 220 kV betrieben.
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Auf dieser Grundlage wurden im vergangenen Winter 2022/23 vier Mass-
nahmen getroffen, um das Risiko einer möglichen Mangellage zu ver-
mindern (vgl. Tabelle 1). Zusätzlich flankiert wurden die Massnahmen durch 
die Energiesparkampagne des Bundes (vgl. Box 2). 

Die Politik war angesichts der drohenden Gefahr bereit, rasch und mit 
viel Geld die Lösung der Probleme anzugehen. Letztlich sind die getrof-
fenen Massnahmen sehr teuer, angesichts des möglichen Schadens einer 
Mangellage | 39 aber immer noch überschaubar. Den Beweis ihrer Wirk-
samkeit mussten sie jedoch (glücklicherweise) bislang nicht erbringen.

Die Entscheide zeigen vor allem zwei Tatsachen: Erstens wurden die 
Entscheidungsträger von den Entwicklungen schlicht überrumpelt, ob-
wohl Branchenvertreter und auch das Babs (vgl. Kapitel 1) bereits seit Jahren 
vor entsprechenden Stromdefiziten warnten. Zweitens sind die Massnah-
men nicht nachhaltig in dem Sinne, dass sie helfen würden, das Risiko 
einer Strommangellage in der Schweiz dauerhaft zu senken. Sie haben 
ein Ablaufdatum. Was danach konkret geschieht, ist noch unklar, es be-
stehen erst konzeptionelle Überlegungen.

Vier-Pfeiler-Konzept des Bundes
Grundsätzlich setzt der Bundesrat bei der Sicherstellung der Stromver-
sorgung im Winter auf vier Pfeiler: 

 _ Pfeiler 1: Rascher Ausbau der inländischen erneuerbaren Energien.
 _ Pfeiler 2: Ausbau der sicher abrufbaren und klimaneutralen Strom-
erzeugung im Winter.

 _ Pfeiler 3: Strategische Energiereserve als erste Absicherung ausserhalb 
des Marktes.

 _ Pfeiler 4: Aufbau einer Absicherung mit zusätzlicher Produktion. 

Box 2

Energiesparkampagne wohl ohne grossen Einfluss

Die Massnahmen zur Sicherung der Energieversorgung wurden von einer Energiesparkampagne flankiert (Bundesrat, 2022b). 
Auf Basis des Verbrauchs konnte eine gewisse Reduktion festgestellt werden: Beim Gas sank die Nachfrage gegenüber dem 
Vorwinter um 5,8 TWh, beim Strom betrug die Einsparung 1,76 TWh (BFE, 2023; Energate Messenger, 2023a).| 37 Dennoch darf 
an der Wirksamkeit der Kampagne gezweifelt werden. Denn hauptverantwortlich für die Reduktionen waren wohl folgen-
de zwei Effekte: Erstens nahm die Anzahl der Heizgradtage | 38 gegenüber dem Vorwinter witterungsbedingt um 17,2 % ab 
(Energate Messenger, 2023b), zweitens dürfte gerade beim Gas der massiv höhere Preis zu einer Reduktion der Nachfrage geführt 
haben. 

Da eine weitere Sparkampagne im Winter 2023/24 wohl weniger Wirkung zeigen dürfte (die Akteure sind bereits an die 
Apelle gewöhnt), sollte die Politik besser auf die Preissignale vertrauen und auf Sparkampagnen verzichten. 

37 Im Gegensatz zum Gas verfehlte die Schweiz beim Strom ihr Einsparziel im Winter 2022/23.
38 Indikator für den Einfluss der Witterung auf den Energieverbrauch für die Beheizung von Gebäuden. 
39 Laut Babs (2020) dürfte der Schaden einer Strommangellage bei über 180 Mrd. Fr. liegen.
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Die letzten beiden Pfeiler wurden aufgrund der kritischen Versorgungs-
situation im Winter 2022/23 vorgezogen. So hat der Bundesrat bereits zu 
Beginn des Jahres 2023 die Winterreserveverordnung in Kraft gesetzt 
(Bundesrat, 2023b). Nach der Inkraftsetzung der Verordnung über die Wasser-
kraftreserve im Oktober 2022 (Bundesrat, 2022a), werden nun Reserve kraft-
wer ke, Notstromgruppen und Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen (WKK) | 40 
gemäss dem dritten und vierten Pfeiler in die Winterstrom reserve inte-
griert. Es handelt sich allerdings um eine bis Ende 2026 befristete Mass-
nahme, die nun in ein Gesetz überführt wird. Mit dem Bau des Gaskraft-
werks in Birr wurde bereits 2022 begonnen, den vierten Pfeiler zu stärken; 
doch auch diese zusätzliche mögliche Stromproduktion ist befristet. 

Das Konzept der vier Pfeiler setzt implizit auf dauerhafte Massnahmen, 
um der drohenden Winterstromlücke zu begegnen. Dass angesichts der 
Lage im Jahr 2022 ad hoc Massnahmen getroffen werden mussten, ist je-
doch unbestritten. Um die Akzeptanz zu erhöhen, mag eine Befristung 
politisch der richtige Weg gewesen sein. Nun sind aber konkrete Lösun-
gen gefragt, die kurz-, mittel- und langfristig die Versorgungssicherheit 
gewährleisten.

Empfehlungen aus Fachstudien
In den letzten Jahren haben sich mehrere Studien mit der kurzfristigen 
Stromversorgungssicherheit der Schweiz befasst. Aufgrund unterschied-
licher Annahmen und der verwendeten Daten ist ein direkter Vergleich 
der einzelnen Studien schwierig. Vor dem Hintergrund des Krieges in 
der Ukraine müssten die meisten Studien ohnehin angepasst werden. 
 Eines scheint aber unbestritten und seit dem Überfall Russlands auf die 
Ukraine noch klarer zu sein: Die Schweiz muss im Winterhalbjahr mehr 
Strom produzieren, um das Risiko einer Mangellage zu reduzieren.

Die sogenannte Frontier-Studie (2021) untersuchte die Frage, welche 
Auswirkungen die Kooperation mit der EU auf die Versorgungssituation 
in der Schweiz hat. Die Autoren kommen zum Schluss, dass ohne Ko-
operation und bei einer konsequenten Einhaltung der 70-Prozent-Regel 
(vgl. Kapitel 3.1.2) seitens der EU sowie geringen Produktionsmöglichkeiten der 
eigenen Wasserkraft und eingeschränkter Verfügbarkeit der KKW die 
Versorgungssicherheit sowie die operative Netzbetriebssicherheit gefähr-
det sind. Verträge mit den Kapazitätsberechnungsregionen Italien Nord 
und Core wären erste Schritte, um das Risiko zu vermindern (vgl. Kapitel 3.1.2).

Aufgrund dieser Studienergebnisse beauftragte der Bundesrat die 
 ElCom, ein «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk» zu erarbeiten. Das Basis-
szenario geht dabei von einer geringeren Produktionskapazität der 
Schweizer und Französischen KKW, einer klimatisch bedingten niedri-
gen Wasserkraftproduktion und einer strikten Anwendung der 70-Pro-

40 Dezentrale, fossile oder teilweise fossile Anlagen, die Wärme und Elektrizität erzeugen können.

Die Schweiz muss 
im Winterhalb-
jahr mehr Strom 
produzieren. 
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zent-Regel (vgl. Kapitel 3.1.2) | 41 aus. Zusätzlich wird angenommen, dass die 
Reaktoren Beznau 1 und 2 bereits stillgelegt sind. Im Worst-Case-Szena-
rio | 42 würden unter diesen Bedingungen 1605 GWh und 6 GW Leistung 
fehlen. Spitzenlast-Gaskraftwerke mit einer installierten Leistung von 
1 GW sollten das schlimmstmögliche Szenario vermeiden, wenn sie im 
Hinblick auf eine längere Energieknappheit schon präventiv eingesetzt 
würden. Denn ein frühzeitiger Einsatz dieser Gaskraftwerke würde zu 
einer Schonung der Füllstände in den Speicherseen führen (ElCom, 2021b, 

S.  56–58). Die Investitionskosten für die Bereitstellung dieser Kapazitäts-
reserve werden auf 700 bis 900 Mio. Fr. geschätzt (Bundesrat, 2022c).

Rohrer et al. (2023) argumentieren hingegen, das Konzept der (fossilen) 
Reservekraftwerke weise erhebliche Mängel auf: Da die meisten Ausfälle 
bei KKW, was für die Autoren die grösste Gefahr darstellt, kurzfristig 
und unvorhersehbar eintreten, könnten die Reservekraftwerke eine 
Strommangellage nicht vermeiden. Ein rascher Ausbau der erneuerbaren 
Energien sowie die Umsetzung der technischen Einsparpotenziale wären 
demgemäss zielführender. 

Das Mulitmodal-Konzept von Rohrer & Zeyer (2023) geht in eine ähn-
liche Richtung: Mit einer Wasserkraftreserve von 700 GWh, dem Einbe-
zug von Notstromaggregaten und dem Reservekraftwerk Birr (250 MW) 
könnte bereits ab dem Winter 2023/24 eine Reservekapazität von einem 
GW zur Verfügung stehen. Dazu sollen gemäss Mantelerlass die Erneu-
erbaren ausgebaut und Sparmassnahmen getroffen werden. Die berech-
neten Kosten von 140 Mio. Fr. machen dabei nur rund einen Sechstel des 
Konzepts mit den Spitzenlast-Gaskraftwerken aus. 

Mit einem weiteren Vorschlag wartet Swisspower (2023) auf: So sollen 
die Reservekraftwerke ab 2026 mit Wärme-Kraft-Koppelung (WKK-An-
lagen) ergänzt oder ersetzt werden. Diese könnten im Winter Strom und 
Wärme produzieren und so die Winterimporte reduzieren. Zudem könn-
ten sie zwischen März und Mai als Reservekraftwerke dienen und somit 
die Wasserkraft entlasten. WKK-Anlagen weisen einen höheren Wir-
kungsgrad auf als die mit Öl oder Gas betriebenen Reservekraftwerke. 
Die Anlagen sollen ferner so schnell wie möglich mit erneuerbaren Brenn-
stoffen betrieben werden, um weitere CO₂-Emissionen zu vermeiden.

Für 2025 empfiehlt die ElCom (2023) in einer aktuellen Studie eine Kraft-
werksreserve von 400 MW.| 43 Gemäss Referenzszenario sollte es zu kei-
nen Versorgungsproblemen kommen. Im Stressszenario | 44 traten in we-
nigen Fällen Knappheitssituationen auf, im absolut schlimmsten Fall 
würden rund 500 GWh Strom fehlen. Ohne präventiven Einsatz der Re-
serve würden die benötigten Kapazitäten sogar 600 MW betragen. Bis 

Für 2025 empfiehlt 
die ElCom eine 
Kraftwerksreserve 
von 400 MW.

41 Reduktion der Importkapazitäten von 8,3 GW auf 1,6 GW.
42 Leere Speicherseen, unzureichende Importkapazitäten und Simultanausfall der Kernkraftwerke Leibstadt und Gösgen. 
43 Die bestehenden Reservekraftwerke in Birr, Cornaux und Monthey sowie der Notstromaggregate wären somit ausreichend 

(vgl. Tabelle 1).
44 Gasknappheit und tiefe Verfügbarkeit der KKW.
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45 Z. B. ein Gaskraftwerk.
46 Bei einer Laufzeit der KKW von 60 Jahren (vgl. Kapitel 3.3.3).
47 Dennoch wurde die Forderung nach einer verpflichtenden Reserve zu einem festen Entgelt laut (Humbel, 2023).

2030 empfiehlt die ElCom (2023) eine thermische Reserve | 45 von 700–1400 
MW,| 46 betont aber auch die grossen Unsicherheiten, etwa beim Ausbau 
der Erneuerbaren. Aufgrund dessen sollte der Ausbau der Reservekapa-
zitäten ständig überprüft und – soweit nötig – angepasst werden.

Längerfristig wird das Risiko einer Stromversorgungslücke durch die 
System-Adequacy-Studie des BFE (2022b) als gering eingeschätzt. Die Au-
toren befassen sich mit der Erzeugungs- und Systemkapazität in der 
Schweiz und in Europa bis 2040, die kurzfristige Versorgungssituation 
wurde nicht untersucht. Im Ergebnis bestätigt die Studie ihre Vorgänge-
rinnen aus den Jahren 2017 und 2019: Eine in den europäischen Strom-
markt integrierte Schweiz habe keine Versorgungsengpässe zu befürch-
ten. Die Versorgungssicherheit der Schweiz stützt sich auf die Wasserkraft, 
die Importkapazitäten und die gesamteuropäische Entwicklung. Die 
Schweiz könne in entspannten Netzsituationen importieren und in kri-
tischen Situationen Wasserkraft exportieren. Diese Systemdynamik sei 
für die Schweiz und ihre Nachbarländer gegenseitig vorteilhaft. Der Um-
kehrschluss ist: Eine nicht in den EU-Strommarkt einbezogene Schweiz 
steht vor einem stark erhöhten Risiko von Versorgungsengpässen.

Wasserkraftreserve und Kontingenthandel
Da auf der Angebotsseite die Wasserkraftreserve in allen Vorschlägen eine 
wichtige Rolle spielt, lohnt es sich, diese genauer zu betrachten. Wichtig 
zu verstehen ist, dass die Wasserkraftreserve im Gegensatz zu den Reserve-
kraftwerken und den Notstromaggregaten nur Energie vorhält und kei-
ne zusätzliche Elektrizität in das System einspeist sowie dem Markt vor-
ab sogar Energie entzieht. Die Wasserkraftwerksbetreiber werden also 
für das Vorhalten einer bestimmten Wassermenge (sprich abrufbare Ener-
gie) entschädigt. Die Reserve wird über ein Auktionsverfahren beschafft 
(Bundesrat, 2023b).

Nach dem Nicht-Einsatz der Reserve im Winter 2022/23 (und der Frei-
gabe für den Verkauf am Markt) wurde von verschiedenen Seiten kriti-
siert, die Kosten seien mit rund 300 Mio. Fr. für die reine Vorratshaltung 
zu hoch und die Kraftwerksbetreiber würden doppelt verdienen.| 47 Die-
se Kritik ist jedoch zu relativieren, da die Wasserkraftwerke aufgrund der 
Reservehaltung in den Wintermonaten (also bei den höchsten Stromprei-
sen) nicht turbinieren konnten und somit auf Gewinne verzichteten. Aus 
Sicht der Stromkonsumenten – die letztlich die Reservehaltung zu be-
rappen haben – entspricht das Entgelt idealerweise maximal den entgan-
genen Gewinnen. Ein Auktionsverfahren ist dabei grundsätzlich das 
richtige Instrument, vorausgesetzt der Kreis der möglichen potenziellen 
Anbieter und damit die Intensität des Wettbewerbs ist gross genug.

Eine nicht in den 
EU-Strommarkt 
 einbezogene Schweiz 
risikiert Versorgungs-
engpässe.
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48 Am 21.06.2023 legte der Bundesrat die Eckwerte eines solchen Gasversorgungsgesetzes vor (Bundesrat, 2023a).

Das Problem ist jedoch, dass die Schweiz ein eher kleiner Markt ist und 
wenige Anbieter über einen hohen Marktanteil verfügen. Somit können 
die Kosten für die Reserve unter Umständen zu hoch anfallen. Eine 
 Lösung wäre, die Wasserkraftreserve durch handelbare Verpflichtungen 
abzusichern (Schlecht & Savelsberg, 2022). Demgemäss würde jedes Wasserkraft-
werk verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz seines Speichervolumens 
als Reserve zurückzuhalten. Die Kraftwerke würden also nicht per se für 
die Reservehaltung entschädigt, was den Betreibern entsprechende 
 Kosten in Form entgangener Einnahmen verursacht. Die Verpflichtun-
gen wären aber handelbar, d. h. andere Wasserkraftwerke könnten die 
Verpflichtungen übernehmen. So sollten schliesslich diejenigen Wasser-
kraftwerke die Reserve stellen, welche diese am günstigsten anbieten 
können.

Andere Umstände beim Gas
Im Gegensatz zur Stromversorgung kann sich der Bund bei der Sicher-
stellung der Gasversorgung nicht auf ein entsprechendes Versorgungsge-
setz | 48 stützen. Da die Schweiz weder über eigene (erschlossene) Erdgas-
vorkommen noch über inländische Speicher verfügt, wird sie sich auch 
in den kommenden Wintern Kapazitäten im Ausland sichern. Entschei-
dend für die Versorgungssicherheit sind deshalb der Füllstand der Gas-
speicher in der EU und die Bereitschaft der Nachbarländer, bei Bedarf 
Gas in die Schweiz zu leiten. Vor diesem Hintergrund bleibt ein trilate-
rales Solidaritätsabkommen der Schweiz mit Italien und Deutschland 
erstrebenswert (vgl. Kapitel 2.2). Zudem sollte die Schweiz weiterhin die Spar-
massnahmen der EU mittragen, um im Notfall auch auf die europäische 
Solidarität zählen zu können. 

Der Umstieg auf LNG hat zwar die Abhängigkeit Europas von Russ-
land verringert, bedeutet aber gleichzeitig auch eine grössere Abhängig-
keit vom Weltmarkt (Stocker, 2023) sowie durchschnittlich höhere Preise. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Strom- und Gasmarkt in Europa 
eng aneinandergekoppelt sind, da Gas zu einem bedeutenden Teil in 
Kraftwerken verstromt wird. Steht ausreichend Elektrizität aus anderen 
Quellen zur Verfügung, bleibt mehr Gas für andere Verwendungszwe-
cke – wie industrielle Prozesse – zur Verfügung.

 3.1.2 _Stromabkommen mit der EU

Die EU-Energiebinnenmarktentwicklung beeinflusst die Schweiz zuneh-
mend (vgl. Kapitel 2.4). Unser Land kann jedoch aufgrund der fehlenden recht-
lichen Verankerung weder eine aktive Rolle spielen noch seine Interessen 
auf dem europäischen Parkett wirksam vertreten. Dies hat vor allem auf 
den Stromsektor negative Auswirkungen, darunter ungeplante Strom-

Strom- und Gasmarkt 
sind in Europa eng 
 aneinandergekoppelt.
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49 Die hohe Anzahl grenzüberschreitender Leitungen ist historisch bedingt, da die Schweiz mit dem sogenannten «Stern von 
Laufenburg» eine prägende Rolle in der Entstehung des europäischen Stromnetzes spielte. Es handelt sich hierbei um eine 
Schaltanlage im Fricktal, mit der im Jahr 1958 erstmals die Übertragungsnetze der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs 
verknüpft wurden.

flüsse, mögliche Handelsbeschränkungen und der Ausschluss von Regel-
energieplattformen. Die Probleme werden in den kommenden Jahren 
graduell akuter und gefährden letztlich die schweizerische Versorgungs-
sicherheit.

Physische Integration ins europäische Netz
Die Schweiz ist mit 41 grenzüberschreitenden Leitungen bestens in das 
europäische Verbundnetz integriert und verfügt über hohe Übertragungs-
kapazitäten (Nuklearforum Schweiz, 2023).| 49 Dies ist erstens eine wichtige Vor-
aussetzung, um auch in Zukunft bei gestiegenem Strombedarf (vgl.  Kapitel 

2.1) die Versorgung im Winter durch zusätzliche Importe gewährleisten 
zu können. Zweitens bringt die Funktion der Schweiz als Transitkorridor 
durch die Abschöpfung der Preisdifferenz zwischen Deutschland und 
Italien auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen.

Zurzeit bilden die vielen grenzüberschreitenden Leitungen einen Ka-
pazitätspuffer, der jedoch bis 2025 aufgrund zunehmender ungeplanter 
Stromflüsse aus der EU erschöpft sein könnte (ebd., 2023). Trotz der physi-
schen Integration der Schweiz in das europäische Netz bleibt sie von vie-
len Prozessen ausgeschlossen, die die EU zur Vertiefung des europäischen 
Energiebinnenmarkts gestartet hat (es gibt wenige Ausnahmen, vgl. Box 3). 
Viele davon dienen dazu, den Stromhandel zwischen den Mitgliedslän-
dern sicherer und effizienter zu gestalten – vorderhand ohne Berücksich-
tigung der Auswirkungen auf Drittstaaten wie der Schweiz.

Koordination schafft Stabilität
Eine wichtige Binnenmarktentwicklung in der EU ist die Einführung der 
sogenannten Kapazitätsberechnungsregionen (Capacity Calculation Re-
gions; CCR) sowie des flussbasierten Marktkopplungsverfahrens (FBMC). 
CCR und FBMC wurden im Rahmen der Network Codes des dritten 
Energiepakets eingeführt und dienen der Koordination und Harmoni-

Box 3

Abstimmung unter den europäischen Übertragungsnetzbetreibern

Seit dem Italien-Blackout 2003 strebt die EU die Harmonisierung sicherheitsrelevanter Netzregeln an. Ein erster Schritt 
war das «Operation Handbook» von 2005, das für alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verbindliche 
Regeln festlegte. Im 2019 folgenden «Synchronous Area Framework Agreement» (Safa) verpflichteten sich alle ÜNB, ver-
bindliche Netzwerkcodes für den sicheren Netzbetrieb zu nutzen. Als Mitglied des europäischen Verbandes Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) konnte Swissgrid an der Entwicklung der Codes mitarbeiten. Es gibt jedoch  
auch andere Network-Codes, die z. B. die Kapazitätsvergabe regeln (vgl. nächster Abschnitt) und nicht von Safa abgedeckt 
sind, von welchen die Schweiz ausgeschlossen ist (Swissgrid, 2021b).
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sierung der grenzüberschreitenden Kapazitätsvergabe sowie des Engpass-
managements auf den Stromhandelsmärkten (EU-Verordnung 2015/1222, 2015).

Für die Schweiz sind vor allem die CCR «Core» und «Italien Nord» 
relevant.| 50 Dabei handelt es sich um Koordinationsgebiete verschiedener 
ÜNB, die sich gegenseitig Engpässe melden und dadurch die Kapazitäts-
vergabe besser optimieren können. Ist die Koordination gegeben, kann 
die Vergabe schliesslich an den Stromhandel bzw. -markt gekoppelt wer-
den. Durch die Optimierung des grenzüberschreitenden Stromhandels, 
bleiben Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sowie die Netzstabi-
lität ungefährdet (Elia Group, 2022).| 51 Zurzeit besteht die Marktkopplung auf 
den «Intraday»- und «Day Ahead»-Strommärkten, auf denen Händler 
Strom einkaufen können, der am gleichen Tag bzw. am folgenden Tag 
geliefert wird. Die Schweiz ist – obwohl mittendrin – vom Kapazitäts-
vergabeverfahren und der Marktkoppelung ausgeschlossen (vgl. Abbildung 8). 
Das FBMC führt zu einer effizienteren Netznutzung, wobei der volks-
wirtschaftliche Nutzen auf mindestens 34 Mrd. Euro jährlich geschätzt 
werden (Schubotz & Orifici, 2022). Zudem hat der steigende grenzüberschrei-
tende Handel zu einer zunehmenden Preiskonvergenz in der Core- Region 
geführt (Boerman, 2023).

Aus der fehlenden Einbindung resultiert, dass die Schweiz in den Kapa-
zitätsberechnungen der europäischen Partner nicht berücksichtigt wird. 
Dies hat zur Folge, dass Swissgrid oft nicht rechtzeitig Kenntnis über die 
zunehmenden ungeplanten Stromflüsse durch die Schweiz hat. Wenn 
beispielsweise Deutschland und Frankreich Strom handeln, kann dieser – 
rein den physikalischen Gesetzen gehorchend – auch durch die Schweiz 
fliessen, was das Risiko einer Netzüberlastung erhöht. Um dies zu ver-
hindern, greift Swissgrid zur Stabilisierung, z. B. mittels Strom aus Wasser-
kraft, in den Netzbetrieb ein. 

Die Anzahl notwendiger Netzeingriffe hat in den letzten Jahren (2014–
2022) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 24 % stark zugenommen 
(Nuklearforum Schweiz, 2023).| 52 Diese sind nicht kostenlos und belasten die 
Stromkonsumenten zusätzlich.| 53 Ein Stromabkommen würde die voll-
berechtigte Teilnahme an den Kapazitätsberechnungen ermöglichen. Bis 
dahin ist Swissgrid gezwungen, andere Lösungen zu finden: Aufgrund 
der historischen Zusammenarbeit mit Italien darf Swissgrid zurzeit als 
«Technical Counterparty» an den Arbeiten des CCR Italien Nord teilneh-
men (Swissgrid, 2022c). Grundlage dafür ist ein privatrechtlicher Rahmenver-

50 An diesen CCR sind folgende Staaten beteiligt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien (Italien Nord), Kroatien, Luxem-
burg, die Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn.

51 Das Gleichgewicht zwischen Stromproduktion und -verbrauch ist notwendig, um die Stromfrequenz im Netz konstant bei 
50 Hertz zu halten. 

52 Dies ist mit höheren Kosten für Swissgrid verbunden, da sie zum Ausgleich von Schwankungen im Netz Regelenergie 
benötigt (vgl. Absatz zu Regelenergieplattformen). Die Ausgaben dafür werden über den Tarif für die allgemeinen System-
dienstleistungen im Strompreis an die Endverbraucher weitergegeben (Swissgrid, 2023b). 

53 Das Szenario «Stromabkommen» weisst in der Frontier-Studie mit 259 Mio. Euro die geringsten Redispatch-Kosten auf 
(Frontier Economics, 2021, S. 39).

Die Anzahl not-
wendiger Netz-
eingriffe hat in den 
letzten Jahren stark 
zugenommen.
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trag, der Ende 2021 von allen beteiligten ÜNB unterzeichnet und Anfang 
2023 um ein Jahr verlängert wurde (Zumwald, 2023). Ob es 2024 nochmals 
dazu kommt, ist unklar: Der Vertrag muss jedes Jahr von den EU-Regu-
latoren erneut genehmigt werden (Uvek, 2023). Mit den Beteiligten des Core- 
CCR konnte bisher kein vergleichbares Abkommen erzielt werden (Swiss-

grid, 2022c).| 54

Privatrechtliche Lösungen sind kein langfristiger Ersatz für ein Strom-
abkommen, da sich die CCR jederzeit weiterentwickeln können. Zudem 
ist die Schweiz auf den Goodwill der ÜNB angewiesen, da diese keine 
rechtlichen Verpflichtungen haben, Vereinbarungen mit Swissgrid zu 
treffen. 

Ohne Kapazität kein Strom
Die Einführung der 70-Prozent-Regel durch die EU ist eine weitere He-
rausforderung für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit der 
Schweiz.| 55 Gemäss dem vierten Energiepaket der EU, das grenzüber-
schreitende Übertragungskapazitäten als Hindernis für den Strombin-
nenmarkt identifizierte (EU-Verordnung 2019/943, 2019) | 56, müssen alle EU-ÜNB 
seit 2020 mindestens 70 % ihrer Übertragungskapazität für den gren-
züberschreitenden Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten reservieren (Swiss-

grid, 2022b). Einige Mitgliedstaaten – darunter Deutschland und Österreich – 
haben Ausnahmen beantragt, um die Kapazitätszuweisung bis Ende 2025 
schrittweise zu erhöhen. Die Folgen der EU-Regelung für die Schweiz 
sind somit erst ansatzweise spürbar.

Die Verordnung klärt nicht, wie die 70-Prozent-Regel gegenüber Dritt-
staaten wie der Schweiz angewendet werden soll. Nach heutigem Stand 
ist davon auszugehen, dass die Handelsflüsse mit dem Drittstaat Schweiz 
nicht zu den 70 % zählen (Zumwald, 2023). Das bedeutet, dass rechnerisch 
maximal 30 % der Grenzkapazitäten für den Export in die Schweiz ver-
bleiben. Tatsächlich könnten es sogar weniger sein, denn die 70-Pro-
zent-Regel berücksichtigt nicht alle Stromflüsse (Bos, 2022). Konkret werden 
sogenannte Ringflüsse nicht mitgezählt, da diese nicht in den Handel-
stransaktionen auftauchen.| 57

Swissgrid geht davon aus, dass mit der Umsetzung der Verordnung 
der Stromhandel innerhalb der EU zunehmen wird. Ohne Teilnahme an 
den Kapazitätsberechnungsgebieten (vgl. oben) stellt dies ein erhebliches Ri-
siko für die Netzstabilität in der Schweiz dar, da Swissgrid keine Infor-

Die Einführung der 
70-Prozent-Regel 
durch die EU ist eine 
Herausforderung für 
Schweiz.

54 Hier wird die Lösungsfindung vor allem durch das flussbasierte Marktkopplungsverfahren (FBCM) erschwert (ElCom, 2020).
55 Bundesrat Albert Rösti sieht die Einführung der 70-Prozent-Regel durch die EU nicht als ein relevantes Problem für die 

Schweiz an (Schäfer & Biner, 2023). Dies steht konträr zu den Aussagen des CEO von Swissgrid Yves Zumwald (Eisenring & 
Vonplon, 2023).

56 Artikel 16, Absatz 8.
57 Bei Ringflüssen handelt es sich um Strom, der im selben Land produziert und verbraucht wird, der jedoch zwischenzeitlich 

über ausländische Leitungen fliesst. Dies geschieht, weil der Strom immer den Weg des geringsten physikalischen Wider-
stands nimmt. Mit dem Netzausbau kann das Vorkommen solcher Flüsse reduziert, aber nicht vollständig verhindert 
 werden.
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mationen über den Verlauf der Stromflüsse erhält und diese vermehrt 
ungeplant durch das Schweizer Netz fliessen. Weiter könnten sich die 
Nach  barländer vermehrt mit internen Netzengpässen konfrontiert sehen. 
Vorreservierte Exportkapazitäten gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz 
könnten zur Erfüllung der 70-Prozent-Regel zeitweise auf null reduziert 
werden (Bos, 2022). Das Risiko erhöht sich, dass die Schweiz in einem kal-
ten Winter in eine Strommangellage gerät.

Die ÜNB des CCR Italien Nord haben die 70-Prozent-Regel bereits 
Ende Oktober 2021 eingeführt. Die im Dezember desselben Jahres abge-
schlossene Vereinbarung zielt darauf ab, die Situation der Schweiz im 
Kontext der neuen Regel zu verbessern. So wendet Swissgrid als soge-
nannte Technical Counterparty die Regel ebenfalls an und wird somit 
in die 70 % der italienischen Grenzkapazitäten eingerechnet.

Im Gleichgewicht dank Regelenergieplattformen
Wenn Netzbetreiber aufgrund ungeplanter Stromflüsse in den Netzbe-
trieb eingreifen müssen, benötigen sie dazu sogenannte Regelenergie. Es 
gibt dabei – eskalierend und abgestuft nach der maximalen Reaktions-
zeit – drei Arten, die zur Verfügung stehen: die Primär- (30 Sekunden), 
Sekundär- (5 Minuten) und Tertiärregelenergie (15 Minuten). Regelleis-
tung wird von Unternehmen angeboten, die über flexible Produktions-
anlagen verfügen. ÜNB wie Swissgrid entschädigen die Unternehmen 
für die Bereitschaft der Anlagen und – sofern sie gebraucht wird – für 
ihre Produktion. Aufgrund des fehlenden Stromabkommens ist nun aber 
der Zugang zu wichtigen ausländischen Anbietern von Regelleistung ge-
fährdet.

Zurzeit kann sich die Schweiz an der internationalen Kooperation für 
Primärregelreserven (FCR-Kooperation) sowie am Netzregelverbund (In-
ternational Grid Control Cooperation; IGCC) beteiligen (Swissgrid, 2023c). 
Die FCR-Kooperation entstand 2017 durch die Zusammenarbeit der ÜNB 
der Schweiz, Österreichs, Belgiens, Deutschlands und der Niederlande 
(ENTSO-E, 2023). Mittlerweile nehmen elf ÜNB aus acht Ländern teil. Eine 
Teilnahme verringert nicht nur das Risiko von Netzinstabilitäten, son-
dern senkt auch die Beschaffungskosten.

Swissgrid ist zudem bereits seit 2012 an der IGCC beteiligt. Die Zu-
sammenarbeit bei der IGCC dient dazu, die gegenläufige Aktivierung 
von Sekundärregelenergie zu vermeiden (Swissgrid, 2021a). Durch die Saldie-
rung («Imbalance Netting») des entgegengesetzten Bedarfs an positiver 
und negativer Regelleistung | 58 kann die Summe der aktivierten Regel-
energie reduziert werden. Im Jahr 2021 wurden dadurch in der Schweiz 
473,1 GWh eingespart, was einem monetären Wert von 9,23 Mio. Euro 
entspricht (ElCom, 2021a, S. 20).

58 Positive Regelenergie bezeichnet die Energiezufuhr, die nötig ist, um eine zu niedrige Netzfrequenz zu korrigieren. 
 Negative Regelenergie ist der Strom, der bei zu hoher Leistung entnommen werden muss.

Aufgrund des fehlenden 
Stromabkommens ist  
der Zugang zu wichtigen 
 ausländischen Anbietern 
von Regelleistungen 
 gefährdet.
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Im Gegensatz zu diesen beiden Kooperationen ist die Teilnahme an Platt-
formen wie «Mari» oder «Picasso», jeweils für die Sekundärregelung, oder 
«Terre» für die Tertiärregelung, akut gefährdet. Auf diesen digitalen Platt-
formen sollen in Zukunft Regelenergie und Systemdienstleistungen | 59 
innerhalb des EU-Energiebinnenmarktes auktioniert, verrechnet und 
überwacht werden. Zudem soll der «Netting»-Prozess, der zurzeit über 
IGCC läuft, in Picasso integriert werden. Terre ist seit Oktober 2020 in 
Betrieb, Picasso und Mari folgten im Jahr 2022.

Gemäss Electricity Balancing Guideline der EU (EBL-Verordnung) ist 
die Teilnahme der Schweiz nur mit einem Stromabkommen möglich – 
oder wenn die Kommission aus Gründen der Systemsicherheit zustimmt 
(Swissgrid, 2022a). Die europäische Regulierungsbehörde Acer sowie mehre-
re ÜNB in der EU haben sich im für eine fortdauernde Teilnahme der 
Schweiz ausgesprochen. Die EU-Kommission argumentiert hingegen, 
dass die ÜNB über genügend Notmassnahmen verfügten, um auf allfäl-
lige ungeplante Stromflüsse, die aufgrund des Ausschlusses der Schweiz 
aufträten, reagieren zu können (Swissgrid, 2021c). Die meisten der geschilder-
ten Probleme zwischen der Schweiz und der EU im Strombereich sind 
nicht technischer, sondern politischer Natur. Einem Befreiungsschlag im 
Weg steht die Lösung der übergeordneten institutionellen Fragen.

Das Phantom «Stromabkommen»
Die Schweiz und die EU nahmen die Verhandlungen über ein Stromab-
kommen bereits im Jahr 2007 auf und führten diese bis 2018. Zu diesem 
Zeitpunkt musste zuerst der Ausgang der Verhandlungen über das InstA 
abgewartet werden. Denn die EU hatte bereits 2012 kommuniziert, dass 
neue Marktzugangsabkommen (wie das Stromabkommen) nur abge-
schlossen werden können, wenn vorgängig die institutionellen Fragen 
geklärt sind. Der Versuch, diese mit dem InstA zu lösen, scheiterte mit 
der Rückweisung des fertig verhandelten InstA durch den Bundesrat im 
Mai 2021. Damit rückte auch das Stromabkommen in weite Ferne. 

Ein Entwurf des Stromabkommens wurde nie publiziert. Es ist aber 
davon auszugehen, dass der Vertrag den Zugang zu den Kapazitätsbe-
rechnungsregionen, den Marktkopplungsverfahren und den Regelener-
gieplattformen gewährleistet hätte. Vorgesehen war auch die Anpassung 
des Schweizer Rechts an das dritte Energiepaket, das in der EU damals 
(2009) frisch verabschiedet wurde. Vor dem Hintergrund der seit 2018 
weiter fortgeschrittenen Rechtsentwicklung in der EU müssten bei einer 
allfälligen Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Stromabkom-
men (vorausgesetzt die institutionellen Fragestellungen sind beantwortet) 
weitere Punkte geklärt werden. Trotz dieser notwendigen Aktualisierung 

Mit der Rückweisung 
des fertig verhandelten 
InstA durch den 
 Bundesrat rückte das 
Stromabkommen in 
weite Ferne.

59 Als Systemdienstleistungen gelten alle Hilfsdienste, die Netzbetreiber neben der Stromübertragung und -verteilung  
zu sätzlich erbringen. Dazu gehören neben der Netzregelung mit Regelenergie z. B. auch die betriebliche Messung und die 
 Systemkoordination.
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dürfte der «eingefrorene» Verhandlungsstand eine brauchbare Arbeits-
grundlage darstellen.

Mit einem Stromabkommen könnte ein grosser Stolperstein für die 
Versorgungssicherheit der Schweiz aus dem Weg geräumt werden.| 60 Das 
Abkommen würde es der Schweiz auch ermöglichen, sich an der Ausar-
beitung neuer Regeln zu beteiligen, weil damit die Mitgliedschaft bei 
Acer und ENTSO-E voraussichtlich sichergestellt würde.| 61 Diese Gre mien 
wurden mit dem dritten Energiepaket geschaffen und erhielten im Rah-
men des vierten Energiepakets erweiterte Kompetenzen, um den Ener-
giebinnenmarkt mitzugestalten. Insbesondere Acer entwickelte sich zu 
einer wichtigen Akteurin, die unter Umständen sogar verbindliche Ent-
scheidungen zu den Bestimmungen für den Zugang zu grenzübergrei-
fenden Infrastrukturen und deren Betriebssicherheit treffen kann (Bundes-

netz agentur, 2023).
Der Weg der Schweiz zu einem Stromabkommen mit der EU ist lang 

und hürdenreich. Erstens müsste die Schweiz ihre Hausaufgabe erledigen 
und den Strommarkt im Inland vollständig öffnen (vgl. Kapitel 3.2.3). Die Libe-
ralisierung des Strommarktes wird von der EU als zentrale Voraussetzung 
für die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt betrachtet, denn 
Schweizer- und EU-Stromanbieter sollen über gleich lange Spiesse verfü-
gen. Zweitens müssten sich die Schweiz und die EU – wie erwähnt – in 
den institutionellen Fragen einigen. Eine Lösung dafür scheint heute 
nicht greifbar. Jahrelange Sondierungen führten bisher (noch) nicht zu 
einem Verhandlungsmandat, geschweige denn zu einem innenpolitisch 
akzeptablen Verhandlungsergebnis. Drittens müssten sich die beiden 
Partner auch auf einen gemeinsamen Text für das Stromabkommen ei-
nigen.

Die Schweiz hat es mehrheitlich selbst in der Hand, die Versorgungs-
sicherheit mit Strom auch langfristig zu gewährleisten – je nach gewähl-
ter Lösung wird das Preisschild unterschiedlich sein. Die Autarkie im 
Sinne einer Strominsel Schweiz, abgeschottet vom Ausland (bzw. der EU) 
ist dabei die mit Abstand teuerste Lösung (vgl. z. B. Marti et al., 2022; NEA, 2022). 

 3.2 _Smarte Lösungen nutzen
Um künftig auf ein verlässliches und klimaneutrales Energiesystem zäh-
len zu können, muss dieses intelligenter und dynamischer als heute sein. 
Dazu gehören Preisanreize, angepasste Versorgungsniveaus und eine au-
tomatisierte Laststeuerung. Ein vollständig geöffneter Strommarkt in der 
Schweiz würde dabei die Einführung dieser Massnahmen vereinfachen. 

Die Schweiz müsste  
den Strommarkt  
im Inland vollständig  
öffnen. 

60 Vgl. Fussnote 55; der zuständige Bundesrat und die Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid schätzen die Bedeutung eines 
Stromabkommens stark unterschiedlich ein.

61 Aus Acer wurde die Schweiz bereits ausgeschlossen, die Teilnahme an ENTSO-E gilt als gefährdet.
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 3.2.1 _Anpassung der Netze

Verlässliche Stromnetze sind ein zentrales Element einer sicheren und 
sauberen Energieversorgung. Schliesslich transportieren sie den Strom 
vom Erzeuger zum Verbraucher. Mit dem Umbau des Energiesystems 
ändern sich aber auch die Anforderungen ans Netz. Die Herausforderung 
besteht in der Modernisierung und dem Ausbau des Stromnetzes.

Bedeutung der Netze
In der Öffentlichkeit steht der Ausbau von Produktionsanlagen erneuer-
barer Energien im Vordergrund, obwohl die Netze eine ebenso wichtige 
Rolle spielen. Denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien (vgl. Kapitel 

3.3.1) ändern sich auch die Anforderungen an die Stromnetze. Photovol-
taikanlagen oder Windparks befinden sich in der Regel an dezentralen 
Standorten.| 62 Gleichzeitig schwankt ihre Einspeisung stärker, als dies in 
der bisherigen Welt der dominierenden Wasser- und Kernkraft der Fall 
war.| 63 Das Netz der Zukunft muss daher in der Lage sein, diese Energie-
quellen effizient zu integrieren. Da der Netzausbau mit erheblichen Kos-
ten verbunden ist, die vom Verbraucher getragen werden müssen, sollte 
eine intelligentere Nutzung der bestehenden Netze vor dem Zubau Vor-
rang haben.

In der Schweiz wird gesetzlich zwischen dem Übertragungs- und dem 
Verteilnetz unterschieden. Das Übertragungsnetz transportiert den 
Strom über grössere Distanzen im Inland und dient dem Verbund mit 
dem Ausland (StromVG, 2007). Für das Übertragungsnetz ist die nationale 
Netzgesellschaft Swissgrid zuständig. Auf Grundlage der Strategie Strom-
netze (BFE, 2019) plant Swissgrid jeweils den anstehenden Ausbau, der Be-
richt «Strategisches Netz 2040» ist derzeit in Bearbeitung und soll 2025 
veröffentlicht werden.| 64 Ziel dieser Planung ist es, Engpässe zu vermei-
den und die Netzstabilität sowie die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. 

Die Kosten der Übertragungsnetze werden über den Netznutzungsta-
rif gedeckt. Der von Swissgrid erhobene Tarif setzt sich aus mehreren 
Komponenten zusammen (StromVV, 2008),| 65 die 2023 insgesamt rund 7 % 
des durchschnittlichen Strompreises ausmachen. Da Swissgrid im Bereich 
des Übertragungsnetzes über ein natürliches Monopol verfügt, werden 
die Tarife von der ElCom überwacht (Swissgrid, 2023a). Eine Einschätzung, 
wie sich die Tarife langfristig entwickeln werden, sollte im Bericht «Stra-
tegisches Netz 2040» vorgenommen werden. 

62 Vgl. Kapitel 3.3.1; wie der Strom von den geförderten alpinen Photovoltaikanlagen (gemäss Modellen wird deren Produk-
tion um ein Vielfaches geringer als diejenige urbaner Anlagen auf Dächern ausfallen) in die Zentren gelangen soll, ist noch 
weitgehend unklar. 

63 Nachfrageseitig wird die Volatilität aufgrund der Elektrifizierung von Wärme und Mobilität ebenfalls zunehmen.
64 Zuvor muss die Netzstrategie der ElCom zur Prüfung vorgelegt werden (Swissgrid, 2022a). Ein Drittel des 6700 Kilometer 

langen Übertragungsnetzes wurde vor 1980 gebaut (Swissgrid, 2022b).
65 Die Netznutzungstarife setzen sich aus drei Tarifen für die Netznutzung zusammen: ein Tarif für allgemeine Systemdienst-

leistungen, zwei Tarife für individuelle Systemdienstleistungen sowie ab 2024 ein Tarif für die Winterstromreserve.

Das Netz der Zukunft 
muss in der Lage  
sein, erneuerbare  
Energien effizient zu  
integrieren. 
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66 In der Vergangenheit haben sich viele Verteilnetzbetreiber ihre Netze «vergolden» lassen. Aufgrund einer rechtlichen Ände-
rung Ende der Nullerjahre konnten EVU den Wert ihrer Netze synthetisch berechnen und ggf. somit nochmals abschreiben 
(vgl. Valda, 2018). In der Folge bezahlten Stromabnehmer in einzelnen Fällen das Verteilnetz doppelt, das Geld wanderte in 
die Kassen der meist im staatlichen Besitz befindlichen EVU.

67 Reale Kosten auf Grundlage von Preisen aus dem Jahr 2020.
68 Szenario Zero Basis; in den Szenarien mit mehr Biogas bzw. mehr Biogas und Wärmenetzen fallen die Kosten etwas niedri-

ger aus.
69 Das StromVG bezeichnet das Übertragungsnetz als «Netzebene 1», welche mit 220/380 kV betrieben wird. Die Verteilnetze 

sind die Netzebenen 3,5 und 7. Die Netzebenen 2,4 und 6 sind die sogenannten Transformationsebenen, auf welchen die 
Spannungsumwandlung mittels Transformatoren erfolgt. 

Verteilnetze werden  
in Zukunft nicht mehr 
nur «verteilen»,  
sondern auch Strom 
einsammeln.

Hohe Kosten für den Ausbau der Verteilnetze
Anders stellt sich die Situation bei den Verteilnetzen dar, die den Strom 
an die Endverbraucher liefern. Dafür sind die rund 630 EVU zuständig. 
Bereits heute machen die Netznutzungsentgelte für die Verteilnetze rund 
30 % des Strompreises aus (ebd.),| 66 und in Zukunft ist mit einem deutli-
chen Anstieg zu rechnen. Basierend auf den «Energieperspektiven 2050+» 
(BFE, 2020) zeigt ein aktuellerer Bericht des BFE (2022a, S. 15), dass auch ohne 
die energiepolitischen Ziele für den Erhalt und Ausbau der Stromnetze 
Kosten in der Höhe von 45 Mrd. Fr. bis 2050 | 67 anfallen würden. Beim 
Basisszenario | 68 liegen die Kosten bei 75 Mrd. Fr. und betragen somit zu-
sätzliche 30 Mrd. Franken. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass sich 
die Netznutzungsentgelte künftig erhöhen.

Einerseits hängt dieser Kostenanstieg damit zusammen, dass die Ver-
teilnetze in Zukunft nicht mehr nur «verteilen», sondern aufgrund der 
dezentralen Produktion auch Strom einsammeln müssen. Lokale Photo-
voltaikanlagen werden häufig auf Gebäuden bzw. nahe am Verbrauch 
installiert. Die Produktionsspitzen stellen für den lokalen Ausgleich der 
Verteilnetzstabilität eine zunehmende Schwierigkeit dar. Innovative Ge-
schäftsmodelle könnten hier ein Teil der Lösung sein (vgl. Kapitel 3.2.1).

Auch die alpinen Photovoltaikanlagen, die einen wesentlichen Beitrag 
zur Schliessung der Winterstromlücke leisten sollen (vgl. Kapitel 2.1), dürften 
die Netze vor grosse Herausforderungen stellen. Erstens speisen alpine 
Photovoltaikanlagen nicht auf der höchsten Netzebene | 69 ein, was den 
Bau zusätzlicher Transformatoren erforderlich macht. Zweitens zeigt sich, 
dass die Planung der Übertragungs- und Verteilnetze nicht unabhängig 
voneinander gedacht werden können. Gerade in den Bergregionen sind 
die Übertragungsnetze bereits durch die Wasserkraftwerke stark ausge-
lastet (Speicher, 2023).

Schaffung von Kostenwahrheit
Andererseits setzt die rechtlich abgesicherte, vollständige Überwälzung 
der Netzkosten der EVU an die Verbraucher in Kombination mit dem 
fehlenden Wettbewerb falsche Anreize. So spielt es für einen Energie-
erzeuger kaum eine Rolle, ob eine neue Produktionsanlage an einem 
Standort errichtet wird, der netztechnisch bereits gut erschlossen ist, oder 
ob umfangreiche, zusätzliche Investition in den Leitungsbau getätigt 
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werden müssen. Die Konsequenz ist, dass tendenziell zu viel am falschen 
Ort gebaut wird (Keberle, 2023).

Langfristig sollte deshalb die Abrechnung des Netzentgeltes für alle 
Verbraucher neugestaltet werden. Ein in der Diskussion stehendes Modell 
(vgl. Winzer et al., 2023) sieht vor, dass ein Drittel der Netzkosten,| 70 die von der 
Höchstlast abhängen, über einen dynamischen (für Kunden und EVU, 
die ihre Lasten selber steuern) oder über einen konstanten Arbeitspreis | 71 
(bei Steuerung durch das EVU) umgelegt werden. Weiter besteht die 
Möglichkeit, dass für grössere flexible Lasten (z. B. Wärmepumpen) ge-
rätespezifische Verträge abgeschlossen werden könnten. So könnten auch 
spezialisierte EVU oder sogar die Gerätehersteller selbst eine effiziente 
Lastensteuerung anbieten (vgl. Kapitel 3.2.2). 

Bei der Kostenumlage über variable Preise wählt der Verbraucher eine 
bestimmte Versorgungsqualität. Bei hoher Netzlast steigt der Preis pro-
portional zu dieser und schafft so einen Anreiz zur Lastverschiebung.| 72 
Das Entgelt für die Ausspeisung und die Vergütung für die Einspeisung 
steigen also. Wenn dies nicht ausreicht, um die Netzlast auszugleichen, 
sollte der Kunde seine Versorgungsqualität über den maximalen Preis 
bestimmen können, zu dem er noch beliefert werden will. Konkret be-
deutet dies, dass ab einem bestimmten Preisniveau Lasten mit niedriger 
Versorgungsqualität zuerst vom Netz getrennt werden. Dasselbe Prinzip 
gilt in umgekehrter Richtung bei Netzengpässen durch zu hohe Einspei-
sung (symmetrische Ausgestaltung): Das Entgelt für die Entnahme und 
die Vergütung für die Einspeisung sinken, bis der Engpass beseitigt ist. 
Darüber hinaus sollen die Netzentgelte regional angepasst werden, wenn 
dies durch die lokale Netzinfrastruktur und unterschiedliche Ausbau-
kosten gerechtfertigt ist (ebd., S. 55–57).

Die Kunden eines EVU, dessen Lasten dynamisch gesteuert werden, 
könnten im Gegenzug wieder einen konstanten Arbeitspreis erhalten, 
der dem durchschnittlichen dynamischen Arbeitspreis entspricht, den 
das EVU für die Netznutzung der entsprechenden Kundengruppe be-
zahlt. Dies hat den Vorteil, dass die Akzeptanz bei den Kunden steigt 
und die EVU einen Anreiz erhalten, ihre Gesamtkosten weiter zu opti-
mieren. Die konstanten Preise wären nach Versorgungsqualität abgestuft 
(ebd., S. 57–58). Die Folge solcher Modelle wäre, dass aufgrund der Neuge-
staltung der Anreizstrukturen der Netzausbau insgesamt geringer aus-
fallen würde als im heutigen, relativen starren Modell der Kostenüber-
wälzung (für eine weitere Ausdifferenzierung der Ansätze vgl. nachfolgendes 

Kapitel). 

70 Die anderen zwei Drittel hängen von der Netzstruktur ab und würden über eine regional unterschiedliche Grundkompo-
nente verteilt werden.

71 Kosten für den Verbrauch einer kWh.
72 Um Anreize der Netzdienlichkeit zu setzen, könnte auch pro Trafokreis ein dynamischer Preis festgelegt werden. 

Langfristig sollte die 
Abrechnung des Netz-
entgeltes neugestaltet 
werden.
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73 Zwischen 0 und 70 %; Stand Ende 2022.
74 Vgl. Initiative Swiss Energy Data Hub.

Dynamisch und digital
Um der Dynamik in den Netzen gerecht zu werden, die durch die Ein-
speisung der zugebauten erneuerbaren Energien entsteht – und auch um 
das oben beschriebene intelligente Lastmanagement zu betreiben, müs-
sen die Netzbetreiber in jeder Sekunde genau wissen, was im Netz ge-
schieht. Dafür wäre in der Schweiz ein Digitalisierungsschub vonnöten. 
Bis 2027 sollen – basierend auf der rechtlichen Anforderung – 80 % aller 
Haushalte mit einem «Smart Meter» ausgestattet sein. Damit wird es 
möglich, den Stromverbrauch zeitnah zu beobachten, z. B. über eine App. 
Ende 2022 waren die einzelnen EVU sehr unterschiedlich weit mit der 
Umsetzung (Gfrörer, 2023).| 73 Die Wirkung der Installation intelligenter Zäh-
ler alleine dürfte jedoch begrenzt sein, wenn nicht zusätzlich preisliche 
Anreize zur Änderung des Stromverbrauchs bestehen. Das alleinige Be-
trachten der Verbrauchsdaten wird bei den meisten Kunden kaum zu 
einer spürbaren Verhaltensänderung führen.

Abhilfe könnte hier die überfällige, vollständige Öffnung des Strom-
marktes schaffen (vgl. Kapitel 3.2.3). Der dadurch entstehende Wettbewerb un-
ter den EVU würde Anreize schaffen, flexible Modelle anzubieten und 
die dafür notwendige Infrastruktur beim Kunden möglichst schnell zu 
installieren (ggf. auch durch Drittanbieter). Da eine Marktöffnung kurz- 
bis mittelfristig nicht in Sicht ist, müsste über den Mantelerlass (vgl. Kapitel 

3.2.3) zumindest der barrierefreie Zugang zu den Daten sichergestellt wer-
den.| 74 Dies würde sowohl Erzeugern als auch Speicherbetreibern die 
freie Wahl des Messstellenbetreibers und -dienstleisters ermöglichen. Die-
ses Wahlrecht müsste selbstverständlich auch Endverbrauchern einge-
räumt werden, die entsprechende Flexibilitätsdienstleistungen in An-
spruch nehmen wollen (Flatt, 2023). Damit würde die Modernisierung der 
Netze zumindest einen Schritt in Richtung einer intelligenteren Nutzung 
machen.

Beschleunigte Bewilligungsverfahren notwendig
Auch wenn die Strommarktöffnung erfolgt und dynamische Netzentgel-
te zum Standard würden, wird es in der Schweiz zusätzlichen Bedarf für 
den Leitungsbau geben. Wie beim Ausbau der Produktion sind auch bei 
den Netzen die Bewilligungsverfahren ein Hürdenlauf. Der Bau der Lei-
tung Chamoson–Chippis dauerte von der Vorbereitung bis zur Inbetrieb-
nahme 36 Jahre, bei der Leitung Pradella–La-Punt waren es 30 Jahre. Für 
alpine Photovoltaikanlagen ist daher an gut geeigneten Standorten ohne 
ausreichende Netzanbindung mit einer langen Wartezeit bis zur Inbe-
triebnahme zu rechnen. 

Eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren nach weiter unten 
beschriebenen Grundsätzen (vgl. Kapitel 3.3.1) ist daher auch in Bezug auf den 

Um intelligentes 
 Lastenmanagement  
zu betreiben, müssen 
die Netzbetreiber 
 genau wissen, was im 
Netz geschieht. 
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Netzausbau angezeigt. Beim Ausbau der Verteilnetze, für den Kantone, 
Gemeinden und EVU zuständig sind, mangelt es zudem oft an der Ko-
ordination der Arbeiten an den verschiedenen Infrastrukturen (z. B. Stras-
sensanierung, Wasserversorgung, Kabelnetze) (Keberle, 2023).

 3.2.2 _Hedging durch Profilverträge

Das heutige Marktdesign bietet zu wenig Anreize, sich netzdienlich zu 
verhalten und Energie einzusparen. Eine Kombination aus Preisanreizen, 
individuellen Versorgungsniveaus und automatisierter Laststeuerung 
könnten Abhilfe schaffen. Die drei Massnahmen werden hier detaillier-
ter vorgestellt (vgl. Winzer & Dümmler, 2023).

Im vergangenen Jahr war Strom knapp – und die Preise am Strom-
markt schnellten in die Höhe. Steigende Preise signalisieren Knappheit – 
zum Beispiel in Stunden mit hoher Nachfrage und geringer Produktion 
aus erneuerbaren Energien oder in Krisen wie der Gasverknappung nach 
Beginn des Ukrainekriegs. Die meisten Verbraucher in der Schweiz ha-
ben jedoch kaum einen Anreiz, auf diese Preissignale zu reagieren, da sie 
von ihrem Energieversorger zu einem im Vorjahr festgelegten Preis be-
liefert werden. Reichen freiwillige Einsparungen nicht aus, um Engpässe 
zu überbrücken, bleibt im Notfall nur die Abschaltung durch das EVU.

Das heutige Marktdesign unterdrückt damit sowohl den Anreiz zur 
Lastverschiebung (von teuren zu günstigeren Stunden) als auch den An-
reiz zur freiwilligen Lastreduktion (bei konstant hohen Preisen in Kri-
senzeiten). Es ist daher wenig geeignet, den Übergang zu einer nachhal-
tigen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Verbesserung der Preisanreize durch Profilverträge
Im Folgenden werden drei Überlegungen skizziert, wie das Marktdesign 
verbessert werden könnte. Erstens sollten die Preisanreize verstärkt wer-
den. Anstelle des bestehenden Fixpreissystems könnten EVU ihren Kun-
den den Stromverbrauch zum Grosshandelspreis (zuzüglich eines gerin-
gen Aufschlags für Verwaltungskosten) für die jeweilige Abrechnungs-
periode in Rechnung stellen. Als Referenzpreis für die Energielieferung 
wird dabei in der Regel der Preis am Day-ahead-Markt gewählt. Wie in 

Die meisten Verbrau-
cher haben kaum 
 einen Anreiz, auf Preis-
signale zu reagieren.

Tabelle 2

Preisrisiken und Anreizwirkung verschiedener Verträge für Verbraucher

Vertrag
Schutz  

vor plötzlich stark  
steigenden  Preisen

Anreiz für 
Lastverschiebung 

(von teuren in weni-
ger teure Stunden)

Anreiz  
für Lastsenkung  
(im Krisenfall)

Fixpreise Ja Nein Nein

Grosshandelspreise Nein Ja Ja

Variable Durchschnittspreise Ja Ja Nein

Profilvertrag	(Empfehlung) Ja Ja Ja
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Tabelle 2 dargestellt, bieten die Grosshandelspreise den Verbrauchern sowohl 
einen Anreiz zur Lastverschiebung als auch zur Lastsenkung. Sie schüt-
zen die Kunden jedoch nicht vor hohen Preisen.

Das Preisrisiko kann reduziert werden, indem den Verbrauchern an-
stelle des Grosshandelspreises ein variabler Durchschnittspreis berechnet 
wird. Beispielsweise, indem der Preis für jede Stunde proportional zum 
Grosshandelspreis variiert, die Preise aber so kalibriert werden, dass der 
Durchschnittswert der Stundenpreise für jeden Tag gleich ist und den 
langfristigen Strombeschaffungskosten des EVU entspricht (z. B. For-
ward-Preis). Variable Durchschnittspreise schützen die Verbraucher vor 
Preisschwankungen bei konstant hohen Preisen in Krisenzeiten, verrin-
gern aber den Anreiz zur Verbrauchsreduktion. Der Anreiz zur Lastver-
schiebung von teuren in günstigere Stunden bleibt jedoch erhalten.

Um den Fehlanreiz zu beseitigen, zu wenig für die Lastsenkung zu 
tun, könnte den Kunden ein Profilvertrag angeboten werden. Wie in Ab-

bildung 9 dargestellt, kauft der Kunde in diesem Modell ein definiertes Last-
profil (= rote Linie; illustratives Beispiel), das seinem Verbrauchsprofil 
entspricht, zu einem Fixpreis (z. B. dem langfristigen Durchschnittspreis). 
Für seinen Mehrverbrauch (im Vergleich zum gekauften Profil) bezahlt 
er, für seinen Minderverbrauch erhält er eine Rückerstattung in Höhe 
des Spotpreises. Der bezahlte Durchschnittspreis liegt sehr nahe am Fix-
preis, sofern das Lastprofil des Verbrauchers dem gekauften Profil ent-
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Abbildung 9

Wirkungsweise des Profi lvertrages

Für den Mehrverbrauch (im Vergleich zum gekauft en Profi l) bezahlt ein Kunde, für den Minderverbrauch erhält er eine Rück-
erstattung in Höhe des Spotpreises.

Quelle: Winzer & Dümmler, 2023      
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spricht und dieses nicht systematisch während der Hochpreisstunden 
überschreitet. Profilverträge schützen die Verbraucher somit – ähnlich 
wie Fixpreise – vor plötzlichen Preisanstiegen.| 75

Gleichzeitig haben Verbraucher mit einem Profilvertrag aber den glei-
chen Anreiz zur kurzfristigen Lastverschiebung und mittelfristigen Last-
senkung wie bei einer Belieferung zu Grosshandelspreisen (vgl. Tabelle 2). Im 
Vergleich zu den heutigen Festpreisverträgen können Verbraucher, die 
ihre Last reduzieren oder von teuren in günstigere Stunden verschieben, 
gerade in Knappheitssituationen erhebliche Einsparungen erzielen. Sie 
müssen dafür kein deutlich höheres Preisrisiko in Kauf nehmen. Auch 
die EVU profitieren: Das von ihnen abzusichernde Lastprofil ist bereits 
im Voraus bekannt und lässt sich daher deutlich einfacher auf den For-
ward-Märkten absichern («hedgen»). Profilverträge sind einer Belieferung 
zu Fixpreisen bzw. Grosshandelspreisen hinsichtlich der daraus resultie-
renden Anreize überlegen.

Eine massgeschneiderte, individuelle Versorgungssicherheit
Die zweite Überlegung beruht auf folgender Tatsache: Der subjektive 
Wert einer unterbrechungsfreien Stromversorgung aus dem Netz variiert 
stark – sowohl zwischen Kundengruppen (z. B. Haushalte versus Spitäler) 
als auch zwischen Lasttypen (z. B. Computer versus Wärmepumpe). Dies 
sollte berücksichtigt werden. Im Falle einer Mangellage erlaubt heute die 
Bewirtschaftungsverordnung des Bundes pauschale Verbote bestimmter 
Endgeräte, einheitliche Kontingentierungssätze für Grossverbraucher 
und – als Ultima Ratio – die rollierende Abschaltung verschiedener Teil-
netzgebiete.

Durch die Installation von intelligenten Stromzählern und die Anbin-
dung von Ladestationen und anderen Endgeräten an das Internet der 
Dinge lassen sich Abschaltungen jedoch sehr viel individueller steuern. 
Im Knappheitsfall ist es effizient, wenn der Kunde selbst entscheiden 
kann, welches Mass an Versorgungssicherheit er für seinen Verbrauch 
insgesamt oder für bestimmte Endgeräte benötigt. Ähnlich wie beim 
Abschluss einer Versicherung eine maximale Deckungssumme für den 
Schadensfall gewählt wird, könnte der Kunde bei Vertragsabschluss fest-
legen, bis zu welchem maximalen Preisniveau er seinen Gesamtverbrauch 
oder Teile seines Verbrauchs – z. B. für bestimmte Endgeräte – aufrecht-
erhalten möchte und dafür einen entsprechend niedrigeren Preis im 
 Vergleich zu einer (nahezu) hundertprozentigen Versorgung bezahlen 
will. Geräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Boiler, Wärmepum-
pen und Ladestationen für Elektroautos werden bereits heute auf Basis 
der vom Endkunden gewählten Parameter – wie gewünschtes Programm-
ende, Zieltemperaturen etc. – automatisch gesteuert. Zusätzlich zu den 

75 Ein ähnliches Modell bietet – zurzeit nur für die Kunden im freien Markt – das Basler EVU IWB mit dem Produkt «Strom 
Flow» an (IWB, 2023).
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heutigen Eingaben könnte der Kunde neu auch das gewünschte Quali-
tätsniveau für den jeweiligen Programmdurchlauf oder Tag vorgeben 
und für seine Nachfrage einen entsprechend höheren oder tieferen Strom-
preis bezahlen.

EVU könnten solche Verträge bereits heute anbieten. Sie haben jedoch 
kaum einen Anreiz dazu, da sie in kritischen Versorgungssituationen den 
Verbrauch von Lasten auch entschädigungslos einschränken können. Sol-
che Einschränkungen sollten in Zukunft auf Ausnahmesituationen wie 
höhere Gewalt (z. B. Sabotage) beschränkt werden. In allen anderen Fäl-
len sollten Kunden von ihren EVU entschädigt werden. Dies würde ei-
nen Anreiz für die EVU schaffen, die weniger wertvollen Lasten ihrer 
Kunden frühzeitig zu identifizieren, diese über günstigere Verträge ab-
zusichern und im Bedarfsfall abschalten zu können. 

Automatisierte Laststeuerung gemäss Präferenzen
Dritte Überlegung zur Verbesserung des Marktdesigns: Es sollte den Ver-
brauchern so einfach wie möglich gemacht werden, auf den Strompreis 
zu reagieren. Am effizientesten wäre es, wenn Lastverschiebungen und 
-senkungen innerhalb der von den Kunden vorgegebenen Parameter auto-
matisiert würden. So könnte der Verbraucher für einzelne Endgeräte den 
gewünschten Versorgungsgrad vorgeben. Die Gerätesteuerung errechnet 
daraus die jeweils tolerierbare Abweichung und steuert das Gerät auto-
matisch: Sie drosselt die Versorgung oder schaltet das Gerät sogar ab, 
wenn bestimmte Preisschwellen überschritten werden. Für den Verbrau-
cher wäre dies deutlich komfortabler, als ständig die Strompreise zu 
 beobachten und bei steigenden Preisen einzelne Geräte manuell abzu-
schalten.

Je nach Präferenz des Kunden kann die Laststeuerung auf unterschied-
liche Weise erfolgen: durch den Kunden selbst (bzw. sein Home-Automa-
tion-System), durch ein mit der Laststeuerung aller Geräte beauftragtes 
EVU oder durch mehrere mit der Laststeuerung bestimmter Geräte be-
auftragte Versorger. Letztere könnten die Geräte wesentlich effizienter 
steuern, da sie über detaillierte Kenntnisse der herstellerspezifischen tech-
nischen Parameter verfügen. Dadurch wird auch das Risiko von Schäden 
an den gesteuerten Geräten minimiert. Denkbar wäre, dass Geräteher-
steller in Zukunft auch ein Nutzungsabonnement verkaufen, das die vom 
Kunden gewählte Versorgungsstufe mit Energie, die optimierte Steue-
rung und den Service des Gerätes beinhaltet. Voraussetzung für eine 
 individuelle Laststeuerung ist aber nicht nur eine massiv verbesserte 
Daten lage, sondern auch eine weitergehende Marktöffnung, die es den 
End kunden erlaubt, für die wichtigsten flexiblen Lasten einen unabhän-
gigen Stromlieferanten auf dem freien Markt zu wählen.

Der Verbraucher 
 könnte für einzelne 
Endgeräte den ge-
wünschten Versor-
gungsgrad vorgeben.



52  Energiepolitik unter Strom

Stromsystem wird resilienter und verlässlicher
Die Kombination von Preisanreizen, individuellen Versorgungsniveaus 
und automatisierter Laststeuerung in Abhängigkeit von den Stromprei-
sen hat einen gewichtigen Vorteil: Versorgungslücken bei Mangellagen 
können jederzeit über eine Drosselung der am wenigsten wertvollen Las-
ten geschlossen werden. Ein administriertes Lastabwurfverfahren, also 
eine kontrollierte Stromabschaltung als letzte mögliche Massnahme, 
würde bei angebotsseitigen Mangellagen kaum mehr notwendig sein. 
Die Kosten im Fall einer Mangellage würden so sinken und das Stromsys-
tem dürfte resilienter und verlässlicher werden.

 3.2.3 _Liberalisierung und Mantelerlass

Die Einführung innovativer Geschäftsmodelle wie Profilverträge (vgl. Kapi-

tel 3.2.2) könnte durch eine Liberalisierung des Strommarktes deutlich be-
schleunigt werden. Mit Tarifmodellen, die sich stärker am Marktpreis 
orientieren, kann der Verbrauch bei Knappheit höher bepreist werden 
(und umgekehrt). Im heutigen Modell sind die Anreizstrukturen jedoch 
anders ausgestaltet. Letztlich beziehen die gebundenen Kunden ihren 
Strom einfach zum Fixpreis, der im Herbst des Vorjahres angekündigt 
wurde (vgl. Kapitel 2.2).

Mit dem Mantelerlass, bzw. dem «Bundesgesetz über eine sichere 
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien», welches die mittel- und 
langfristige Ausrichtung der schweizerischen Energiepolitik definiert und 
die vom Stimmvolk im Jahr 2017 angenommene Energiestrategie weiter-
führt, hätte die Möglichkeit bestanden, eine vollständige Strommarktöff-
nung einzuleiten.| 76 In der Botschaft zum Mantelerlass (Bundesrat, 2021) 
schlug der Bundesrat noch die vollständige Strommarktöffnung vor, ge-
rade um innovative Geschäftsmodelle zu fördern und die erfolgreiche 
Integration der erneuerbaren Energie zu ermöglichen. Leider wurde die 
Strommarktöffnung im Laufe der parlamentarischen Beratung wieder 
gestrichen. Ebenfalls gestrichen wurde die Verschärfung des «Unbund-
ling», d. h. die institutionelle, rechtliche und administrative Trennung 
des Netzbetriebs der EVU vom übrigen Geschäft. Sowohl die Marktöff-
nung als auch die Entbündelungsfrage werden das Parlament wohl der-
einst wieder beschäftigen, falls die Schweiz und die EU ein Stromabkom-
men abschliessen (vgl. Kapitel 3.1.2). Um die notwendige Effizienz und die 
Voraussetzungen für die Integration erneuerbarer Energien zu schaffen, 
wurden anderweitige Massnahmen in Betracht gezogen, die im Folgen-
den kurz ausgeführt werden.

76 Da sich der Mantelerlass bei Redaktionsschluss noch in der parlamentarischen Beratung befand, wird dieser hier nur am 
Rande behandelt.

Die Marktöffnung 
 sowie die Entbünde-
lungsfrage werden das 
Parlament dereinst 
wieder beschäftigen.
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Von EVG zu ZEV und LEG
Eine Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG) ist ein vertraglicher Zusam-
menschluss mehrerer Parteien einer Liegenschaft, die ihren selbst erzeug-
ten Solarstrom gemeinsam verbrauchen. Mit dem Energiegesetz 2018 
wurden EVG als Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) definiert. 
Neu können sich nicht nur Wohnungen im gleichen Haus, sondern auch 
benachbarte Grundstücke zusammenschliessen, um den produzierten 
Solarstrom gemeinsam zu nutzen.

Der Mantelerlass sieht neu zudem vor, dass sich Endverbraucher, Er-
zeuger von Strom aus erneuerbaren Energien und Speicherbetreiber zu 
einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) zusammenschliessen kön-
nen, um den selbst erzeugten Strom innerhalb dieser Gemeinschaft zu 
vermarkten (Flatt, 2023). Voraussetzungen sind insbesondere das gleiche 
Netzgebiet, die gleiche Netzebene sowie die räumliche Nähe. Damit wird 
der geografische Perimeter erweitert. Dies schafft Anreize, die Strompro-
duktion – insbesondere durch Photovoltaikanlagen – auf geeigneten 
Grundstücken auszubauen, selbst zu verbrauchen und an die direkten 
und indirekten Nachbarn zu verkaufen. Aber auch die Einspeisung ins 
Netz soll sich stärker lohnen. Denn die Netzbetreiber sind nach wie vor 
verpflichtet, den in ihr Netz eingespeisten Strom abzunehmen und zu 
vergüten, nun aber nach schweizweit einheitlich geregelten Preisen.  Basis 
dafür sind die vierjährlich gemittelten Marktpreise.

Befreiung der Speicher von Netznutzungsentgelten
Mit der Befreiung der Speicher von den Netznutzungsentgelten im Man-
telerlass wurde eine alte Forderung aufgegriffen. Bisher mussten die Netz-
entgelte zweimal bezahlt werden, nämlich sowohl bei der Ein- als auch 
bei der Ausspeicherung (bzw. dem Letztverbrauch). Dies verringerte die 
Rentabilität und damit den Anreiz, in Speicherlösungen zu investieren.

Während der Tag-Nacht-Ausgleich bereits heute mit bestehenden Tech-
nologien und Anlagen gut bewältigt werden kann, sind saisonale Lösun-
gen – die Übertragung von Stromüberschüssen im Sommer in den Win-
ter – technologisch noch anspruchsvoll (vgl. Box 4). Mit der Befreiung von 
den Netznutzungsentgelten wird den möglichen Lösungen zumindest 
keine zusätzliche wirtschaftliche Hürde mehr in den Weg gestellt. Für 
den zurückgespeisten Strom wird das Netzentgelt erstattet. Dies begüns-
tigt effiziente Energiespeicherlösungen mit möglichst geringen Umwand-
lungs- und Speicherverlusten.

Die Einspeisung 
ins Netz soll sich 
stärker lohnen.
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 3.3 _Infrastruktur ausbauen
Will die Schweiz langfristig von einer sicheren Energieversorgung profi-
tieren, kommt sie um den Bau neuer Infrastrukturen nicht herum. Doch 
insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es zahlreiche 
Hindernisse. Ebenso gilt es, den absehbaren Ausstieg aus der Kernener-
gie zu kompensieren, die gerade im Jahr 2022 einen wichtigen Beitrag 
zur Versorgung geleistet hat. Der Fokus darf aber nicht nur auf Strom 
liegen, auch beim Aufbau einer Infrastruktur für den Wasserstoff droht 
die Schweiz den Anschluss zu verpassen.

 3.3.1 _Erneuerbare ausbauen

In den kommenden Jahren sollte der Ausbau der erneuerbaren Energien 
im Mittelpunkt stehen. Die Hürden für zusätzliche Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen sind jedoch zahlreich, und bei der Wasserkraft ist das 
vorhandene Ausbaupotenzial gering.

77 Man unterscheidet in Regel zwischen elektrischer (z. B. Kondensator), chemischer (z. B. Batterie, Wasserstoff), thermischer 
(z. B. Wärmespeicher) und mechanischer (z. B. Pumpspeicherkraftwerk) Energie.

Box 4

Saisonale Speicher

Die langfristige Speicherung von Strom aus erneuerbaren Quellen ist eine der grössten Herausforderungen der zukünftigen 
Energieversorgung. Solche saisonalen Speicher sind ein Schlüsselelement für eine widerstandsfähige und wirtschaftliche 
Energieversorgung der Schweiz, insbesondere im Winter. Ein saisonaler Speicher nimmt die im Sommer überschüssige 
Energie (z. B. aus Photovoltaikanlagen) auf und gibt sie im Winter, wenn der Strom knapp ist, wieder ab. Der Effekt ist 
doppelter: Einerseits wird damit der Strom im Sommer nicht verschwendet, anderseits wird der Bedarf im Winter reduziert. 

Die direkte Speicherung von Strom über einen Zeitraum von mehreren Monaten – z. B. in  einer Batterie – ist derzeit 
aufgrund der verfügbaren technischen Lösungen nicht wirtschaftlich. Eine saisonale Speichertechnologie sind Wärmespei-
cher, die mit Hilfe von Wärmepumpen und Elektrokesseln in Monaten mit hohem Anteil an erneuerbarem Strom Wärme 
aufnehmen und in Monaten mit geringem Anteil wieder abgeben. Die Wärme kann direkt genutzt werden, insbesondere 
für die Warmwasserbereitung und die Beheizung von Gebäuden. Der Wärmebedarf im Winter kann so mit der Energie des 
Sommers gedeckt werden.

Im Fokus stehen dabei nicht nur dezentrale Wärmespeicher für einzelne Gebäude, sondern vor allem grössere und kosten-
günstigere Infrastrukturen zur Versorgung ganzer Gebiete und Areale, z. B. über Wärmenetze (Guidati et al., 2022). So bietet 
ein Schweizer Unternehmen bereits heute einen oberirdischen Nutzwärmespeicher an. Der Tank ist bis zu einer Grösse von 
280 000 Liter erhältlich. Noch viel grösser lassen sich künstlich angelegte Erdbecken dimen sionieren. Sie werden gegen das 
Erdreich abgedichtet, gegen alle Seiten gedämmt (gegen oben oft mit einer schwimmenden Abdeckung) und mit Wasser 
gefüllt. Die Kosten sind – trotz der Dämmung, die eine beschränkte Lebensdauer hat – tiefer als bei den meisten anderen 
Nutztemperaturspeichern. Die Wärmeverluste grösserer Anlagen betragen über ein ganzes Jahr gerechnet nur rund zehn 
Prozent. Erdbeckenspeicher sind insbesondere in Dänemark verbreitet, das bisher grösste realisierte Projekt umfasst rund 
200 000 Kubikmeter Wasser (Bürgi, 2020).

Die technologische Weiterentwicklung saisonaler Speicher wird einen Beitrag zur Energiewende leisten, ist aber nicht die 
alleinige Lösung. Die Speicherung von elektrischer Energie in andere Formen | 77 und die allfällige Rückumwandlung  
in Strom führt zu grösseren Umwandlungsverlusten, die selbst bei einer optimierten Technologie aufgrund physikalischer 
Gegebenheiten nicht vermieden werden können.



Lösungsansätze im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit   55

Here comes the Sun?
Weitgehend unbestritten ist, dass ein starker Ausbau der erneuerbaren 
Energien langfristig einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung 
leisten soll. Zurzeit trägt die Photovoltaik knapp 3,5 TWh zur inländi-
schen Stromerzeugung (6 % 2022) bei, bis 2050 soll die abgegebene jähr-
liche Energiemenge auf ca. 16 bis 28 TWh ansteigen (Marti et al., 2022, S. 43; 

Panos et al., 2021, S. 59). In anderen Szenarien soll die jährliche Produktion 
über 52 TWh (bzw. 59 % des Stromverbrauchs) betragen (Axpo, 2023 Szenario 

Helion).
Um den bisher eher schleppenden Ausbau zu beschleunigen, hat das 

Parlament im September 2022 mit dem «Solarexpress» (EnG, 2018, Art. 71a) 
ein dringliches Gesetz als zusätzliche Fördermassnahme beschlossen. 
Diese sieht eine grosszügige Unterstützung (bis zu 60 % der anrechen-
baren Investitionskosten) von grossen Photovoltaikanlagen vor, sofern 
diese genügend Winterstrom liefern und vor Ende 2025 ans Netz gehen. 
Zusätzlich müssen die Anlagen mindestens 10 GWh Strom pro Jahr pro-
duzieren. Die Massnahme gilt bis zum Erreichen einer Gesamtproduk-
tion von 2 TWh.| 78

Grundsätzlich soll mit dem Gesetz der Bau von grossen Photovoltaik-
anlagen im Alpenraum ermöglicht werden. Diese haben aufgrund der 
besseren Anpassung an die Nachfrage, insbesondere im Winter, einen 
höheren Marktwert als Anlagen in tieferen Lagen (Dujardin et al., 2022). Es 
stellen sich jedoch einige Fragen in Bezug auf das Vorgehen im Rahmen 
des Solarexpress.

Leider ist durch das «Windhundverfahren» | 79 nicht gewährleistet, dass 
die effizientesten Anlagen gefördert werden. Denn die besten Chancen 
haben wohl Projekte, die in der Schublade liegen, aber bisher aus Renta-
bilitätsüberlegungen nicht realisiert wurden. Die so geschaffenen Anrei-
ze sind aus ökonomischer Sicht kritisch zu beurteilen.

Darüber hinaus sollten Anlagen, die in vorbelasteten – d. h. bereits in-
frastrukturell gut erschlossenen – Gebieten geplant sind, vorrangig ge-
fördert werden (Kern, 2023). Denn bei mehreren der gegenwärtig diskutier-
ten Projekte ist noch unklar, wie der produzierte Strom aus den eher 
peripheren Standorten in die Zentren gelangen soll (Rutishauser, 2022). Der 
Ausbau des Übertragungsnetzes ist deshalb für den Erfolg der alpinen 
Photovoltaik von entscheidender Bedeutung (vgl. Kapitel. 3.2.1).

Bisher wurden Photovoltaikanlagen nach dem EnG mit einer einma-
ligen Vergütung von maximal 30 % der Investitionskosten einer Referen-
zanlage gefördert (EnG, 2018, Art. 25). Zusätzlich profitieren Besitzer von 
Photo voltaikanlagen von der Rückspeisevergütung (ebd., Art 15) sowie von 
Kosteneinsparungen durch den Eigenverbrauch (beispielsweise bei den 
privaten Haushalten). Der Ersatz des Strombezugs aus dem Netz mit 

78 Mit der Abstimmung vom 10. September im Kanton Wallis hat der «Solarexpress» einen empfindlichen Dämpfer erhalten.
79 Prinzip «First come, first served».

Anlagen die in infra-
strukturell vorbelaste-
ten Gebieten geplant 
sind, sollten vorrangig 
gefördert werden. 
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selbst produzierter Energie spart die Netzkosten im Umfang des Eigen-
verbrauchs.| 80

Die Wirksamkeit der Kombination dieser Förderinstrumente ist jedoch 
begrenzt. Zum einen führt die Kombination dazu, dass auch Anlagen 
mit relativ hohen Investitionskosten für die Betreiber wirtschaftlich wer-
den. Würde man sich jedoch auf die effizientesten Anlagen konzentrie-
ren, könnten mit der gleichen Fördersumme mehr Anlagen gebaut wer-
den. Auch sollten grossflächigere Projekte in Angriff genommen werden 
(statt vieler kleiner), oder Hausbesitzer den Anreiz erhalten, ihre gesam-
te Dachfläche | 81 zu nutzen. Der Mitnahmeeffekt der Förderung ist am 
höchsten für Anlagenbetreiber mit niedrigen Kosten und hohem Eigen-
verbrauch (Meister & Spät, 2021). Diesen Umstand kritisiert auch ein Bericht 
der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EKF). Die Mitnahmeeffekte | 82 der 
bisher geförderten Solaranlagen liegen bei 50 % (EFK, 2023).

Die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage hängt wesentlich vom 
Standort ab. So verfolgen Kantone und Gemeinden zum Teil sehr unter-
schiedliche Förderstrategien. Zudem variiert der Rückspeisetarif der EVU 
je nach Region stark (5 bis 22 Rp./kWh). In Kombination mit den gro-
ssen regionalen Unterschieden bei den Strompreisen für gebundene Kun-
den hat dies zur Folge, dass sich die Anreize für die Installation einer 
Photovoltaikanlage von Ort zu Ort verschieden stark unterscheiden 
(Schmidt et al., 2023). Mit dem Mantelerlass sind die Netzbetreiber nicht nur 
wie bis anhin verpflichtet, den in ihrem Netzgebiet angebotenen Strom 
abzunehmen, sondern die Rückspeisevergütung soll sich ab einer Leis-
tung der Anlage von 150 kW schweizweit einheitlich am viertelstündlich 
gemittelten Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung orientieren (Flatt, 

2023). Mit dem Inkrafttreten des Mantelerlasses wird auch eine Solarpflicht 
für neue Gebäude ab einer anrechenbaren Fläche von mehr als 300 m2 ein-
geführt.| 83 Doch die meisten Kantone kennen bereits heute eine Varian-
te der nun bundesweiten Solarpflicht.

Für den Ausbau der Photovoltaik in der Schweiz kommt erschwerend 
hinzu, dass die Installation einer Anlage mit einem erheblichen adminis-
trativen Aufwand verbunden sein kann. Neben der Gemeinde und dem 
Kanton müssen auch die Gebäudeversicherung, die Denkmalpflege, die 
Verteilnetzbetreiber sowie die nationale Vollzugsstelle für Fördergesuche 
einbezogen werden. Zudem ist der Einsatz von digitalen Plattformen 
wiederum sehr schwierig, da sich die Regelungen im Detail von Kanton 
zu Kanton unterscheiden (Stählin, 2023). Folglich ist hier eine formelle Har-
monisierung angezeigt. 

80 Durchschnittlich machen die Kosten für die Netznutzung 50 % des Strompreises aus. Je nach Topografie des Versorgungsge-
bietes sowie Bau- und Umweltauflagen kann dieser Anteil aber stark variieren (Maag, 2021).

81 Häufig wird nur ein Teil des Daches zugebaut, da die Anlage auf Eigenverbrauch optimiert ist. Die Rückspeisung ist heute 
im Vergleich dazu wirtschaftlich weniger attraktiv.

82 Mitnahmeeffekte treten auf, wenn Photovoltaikanalgen auch ohne Förderung gebaut worden wären.
83 Zum Zeitpunkt der Schlussredaktion der vorliegenden Publikation befand sich der Mantelerlass noch in der parlamentari-

schen Beratung.

Der Mitnahmeeffekt 
ist am höchsten für 
Anlagenbetreiber  
mit niedrigen Kosten 
und hohem Eigen-
verbrauch.
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Wind of Change?
Auch wenn die Schweiz gemeinhin nicht als Windland bekannt ist, soll 
die Windenergie einen Beitrag zur Energiewende leisten. Die 2022 in der 
Schweiz produzierte Windenergie kann mit 150 GWh bisher nur einen 
kleinen Beitrag zur gesamten Stromversorgung leisten (Suisseéole, 2022c). Eine 
neue Studie kommt zum Schluss, dass das Potenzial aufgrund technolo-
gischer Fortschritte und verbesserter Rahmenbedingungen mit 29,5 TWh 
pro Jahr deutlich höher liegt als bisher angenommen (BFE, 2022b). Dies 
scheint jedoch ein absoluter Maximalwert zu sein, der u. a. aufgrund der 
Widerstände in der Bevölkerung kaum erreicht werden dürfte. Die Ener-
gieperspektiven rechnen 2050 mit etwas mehr als 4 TWh pro Jahr (BFE, 

2020a), die VSE-Studie geht selbst in ihren offensiven Szenarien nur von 
einer Jahresproduktion von 3 TWh aus (Marti et al., 2022). Grundsätzlich wäre 
mehr Wind im Stromsystem wünschenswert, da er sich über die Jahres-
zeiten weitgehend komplementär zur Solarenergie verhält. 

Für die Durchdringung der Schweiz mit Windkraft dürfte es eine ent-
scheidende Rolle spielen, wo gut sichtbare Windenergieanlagen letztlich 
errichtet werden. Hier ist häufig das sogenannte «Nimby»-Phänomen 
(«Not In My Backyard») zu beobachten, bei dem ein Grossteil der Bevöl-
kerung Windkraft grundsätzlich befürwortet – aber nicht in seiner Nähe. 
Zudem scheinen die Bewilligungsverfahren in der Schweiz ewig zu dau-
ern. So verstrichen beispielsweise 19 Jahre, bis der Windpark auf dem 
Gotthardpass | 84 errichtet werden konnte (AET, o. J.). Im Jahr 2022 befan-
den sich 53 Windenergieprojekte im Genehmigungs- bzw. Planungsver-
fahren und nur eines im Bau (Suisseéole, 2022a). Im schlimmsten Fall ist nach 
der langen Planungsphase der genehmigte Anlagentyp nicht mehr er-
hältlich und das Verfahren muss nochmals durchlaufen werden. Falls der 
Anlagetyp weiterhin verfügbar ist, ist die Chance gross, dass eine effizi-
entere Nachfolgegeneration zur Verfügung steht, die aber aufgrund der 
typenspezifischen Bewilligung nicht verbaut werden darf.

Wie Photovoltaikanlagen sollen auch Windräder an dem Standort er-
richtet werden, wo sie am effizientesten betrieben werden können. Ge-
mäss dem aktuellen Konzept Windenergie Schweiz wären 760 Windtur-
binen nötig, um jährlich 4,3 TWh Strom zu produzieren. Davon stehen 
300 Anlagen in den Bündner oder Walliser Alpen, die aber höhere Bau- 
und Betriebskosten aufweisen. Zudem können in den Bergen nur klei-
nere Anlagen gebaut werden, was den Ertrag schmälert. Durch die Nut-
zung landwirtschaftlicher Fruchtfolgeflächen könnte die gleiche Strom-
menge mit 300 Windturbinen weniger erzeugt werden, dafür wäre aber 
eine Lockerung der raumplanerischen Vorgaben notwendig (Spiel hofer et al., 

2023).
Um diese Stolpersteine zu überwinden, hat das Parlament nach dem 

«Solarexpress» auch einen «Windexpress» aufgegleist. Im Vordergrund 

84 Jahresproduktion von 16 GWh.

Windräder sollen an 
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werden können. 
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steht die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bis zu einem Zubau 
einer zusätzlichen Jahresproduktion von 1 TWh oder einer Leistung von 
600 MW. Dazu soll neu bei weit fortgeschrittenen Windenergieprojekten 
eine einzige kantonale Instanz und nicht mehr die Standortgemeinde 
die Baubewilligung erteilen. Ein Weiterzug ans Bundesgericht wäre nur 
möglich, wenn sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung | 85 stel-
len. Die Anlagen müssen weiter von nationalem Interesse sein und eine 
Jahresproduktion von mindestens 20 GWh aufweisen (Bundesrat, 2023a).

Auch hier stellt sich die Frage, ob die Deckelung auf 1 TWh nicht be-
wirkt, dass vor allem die am schnellsten realisierbaren – aber nicht zwin-
gend effizientesten – Anlagen vom Windexpress profitieren. Da faktisch 
vor allem Projekte gefördert werden, die im Plan- und Genehmigungs-
verfahren schon relativ weit fortgeschritten sind, dürfte der Express nicht 
unbedingt zu einer starken Verkürzung der Genehmigungsdauer bei-
tragen.

Unter Wasser
Trotz des geplanten Ausbaus der Photovoltaik und Windenergie soll die 
Wasserkraft auch in Zukunft die tragende Säule der Schweizer Strompro-
duktion bleiben. Gemäss den Zielen des Mantelerlasses soll sie im Jahr 
2050 einen Beitrag von rund 39,2 TWh leisten. Für die Realisierung von 
15 Wasserkraftprojekten, die bereits an einem runden Tisch definiert wur-
den, soll das nationale Interesse an der Realisierung dieser Anlagen grund-
sätzlich vor anderen Interessen Vorrang haben. Das Parlament hat die 
Liste im Laufe der Beratungen um ein weiteres Projekt ergänzt (Schweizer 

Parlament, 2022). 
Gemäss der Strategie des Bundes soll bis 2040 die Speicherwasserkraft 

um rund 2 TWh Winterstrom ausgebaut werden. Die heutige Selbstver-
sorgungsfähigkeit von rund 22 Tagen soll auch nach dem Ausstieg aus 
der Kernenergie sichergestellt sein, dazu sollen geeignete Projekte spezi-
fische Investitionsbeiträge erhalten. Vorgesehen ist, die Finanzierung über 
einen zusätzlichen Netzzuschlag von 0,2 Rp./kWh sicherzustellen. Wird 
das Ausbauziel der Grosswasserkraft von 2 TWh bis 2040 nicht erreicht, 
sollen die Kapazitäten ausgeschrieben werden. Damit könnte neben der 
Wasserkraft auch anderen Produktionstechnologien und Projekten – die 
in kürzerer Zeit realisierbar, sicher abrufbar und CO₂-neutral sind – die 
Möglichkeit geboten werden, einen Beitrag zu leisten (Bundesrat, 2020). Aus-
serdem sollen die Anforderungen an die Restwassermengen von Wasser-
kraftwerken reduziert werden, wenn dies zur Vermeidung einer Strom-
knappheit erforderlich ist.

Die Wasserkraft leistet zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit der Schweiz, auch wenn es staatsrechtlich unüblich ist, 

85 Eine solche liegt vor, wenn ein allgemeines Interesse an der höchstrichterlichen Klärung einer umstrittenen Frage besteht, z. B. 
bei einer neuen Rechtsfrage mit einer gewissen Praxisrelevanz. Jeder Fall muss aber einzeln beurteilt werden (Zumsteg, 2020).

Die Wasserkraft soll 
auch in Zukunft  
die tragende Säule der 
Schweizer Strom-
produktion bleiben. 
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die 15 plus 1 Projekte namentlich im Gesetz zu verankern. Der Vorteil 
ist, dass damit das Ergreifen von Rechtsmitteln gegen den Bau bzw. Aus-
bau erschwert wird, was den Ausbau der Wasserkraft beschleunigen dürf-
te. Dennoch ist zu bemängeln, dass mit den 16 Projekten nur die Wasser-
kraft von einer solchen Vorzugsbehandlung profitiert. Die Regulierung 
ist somit nicht technologieneutral.

Unsicherheit des Heimfalls
Grundlage für den Bau und Betrieb eines Wasserkraftwerks ist in der Re-
gel eine Wassernutzungskonzession der Standortkantone oder -gemein-
den (vgl. Box 5). Die Laufzeit beträgt in der Regel 40 bis 80 Jahre, was ange-
sichts der hohen Investitionskosten der Kraftwerksbetreiber sinnvoll ist. 
In den nächsten 20 Jahren laufen die Konzessionen für rund 30 TWh 
Jahresproduktion aus (VSE, 2022). Ohne eine Erneuerung gehen die Was-
serkraftwerke in den Besitz der Standortkantone oder -gemeinden über 
(sog. Heimfall) und riskieren, zum Spielball der Lokalpolitik zu werden.

Die Bedingungen einer Neukonzessionierung hängen in der Regel – 
trotz der langen Laufzeit – auch von der aktuellen Marktsituation ab. 
Noch vor wenigen Jahren, als die Strompreise in Europa auf Rekordtiefst-
ständen lagen (vgl. Kapitel 2.2), dürfte das Interesse der Gemeinwesen am 
Heimfall gering gewesen sein. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet, 
und mehrere Kantone, darunter das Wallis, das Tessin und Graubünden, 
haben bereits angekündigt, ihre Kraftwerke übernehmen zu wollen. Wa-
ren es bisher vor allem die Mittellandkantone, die über ihre Beteiligun-
gen an den Elektrizitätsunternehmen den Schweizer Strommarkt be-
stimmten (vgl. ebd.), so dürften künftig bei Ausübung des Heimfalls die 
Gebirgskantone an Einfluss gewinnen.

Obschon die Praxis in den letzten zehn Jahren abgenommen hat, sit-
zen auch heute noch unzählige lokale, aktive wie auch ehemalige politi-

86 Seit Inkrafttreten des Wasserrechtsgesetzes vom 22. Dezember 1916 (WRG) hat das Parlament den bundesrechtlichen Wasser-
zins mehrmals erhöht. Seit 2015 beträgt er 110 Fr./KW Bruttoleistung (kWbr) und gilt bis Ende 2030 (BFE, 2023).

In den nächsten  
20 Jahren laufen die 
Konzessionen für  
rund 30 TWh Jahres-
produktion aus. 

Box 5

Wettbewerbsverzerrende Wasserzinsen

Die Standortkantone oder -gemeinden gehen auch während der Konzessionsdauer nicht leer aus: Sie erhalten für die 
Nutzung des Wassers während Jahrzehnten fixe Wasserzinsen, die unabhängig von der effektiven Stromproduktion und 
den Marktpreisen zu entrichten sind. In den letzten Jahrzehnten wurde der maximal zu verrechnende Satz schrittweise 
erhöht,| 86 heute dürften jährlich über 550 Mio. Fr. in die Kassen der Standortgemeinden fliessen. Viele profitieren zudem 
von weiteren Leistungen wie der Abgabe von Strom zu Vorzugstarifen.

Insgesamt dürften die Wasserzinsen mit rund 35 % zu den Gestehungskosten der Wasserkraft in der Schweiz beitragen 
(Walther, 2021). Dies schwächt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit dieser erneuerbaren Energiequelle im internationalen 
Stromhandel, sondern auch gegenüber anderen Stromerzeugungsarten. Ein Systemwechsel – verschiedene Modelle sind in 
der öffentlichen Diskussion (vgl. Dümmler & Rühli, 2018) – lehnte das Parlament bisher ab.
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sche Mandatsträger in den Aufsichtsgremien der staatlichen Energiever-
sorger.| 87 Oft zählt dabei das richtige Parteibuch mehr als die Branchen-
kompetenz. Mit der Ausübung des Heimfalls ist zu befürchten, dass die 
politische Komponente wieder mehr Gewicht erhält; dies in einem Um-
feld, das sich aufgrund der schweizerischen und EU-Gesetzgebung sowie 
des technologischen Fortschritts in einer Phase der starken Veränderung 
befindet. Statt einer Politisierung wäre eine stärkere Professionalisierung 
der Verwaltungsräte von EVU angezeigt. Aufgrund der komplexen Zu-
sammenhänge in der Strombranche setzen strategische Entscheide grosse 
Expertise voraus. Fehlt diese, steigt das Risiko für die Eigentümer – zu 
grossen Teilen die Steuerzahlenden –, für Fehlentscheide finanziell gerade-
stehen zu müssen. 

Der drohende Heimfall hat auch Auswirkungen auf die Energiewen-
de: Er ist ein Unsicherheitsfaktor für Kraftwerksbetreiber. Allfällige Er-
satz- und Neuinvestitionen können in der verbleibenden Zeit möglicher-
weise nicht mehr amortisiert werden. Dies hemmt z. B. viele der vom 
Runden Tisch priorisierten Ausbaupläne. Die Frage der Heimfallentschä-
digung ist deshalb so zu lösen, dass die Energiewende nicht unnötig be-
hindert wird.| 88 Dies bedeutet, dass die Anlagen grundsätzlich zum Buch-
wert übernommen werden sollten – unter der Voraussetzung, dass die 
Kraftwerksbetreiber die branchenüblichen Abschreibungsregeln einge-
halten haben.

What’s the difference?
Das Beispiel der Photovoltaikanlagen (vgl. oben) zeigt, dass die Förderung 
der Erneuerbaren derzeit nicht auf die effizienteste Weise erfolgt. Opti-
mal wäre, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien aufgrund der 
Kostenwahrheit durch eine konsequente CO₂-Bepreisung ganz ohne För-
derung auskommen könnte. Strompreise unterliegen jedoch einer gros-
sen Unsicherheit, da sie u. a. stark von politischen Entscheiden (auch der 
EU, vgl. Kapitel 3.1.2) und den Preisen fossiler Brennstoffe geprägt sind. Für 
erneuerbare Technologien, die häufig hohe Investitionskosten und nied-
rige variable Kosten aufweisen, birgt das ein hohes Risiko. Kapitalgeber 
gehen das Risiko solcher Erlösschwankungen nur gegen hohe Sicherheits-
margen ein. Zur Stabilisierung der Erlösströme kann daher eine Förde-
rung als zweitbeste Lösung sinnvoll sein, sofern sie effizient und wenig 
marktverzerrend ist.

87 Kürzlich wurde im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer 
Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft (FiREG) der Einsitz politischer Entscheidungsträger in den entsprechenden Gre-
mien wieder vermehrt gefordert.

88 Heute gelten folgende Konzessionsregeln: Die hydraulischen oder «nassen» Teile einer Anlage wie Staumauer, Turbinen oder 
Druckrohrleitungen werden dem Standortkanton, bzw. der Standortgemeinde unentgeltlich überlassen. Für die elektro-
mechanischen oder «trockenen» Teile, zum Beispiel Generatoren, Transformatoren oder Leitsysteme, wird eine Entschädi-
gung fällig. Der Wert der trockenen Teile wird nicht nach einem festen Satz berechnet, sondern in der jeweiligen Konzession 
festgelegt (VSE, 2022).

Die Förderung der 
 Erneuerbaren erfolgt 
derzeit nicht auf die 
 effizienteste Weise.
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Vor dem Hintergrund des notwendigen Kapazitätsausbaus wird immer 
wieder von «Contracts for Differences» (CfD) als einem marktnahen För-
derungsinstrument gesprochen, so beispielsweise bei der Reform des 
EU-Strommarktdesigns (Europäisches Parlament, 2023). Grundsätzlich handelt 
es sich dabei um einen Vertrag zwischen einer öffentlichen Stelle und 
einem Stromerzeuger. In der Regel wird im Rahmen einer Ausschrei-
bung ein Vergütungssatz vereinbart.| 89 Liegt der Referenz-Marktpreis, zu 
dem der Strom verkauft wird, unter dem vereinbarten Vergütungssatz, 
wird dem Stromerzeuger die Differenz erstattet. Liegt er darüber, fliesst 
Geld an die öffentliche Hand zurück. Der Stromproduzent erhält also 
eine stabile Vergütung, seine möglichen Verluste und Gewinne sind ge-
deckelt.

Auch der Schweizer Mantelerlass sieht CfD bzw. eine gleitende Markt-
prämie als Fördermassnahme gewisser Anlagen | 90 für erneuerbare Ener-
gien vor. Anlagenbetreiber können zwischen der gleitenden Marktprämie 
und einem Investitionsbeitrag | 91 wählen (Flatt, 2023). Liegt der Referenz- 
Marktpreis | 92 über dem vereinbarten Vergütungssatz, fliesst die Differenz 
in den Netzzuschlagsfonds. Liegt hingegen der Referenz-Marktpreis un-
ter dem Vergütungssatz, wird der Zuschlag ausbezahlt. Die Höhe des 
Beitrags ist dann die Differenz zwischen Referenz-Marktpreis und Ver-
gütungssatz. CfD sind für Investoren in eine erneuerbare Anlage inter-
essant, da sie das Risiko bezüglich der Entwicklung der zukünftigen 
Strompreise vermindern. 

Bei genauerem Hinsehen zeigen CfD jedoch mehrere Schwachstellen 
(Schlecht et al., 2023, S. 6–7): Die grösste ist, dass die Stromerzeuger – unabhän-
gig von der Marktsituation – einen Anreiz haben, ohne Rücksicht auf 
den Wert des Stroms zum jeweiligen Zeitpunkt immer möglichst viel zu 
produzieren, um den Deckungsbeitrag zu maximieren. Oder anders for-
muliert: CfD bieten keine Anreize, die Produktion bei Knappheit bzw. 
hohen Preisen zu erhöhen oder bei Überfluss bzw. niedrigen Preisen zu 
drosseln. Folglich besteht auch kein Anreiz, diese Anlagen systemdien-
lich einzusetzen.| 93 Darüber hinaus führen CfD zu Verzerrungen auf den 
Intraday- und Ausgleichsmärkten.| 94 Ausserdem sind die Erzeuger Men-

89 Gemäss Mantelerlass soll der Referenzpreis auf Grundlage der Gestehungskosten, der Kosten einer Referenzanlage (die effizi-
enteste Technologie) oder durch eine Auktion festgelegt werden.

90 Gemäss Beratungen zum Mantelerlass wären das Wasserkraftanlagen ab einer Leistung von 1 MW; erweiterte oder erneuerte 
Wasserkraftanalgen ab einer Leistung von 300 kW; Photovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch mit einer Leistung ab 150 kW; 
Windenergieanlagen und Biomasseanlagen.

91 Im Gegensatz zur gleitenden Marktprämie, bei der die Stromerzeuger bei hohen Marktpreisen die Differenz zum Vergü-
tungssatz zurückzahlen müssen, erhalten auch ertragsstarke Anlagen den Investitionsbeitrag.

92 Referenz-Marktpreis nach Art. 23 EnG.
93 Systemdienlich bedeutet, die Anlage nur dann Strom produzieren zu lassen, wenn am Markt Knappheit herrscht. Normaler-

weise zeigt der Preis an der Strombörse die Knappheit an, bei einem CfD ist der Preis aber fix, folglich hat der Marktpreis 
keine Signalwirkung für die betreffende Anlage. Um dem zumindest teilweise zu begegnen, wurde in den Beratungen zum 
Mantelerlass vorgeschlagen, dass der Betreiber in den für die Versorgung kritischen Monaten Dezember bis März 20–40 % 
der Differenz des den Basispreis übersteigenden Marktpreises einbehalten soll. Dies würde die Winterstromproduktion 
attraktiver machen. 

94 Beim gewöhnlichen CfD wird der stündliche Tages-Auktionspreis als Basis genommen. Nach der Auktion kennt der Erzeu-
ger den Preis für die stündliche CfD-Zahlung. Dieser Preis bleibt fest und wird wie andere Kosten behandelt. Das beeinflusst 
die darauffolgenden Marktphasen.

CfD bieten keine 
 Anreize, die Produk-
tion bei Knappheit 
bzw. hohen Preisen zu 
erhöhen. 
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genrisiken vollständig ausgesetzt.| 95 Vor diesem Hintergrund gilt es, die 
angedachte gleitende Marktprämie zu überdenken.

Eine Alternative wären sogenannte «financial» CfD oder fCfD (ebd., 

2022). Die Grundidee ist die Entkopplung der Vergütung von der physi-
schen Produktion einer Anlage. Grundsätzlich werden stündlich zwei 
Zahlungen geleistet. Einerseits erhält der Stromerzeuger von der öffent-
lichen Hand einen fixen Betrag, der vorgängig durch eine Ausschreibung 
festgelegt wurde und sich während der Laufzeit des fCfD nicht verändert. 
Anderseits fliessen die Spotmarkterlöse zurück an die öffentliche Hand. 
Dabei handelt es sich jedoch nicht um die tatsächlichen Erlöse der Anla-
gen, sondern um die Erlöse einer festgelegten Referenzanlage. Diese sind 
unabhängig von der tatsächlichen Stromeinspeisung. Die Betreiber er-
halten so einen Anreiz, die Effizienz ihrer Anlage zu optimieren und sie 
systemdienlich einzusetzen.

 3.3.2 _Energiewende nur mit Bewilligung

Artikel 14 des Energiegesetzes (EnG, 2018) hält fest: «Die Kantone sehen für 
den Bau […] von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien rasche 
Bewilligungsverfahren vor.» Dieser im Gesetz verankerte Wunsch kolli-
diert mit der Realität. Von der Planung bis zum Baubeginn eines Wind-
parks dauert es in der Schweiz 20 Jahre oder länger (Suisseéole, 2022a). Die 
zugehörigen Netzprojekte sind nur unwesentlich schneller, sie benötigen 
durchschnittlich 15 Jahre Planungs- und Bewilligungszeit (vgl. Kapitel 3.2.1; vgl. 

Box 6; Swissgrid, 2023b). Dass es auch anders geht, zeigt das sonst auch nicht 
für effiziente bürokratische Prozesse bekannte Nachbarland Deutschland. 
Dort werden Windkraftanlagen in durchschnittlich 22 Monaten geplant 
und gebaut (Deutsche WindGuard, 2022). Doch weshalb dauert es in der Schweiz 
fast eine Generation, um einen Windpark zu realisieren?

Toxische Trinität der Verzögerung
Ein Problem stellt die Vielteiligkeit des Verfahrensprozesses dar. So kann 
nicht einfach ein Baugesuch für einen Windpark eingereicht werden. Das 
Gesuch muss eine Vernehmlassung durchlaufen, danach braucht es – je-
weils in einem separaten Verfahren – einen Nutzungsplan, eine Rodungs- 
oder eine Gewässerschutzbewilligung, deren Anforderungen sich kanto-
nal unterscheiden. Des weiteren dürfen keine militärischen Einrichtungen, 
Flugsicherungs- und Richtfunkanlagen gestört werden. Jeder einzelne 
Schritt ist potenziell anfechtbar (Forster, 2022).

Dabei können diese Anfechtungsversuche jeweils auf unterschiedliche 
Weise das Verfahren verzögern. Erstens kann jede dieser Anfechtungen 
zeitlich gestaffelt erfolgen. Zweitens können die meisten dieser Beschwer-
den den Weg durch sämtliche Instanzen beschreiten – bis hin zum Bun-
desgericht. Drittens können mehrere Gründe für die Anfechtung vorge-

95 Z.B. die Anzahl Sonnentage.

Mit fCfD erhalten 
 Betreiber einen An-
reiz, die Effizienz ihrer 
Anlage zu optimieren 
und sie systemdienlich 
einzusetzen.
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Box 6

Zwiespältiges Verbandsbeschwerderecht

Als weiteres Hindernis für den Ausbau der Erneuerbaren kann das Verbandsbeschwerderecht 
identifiziert werden. Prinzipiell hat es seine Berechtigung – als eine Art «Anwaltschaft der 
Umwelt», die selbst nicht anklagen kann. Ebenso besteht durch die konkreten Nutzungs-
interessen versus die anfangs häufig diffusen Auswirkungen auf die Umwelt ein eigentliches 
«Vollzugsdefizit des Umweltrechts». Ferner kann die finanzielle Belastung für Beschwerdever-
fahren ausserhalb des Verbandsbeschwerderechts für kleinere Organisationen zu gross werden 
(Keller, 2005).

Heute wird das Recht aber immer wieder auch überstrapaziert. Insgesamt sind in der Schweiz 
29 Verbände beschwerdeberechtigt. Darunter auch weniger klassische «Umweltverbände» wie 
der Verkehrsclub der Schweiz (VCS), Jagd Schweiz oder Ärztinnen und Ärzte für Umwelt-
schutz (VBO, 2023). Von den fast tausend untersuchten Beschwerden wurde eine Mehrheit ganz 
oder teilweise abgewiesen (vgl. Abbildung 10). In über 400 Fällen war die Beschwerde gegenstands-
los und die Planungs- und Bauzeit der Projekte wurde unnötig verzögert. Das verzögernde 
Vorgehen gewisser Umweltverbände ist der Energiewende nicht zuträglich.

Eine Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts wurde 2008 von Volk und Ständen 
verworfen (65 % Nein-Anteil der Stimmen, einstimmige Ablehnung der Stände) (BK, 2023b). 
Mittels parlamentarischer Initiative wurde die Thematik in der jüngsten Sommersession wie-
der aufgegriffen. Ein Vorstoss aus der Mitte-Fraktion zur Einschränkung des Beschwerderechts 
der Umweltorganisationen verwarf der Nationalrat wiederum klar (22.414, 2022). 

Die Reform des Verbandsbeschwerderechts hat einen schweren Stand. Klar ist jedoch, dass 
mutwillig verzögernde Beschwerden unterbunden werden sollen. Eine abschreckende 
Wirkung hätte die teilweise Abwälzung der entstandenen Kosten der Verzögerung auf die 
Klagepartei. Das Verbandsbeschwerderecht steht exemplarisch für den teilweise bestehenden 
Zielkonflikt zwischen Natur- und Klimaschutz. 

Abbildung 10

Mehrheitliche Ablehnung der Verbandsbeschwerden

Mehr als die Hälft e der Verbandsbeschwerden wurden ganz oder teilweise abgewiesen. Der Rechts-
weg führt häufi g zu erheblichen Verzögerungen bei Bauvorhaben, so auch beim Ausbau von Wind-
kraft - und Photovoltaikanlagen.

Quelle: Bafu, 2022; Verbandsbeschwerden, 2008–2021

434
(44,0 %)

abgelehnt

122
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abgelehnt

430
(43,6 %)
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bracht werden, etwa gegen das Verfahren selbst oder gegen den Entscheid. 
Diese toxische Trinität der Verzögerung führt dazu, dass der Ausbau der 
erneuerbaren Energien in der Schweiz – wortwörtlich – zum Generatio-
nenprojekt verkommt.

Das «nationale Interesse»
Das «nationale Interesse» am Ausbau und der Nutzung von erneuerba-
ren Energien ist im Energiegesetz festgehalten. Dadurch sollen die Be-
deutung der Energiewende unterstrichen und entsprechende Verfahren 
beschleunigt behandelt werden. Ein solches «nationales Interesse» besteht 
jedoch auch im Bereich des Natur- und Heimatschutzes. Das Bundesin-
ventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
verdient gemäss Artikel 6 Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) gar «in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung» 
(NHG, 1967). In der parlamentarischen Diskussion zum Mantelerlass kam 
dem Versuch der Aufwertung des «nationalen Interessens» entsprechend 
eine hohe Aufmerksamkeit zu.

Bis zu einem gewissen Ausbaugrad der Stromversorgung soll das «na-
tionale Interesse» am Ausbau der treibhausgasfreien Energieproduktion 
Vorrang haben. Wirtschaftsverbände fordern eine Koppelung des Vor-
rangs an einen spezifischen Nettoimportwert von Strom (10 TWh), der 
im Winterhalbjahr nicht überschritten werden soll (Economiesuisse, 2022). Eine 
Volksinitiative im Sammelstadium von Interessensvertretern der erneu-
erbaren Energien fordert Ähnliches, wenn auch mit tieferer Limite 
(5 TWh) (BK, 2023a). Dieser Wert nähert sich dem durchschnittlichen Netto-
import im Winterhalbjahr der letzten Jahre von 4 TWh an (Keberle & Ruff, 

2022; vgl. Abbildung 4). Der Vorteil einer Koppelung an einen Schwellenwert 
zeigt sich in seiner Unabhängigkeit vom künftigen Mehrbedarf an Strom 
(vgl. Kapitel 2.1).

Ferner darf der dazugehörende Netzausbau nicht vergessen gehen, des-
sen Bewilligungsverfahren ja nicht wesentlich schneller vonstattengehen. 
Der Bundesrat behandelt diesen Aspekt nebensächlich und ungenügend 
(vgl. Bundesrat, 2023b). Der grösste Windpark nützt nichts, wenn die produ-
zierte Energie nicht abgeleitet werden kann. Der Vorrang der Strompro-
duktion ist im Gleichschritt mit dem Vorrang des Netzausbaus im Sinne 
des «nationalen Interesses» rechtlich zu verankern (vgl. Kapitel 3.2.1).

Unbeabsichtigte Konsequenzen
Eine Straffung des Bewilligungsverfahren kann aber auch unbeabsich-
tigte Konsequenzen mit sich bringen – so etwa bei einer Fristsetzung für 
Verwaltungsentscheide. Sowohl der Bundesrat als auch die EU scheinen 
eine maximale Frist ins Auge zu fassen. So möchte der Bundesrat ein 
«konzentriertes Verfahren», dass innert 180 Tagen abgeschlossen wird 
(Bundesrat, 2023b). Gemäss EU-Kommission soll das Verfahren maximal zwei 
Jahre dauern, dafür das Prinzip der «stillen Zustimmung» gelten: Erhält 

Der dazugehörende 
Netzausbau darf nicht 
vergessen gehen. 
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der Gesuchsteller nach Ablauf der Frist keinen Bescheid, gilt die Bewil-
ligung als erteilt (Suisseéole, 2022b).

Ob mit den genannten Massnahmen die Position des Investors verbes-
sert werden kann, ist fraglich. Denn verbindlich festgelegte Fristen für 
Behörden führen oft zu Nachteilen (vgl. Carpenter & Grimmer, 2009): Erstens 
führt die Fristsetzung zu einer höheren Varianz der Dauer der Bewilli-
gungsentscheide. Während ohne Frist die Entscheide oft länger benöti-
gen, ist deren Dauer in der Regel doch recht gut vorhersehbar. Zweitens 
führen die Massnahmen zu einer höheren Zahl an «Willkürentscheiden». 
Da die Behörde kein «stilles Zustimmen» gelten lassen will, kommt es 
nachweislich zu überhasteten, minderwertigen Entscheiden. Eine An-
fechtung wird umso wahrscheinlicher (Carpenter & Grimmer, 2009). Ähnliche 
Bestrebungen bei der Zulassung von Medikamenten führten in den Ver-
einigten Staaten zu grobem Missmanagement (Carpenter et al., 2008). Von  einer 
rigiden Fristsetzung ist demnach eher abzuraten.

 3.3.3 _(K)ein Ausstieg aus der Kernkraft?

Mit Annahme der Energiestrategie 2050 (Volksabstimmung im Jahr 2017) 
beschloss die Schweiz auch den Ausstieg aus der Kernenergie (BFE, 2020b). 
Die Erteilung von Bewilligungen für neue Kernkraftwerke (KKW) ist so-
mit verboten. Derzeit sind noch vier Reaktoren an den Standorten Bez-
nau (1 & 2), Gösgen und Leibstadt in Betrieb. Diese leisteten gerade im 
Jahr 2022 einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit: Sie produ-
zierten rund 23 TWh Strom, was rund 38 % des Landesverbrauchs ent-
spricht.| 96 Der gesetzlich untersagte Ersatz der bestehenden Reaktoren 
könnte ein Problem für die Lösung des Energietrilemmas sein (vgl. Kapitel 1).

Old but Gold?
Die vier Reaktoren werden – trotz umfangreicher Nachrüstungen und 
Verbesserungen im Laufe der Jahrzehnte – mit grosser Wahrscheinlich-
keit in den nächsten 20 Jahren vom Netz gehen (vgl. Tabelle 3). Im Gegensatz 
zu anderen Staaten, z. B. Deutschland, kennt die Schweiz aber keine ge-
setzlich festgelegte Laufzeitbeschränkung. Die KKW laufen also weiter, 
solange sie alle Sicherheitsauflagen erfüllen und die Wirtschaftlichkeit 
gegeben ist. Für ersteres müssen sie sich alle zehn Jahre einer periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung durch das Eidgenössische Nuklearsicher-
heitsinspektorat (Ensi) unterziehen (Ensi, 2018). 

Das 2019 vom Netz gegangene KKW Mühleberg hätte weiterlaufen 
können. Die Betreiberin BKW entschied sich jedoch aus wirtschaftlichen 
Gründen | 97 für die Ausserbetriebnahme (Witschi, 2022). Hätte man damals 
eine Kristallkugel gehabt und antizipieren können, wie sich die Strom-

96 Etwa 4.5 TWh mehr als 2021.
97 Es gilt zu beachten, dass die Strompreise in der vergangenen Dekade tief waren und der BKW zudem seitens Ensi bedeu-

tende Sicherheitsnachrüstungen auferlegt wurden.

Die KKW leisteten  
im Jahr 2022 einen 
wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit. 
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preise in den folgenden Jahren entwickeln würden (steil nach oben), hät-
te man das Abschaltdatum wohl hinausgezögert.

Die Energieperspektiven des Bundes gehen von Laufzeiten der beste-
henden KKW von 50 bzw. 60 Jahren aus (BFE, 2020a). Mit Leibstadt würde 
somit der letzte Reaktor 2034 bzw. 2044 vom Netz gehen. Es ist sicher 
ein Glücksfall für die Schweiz, dass es sich dabei um den grössten Reak-
tor handelt. Die Abschaltdaten sind insofern relevant, als die Schweiz 
um 2040 übergangsweise auf mehr Importe angewiesen sein wird. Was-
serstoffkraftwerke (vgl. Kapitel 3.3.4) dürften erst nach 2040 vermehrt zum Ein-
satz kommen. Bei einer 50- statt 60-jährigen Betriebsdauer ist zu erwar-
ten, dass die Nettostromimporte nicht nur früher, sondern auch deutlicher 
ansteigen (Marti et al., 2022, S. 37). Die Versorgungssicherheit der Schweiz wür-
de leiden.

Umgekehrt führt eine Laufzeitverlängerung von 50 auf 60 Jahre zu 
einer Reduktion der Importe. Konkret könnten die Importe gemäss heu-
tigen Schätzungen im Jahr 2030 von 4 auf 2 TWh und im Jahr 2040 von 
9 auf 5 TWh reduziert werden (Hug et al., 2023, S. 23). Zur Erinnerung: Im 
letzten Jahr importierte die Schweiz rund 3 TWh Strom jährlich (vgl. Kapi-

tel 2.1). Vor diesem Hintergrund ist eine Betriebsdauer von 60 Jahren ernst-
haft zu prüfen. In den Medien wurde bereits die Überlegung aufgegrif-
fen, die KKW Gösgen und Leibstadt bis zu 80 Jahre laufen zu lassen. Aus 
Expertensicht wurde dies als technisch machbar beurteilt (Meier, 2022). Eine 
Studie der Nuclear Energy Agency (NEA, 2022) befasste sich ebenfalls mit 
dieser Option und beurteilte sie als kosteneffizientesten Weg zur Errei-
chung des Netto-null-Zieles für die Schweiz.| 98

Ein längerer Betrieb der KKW ist für die Betreiber mit erheblichen 
Kosten verbunden, wie das Beispiel Mühleberg zeigt: Verursacht der Wei-
terbetrieb im Vergleich zu den erwarteten Erträgen zu hohe Kosten, ist 
es denkbar, dass ein KKW aus wirtschaftlichen Gründen vom Netz ge-
nommen wird. Es stellt sich die Frage, ob in diesem Fall – im Sinne der 

Tabelle 3

Übersicht Kernkraftwerke in der Schweiz

Reaktor Leistung Inbetrieb nahme (Voraus sichtliche)  
Abschaltung* Produktion 2022

Anteil an  
Schweizer Strom-
erzeugung 2022

Mühleberg 390 MW 1972 2019 (erfolgt) — —

Beznau 1 380 MW 1969 2029 2,6 TWh 4,0 %

Beznau 2 380 MW 1972 2032 3,0 TWh 4,7 %

Gösgen 1060 MW 1979 2039 7,9 TWh 12,4 %

Leibstadt 1275 MW 1984 2044 9,8 TWh 15,4 %
 
Quelle: Ensi, 2023; IAEA, 2023  * Bei 60-jähriger Betriebsdauer

98 Vorausgesetzt, die Netzkapazitäten für den Stromhandel mit den Nachbarländern bleiben auf dem Level von 2022. 
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Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Gleichstellung mit anderen 
emissionsfreien Produktionstechnologien – Gelder des Netzzuschlages 
zur Finanzierung der Nachrüstungen verwendet werden sollen.

Dies wäre nur eine Second-best-Lösung. Erstens gilt analog der Beur-
teilung der Förderung der Erneuerbaren auch hier, dass bei Einführung 
einer konsequenten CO₂-Bepreisung (um bestmöglich Kostenwahrheit 
herzustellen) und einer technologieneutralen Regulierung auf jegliche 
Förderung verzichtet werden könnte (vgl. Kapitel 3.1.1).| 99 Sollten zweitens die 
Strompreise hoch sein, würden im Falle einer staatlicher Förderung zu-
dem Mitnahmeeffekte produziert. 

Frage der Wirtschaftlichkeit
Zwei weitere Optionen in der erwähnten NEA-Studie (2022) gehen vom 
Neubau eines oder zwei KKW mit einer Leistung von 1,6 GW aus. Nach 
dem Szenario Weiterbetrieb Leibstadt und Gösgen sind dies die Alterna-
tivszenarien mit den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten zur Errei-
chung des Netto-null-Ziels.| 100 Für die Einschätzung der Option «Bau 
neuer KKW» in der Schweiz lohnt sich ein Blick über die Grenzen: Im 
Frühling 2023 hat Deutschland seine letzten KKW abgeschaltet.| 101 Doch 
europaweit scheint der Trend in eine andere Richtung zu gehen. Zwar 
befinden sich in der EU derzeit nur zwei Reaktoren im Bau,| 102 allerdings 
sind sieben geplant und nicht weniger als 25 vorgeschlagen. Spitzenreiter 
sind Frankreich und Polen mit je sechs geplanten Reaktoren (World Nuclear 

Association, 2023).| 103

Die Option, in der Schweiz neue Kernkraftwerke zu bauen, setzt nicht 
nur voraus, dass das Verbot neuer Bewilligungen aufgehoben würde, son-
dern auch, dass sich (private) Investoren finden. Denn nebst den politi-
schen und rechtlichen Hürden für den Bau eines KKW gibt es vor dem 
Hintergrund des staatlich geförderten Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien wirtschaftliche Bedenken. Erneuerbare Energien sowie KKW haben 
gemeinsam, dass sie nicht optimal entlang der Nachfrage produzieren 
können. Deshalb werden erneuerbare Energien am besten durch Tech-
nologien ergänzt, die Mittel- und Spitzenlasten gut abdecken, beispiels-
weise Biomasse- oder Gaskraftwerke (Hirth et al., 2015; Open Electricity Economics, 

2023). Dazu gehören auch flexibel betreibbare Wasserstoffkraftwerke (vgl. 

Kapitel 3.3.4). 
Der flexible Einsatz eines KKW treibt – aufgrund der technologischen 

Voraussetzungen – die Kosten pro kWh in die Höhe. Auch die Studie des 

99 Das gilt auch für den Bau neuer KKW.
100 Die Investitionskosten lägen bei den Szenarien (1) mit neuen KKW sowie (2) einer Produktion ausschliesslich aus Wasser-

kraft, Photovoltaik und ein wenig Windkraft fast doppelt so hoch wie bei einer Laufzeitverlängerung der KKW Gösgen und 
Leibstadt. Bei Autarkie steigen die Kosten in allen Szenarien massiv an. 

101 Um den Ausfall zu kompensieren, sprangen die neuen erneuerbaren Energien auch in Form von Importen ein, die für 
Deutschland günstiger waren als die Stromerzeugung aus eigenen fossilen Kraftwerken.

102  In Frankreich und der Slowakei.
103  Angaben auf dem Stand von April 2023.

Erneuerbare Energien 
sowie KKW haben 
 gemeinsam, dass sie 
nicht optimal entlang 
der Nachfrage produ-
zieren. 
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VSE (Marti et al., 2022) beleuchtete diese Problematik und kam zum Schluss, 
der Bau neuer KKW (unter der Prämisse, dass die Schweiz an die euro-
päische Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen ist) sei nicht wirtschaft-
lich. Zu ergänzen ist, dass bei Nichterreichung eines hohen Anteils der 
neuen Erneuerbaren an der gesamten Stromproduktion (z. B. aufgrund 
langsamer Bewilligungsverfahren, vgl. Kapitel 3.3.2), die durch die Kernkraft 
bereitgestellte Grundlast weiterhin zum optimalen Strommix gehört.

Lange Bauzeiten
Zu den obigen wirtschaftlichen Überlegungen gehört, dass die langen 
Bauzeiten und die damit verbundenen Kosten | 104 für KKW in Europa 
auf Investoren abschreckend wirken dürften. So wurde seit 2016 nur ein 
KKW – Olikuoto in Finnland – nach 17 Jahren Bautätigkeit fertiggestellt 
(IAEA, 2023). Die lange Bauzeit konfrontiert Investoren mit sich ständig ver-
schärfenden Regulierungsanforderungen und verhindert eine effiziente 
Planung. Teilweise müssen errichtete Elemente wieder abgerissen werden, 
weil sich die Vorschriften während des Baus geändert haben (Economist, 

2022). So mussten sowohl beim finnischen Reaktor Olkiluoto sowie beim 
britischen Projekt Hinkley Point bereits erstellte Bauabschnitte mehrfach 
zurückgebaut und von Grund auf neu erstellt werden (Schlumpf, 2023).

Für die Schweiz ist es wichtig, die Entwicklungen in der Nukleartech-
nologie genau zu verfolgen. Der Fokus sollte mittelfristig auf dem Wei-
terbetrieb der KKW Gösgen und Leibstadt liegen, um diese über 60 Jah-
re hinaus sicher und wirtschaftlich weiterzubetreiben. Sie können einen 
wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2050 sowie zur Versor-
gungssicherheit im Winter leisten, bevor alternative Lösungen – z. B. mas-
siver Ausbau der Erneuerbaren und saisonale Speicher – einsatzbereit 
sind. Langfristig sollte sich die Schweiz regulatorisch nicht selbst den 
Weg versperren, um Weiterentwicklungen der Kerntechnologie zur Ener-
gieerzeugung anwenden zu können. Dies hiesse, zu gegebener Zeit das 
Verbot neuer Bewilligungen für KKW aufzuheben.| 105

 3.3.4 _Anschluss der Schweiz an die europäische Wasserstoff-   

  infrastruktur

In vielen Diskussionen wird Wasserstoff als wichtiger Baustein der Energie-
wende genannt. Schliesslich gibt es z. B. in der Industrie Hochtempera-
turprozesse, für welche die Energiedichte der Erneuerbaren oder der 
Elektrizität nicht ausreicht. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht 
nur Wasserdampf und keine THG. 

104  Die Kosten für neue KKW fallen in Europa deutlich höher aus als in China oder Südkorea (Rothwell, 2022). Generell gilt 
jedoch, dass ökonomische Bewertungen so gut wie nie ausschlaggebend für den Bau eines neuen KKW sind (Wealer et al., 
2018, S. 7), sondern politische Entscheide.

105  Wichtig wäre auch ein entsprechendes Signal an die Forschung am Standort Schweiz. Ohne Zukunftsaussichten in dieser 
Technologie werden sich kaum Studierende dafür interessieren. Das Wissen erodiert ohne Gegenmassnahmen.

Der Fokus sollte 
 mittelfristig auf dem 
Weiterbetrieb der 
KKW Gösgen und 
Leibstad liegen. 
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Ein bunter Energieträger
Für die Klimabilanz des Wasserstoffs ist entscheidend, wie er hergestellt 
wird. In diesem Zusammenhang ist oft von der «Farbenlehre» die Rede, 
die je nach Herstellungsprozess dem Wasserstoff eine Farbe zuweist (BMWi, 

2020, S. 29):
 _ Grün: Der Wasserstoff wird durch Elektrolyse hergestellt. Der dafür 
benötigte Strom muss aus einer erneuerbaren Quelle stammen. Der 
produzierte Wasserstoff ist somit CO₂-frei. Falls aus diesem «grünen» 
Wasserstoff Folgeprodukte wie z. B. Ammoniak, Methan oder Metha-
nol hergestellt werden, spricht man von Power-to-X (PtX).| 106

 _ Grau: Wasserstoff, der aus fossilen Kohlenwasserstoffen gewonnen wird 
– hauptsächlich durch Dampfreformierung von Erdgas. Das emittierte 
CO₂ hängt vom verwendeten Ausgangsstoff ab; der so hergestellte Was-
serstoff ist nicht klimaneutral.

 _ Blau: Das bei der Produktion von Wasserstoff anfallende CO₂ wird ab-
geschieden und gespeichert.| 107 Unter dem Strich ist die Produktion 
somit klimaneutral.

 _ Türkis: Der Wasserstoff wird mittels Methanpyrolyse | 108 hergestellt. 
Dabei entsteht statt CO₂ fester Kohlenstoff. Wird die dafür benötigte 
Prozesswärme CO₂-frei bereitgestellt, ist die Produktion klimaneutral.

Ebenfalls Platz auf der Farbpalette finden Gelb (für Wasserstoff, der aus 
dem allgemeinen Strommix hergestellt wird) und Rot (falls die Elektro-
lyse mit Atomstrom betrieben wird). Oranger Wasserstoff wird aus orga-
nischen Stoffen wie Biogas hergestellt, brauner Wasserstoff mittels Ver-
gasung von Kohle gewonnen. Natürlich vorkommendem Wasserstoff ist 
die Farbe Weiss zugeordnet.

In Deutschland liegt der Fokus auf der Nutzung und Förderung von 
grünem Wasserstoff. Hingegen verfolgen Japan oder die USA einen tech-
nologieneutralen Ansatz, bei dem die Kohlenstoffintensität | 109 in den 
nächsten Jahren massgebend ist (Grinschgl et al., 2021, S. 2). In der EU gilt Was-
serstoff als erneuerbar, wenn die Elektrolyse mit erneuerbarem Strom 
betrieben wird. Dies soll Anreize schaffen, die Menge erneuerbarer Ener-
gie zu erhöhen (Delegierte Verordnung (EU) 2023/1184, 2023).| 110

MacGyver der Energiewende?
Wasserstoff kennt eine Vielzahl von Anwendungen, jedoch ist teils um-
stritten, wie sinnvoll der konkrete Einsatz ist. Unbestritten ist eine An-
wendung in der Stahl- und Chemieindustrie als Reaktionsmittel oder 
Rohstoff, sowie bei Hochtemperaturprozessen. Eine Dekarbonisierung 

106  Abhängig vom Aggregatszustand des Folgeproduktes spricht man auch von Powert-to-Gas oder Power-to-Liquid.
107  Beispielsweise mittels Carbon Capture and Storage (CCS).
108  Thermische Spaltung von Methan.
109  Menge an Kohlendioxidemissionen, die bei der Herstellung oder Nutzung einer Energiequelle freigesetzt werden.
110  Gemäss delegiertem Rechtsakt sollen alle erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe nicht biogenen Ursprungs (Renewable Fuels 

of Non-Biological Origin, RFNBO) mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden.

Je nach Herstellungs-
prozess wird  
Wasserstoff eine Farbe 
zugewiesen. 
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von Niedertemperaturwärmeprozessen durch Wasserstoff wird aufgrund 
der ungenügenden Effizienz im Vergleich z. B. zur Elektrifizierung als 
nicht empfehlenswert betrachtet (Deutsch & Flis, 2022, S. 12).

Grüner Wasserstoff kann aber nur mit grossen Mengen von erneuer-
barem Strom hergestellt werden, u. a. auch weil aufgrund von Umwand-
lungsverlusten bei der Herstellung und der Nutzung viel Energie verlo-
ren geht. So hat im Gebäudebereich eine Wärmepumpe, die erneuerbaren 
Strom direkt nutzt, deutliche Vorteile gegenüber Wasserstoff oder ande-
ren «Power-to-Gas»-Lösungen (Gerhardt et al., 2020).| 111

Dieselbe Logik gilt auch für den Verkehrssektor (Helms et al., 2019). Das 
Potenzial scheint bei längeren Strecken des Luft- und Schiffsverkehrs am 
grössten, da eine Elektrifizierung in absehbarer Zeit nur schwer vorstell-
bar ist. Wasserstoff kann dabei für die Produktion klimaneutraler Treib-
stoffe eingesetzt werden. Ausbaubar ist die direkte Anwendung des 
 Wasserstoffes in Bussen und LKW. In der Schweiz existiert bereits ein 
Netz entsprechender Tankstellen. Allerdings gilt es zu bedenken, dass 
die Wirtschaftlichkeit batteriebetriebener Lastwagen aufgrund des tech-
nologischem Fortschritts auch auf längeren Strecken zunimmt und so-
mit Wasserstoff als Energieträger immer mehr konkurrenziert (Nykvist & 

Olsson, 2021). 
Wasserstoff kann auch als Speicher dienen. In einem solar- und wind-

dominierten Energiesystem (z. B. Bloomberg NEF, 2021) entstehen an einem er-
tragsreichen Tag Stromüberschüsse. Statt die Anlagen abzuregeln oder 
den Strom zu vernichten (z. B. durch das Einschalten der Eisenbahn- 
Weichenheizungen), kann mittels PtX Wasserstoff hergestellt und gespei-
chert werden. In umgerüsteten Gaskraftwerken kann er zur Deckung 
von Spitzenlasten während Dunkelflauten | 112 anschliessend wieder ver-
stromt werden. Die Umwandlungsverluste sind dabei gross, doch da der 
Strom ursprünglich überschüssig war, spielt das Effizienzkriterium ohne 
wirt schaftlichere Speichermöglichkeiten eine untergeordnete Rolle.

Vor allem in Deutschland steht dieser Weg angesichts des bereits heu-
te hohen Anteils der neuen Erneuerbaren im Fokus und dürfte aufgrund 
des Kernenergieausstiegs auch bald intensiver als bisher verfolgt werden 
(Deutschlandfunk.de, 2022).| 113 Laut einer Studie deutscher Netzbetreiber wer-
den entsprechende Gaskraftwerke kurz- bis mittelfristig hauptsächlich 
in Süddeutschland benötigt. Aufgrund ihrer Flexibilität würden sie über-
wiegend für Redispatch-Massnahmen (vgl. Kapitel 3.1.2) eingesetzt. Die Versor-
gung dieser Kraftwerke setzt eine leistungsfähige Fernleitungsinfrastruk-
tur voraus (TenneT et al., 2023), in die noch investiert werden muss. 

Es ist denkbar, dass Wasserstoff eine ähnliche Rolle in der Schweiz 
übernimmt – mit dem Unterschied, dass hierzulande Wasserstoff wohl 

111  Ob eine direkte Elektrifizierung effizienter ist, hängt stark von der Anwendung ab (Deutsch & Flis, 2022, S. 10).
112  Niedrige Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie bei tiefen Temperaturen.
113  Auch Biomethan soll in diesen Kraftwerken zum Einsatz kommen.

Zur Deckung von 
Dunkelflauten könnte 
grüner Wasserstoff 
verstromt werden.
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nicht überwiegend selbst produziert werden dürfte.| 114 Vielmehr ist da-
mit zu rechnen, dass dieser aus Deutschland oder via Italien importiert 
wird. Gerade im Winter könnte die Option flexibel einsetzbarer Wasser-
stoffkraftwerke (vgl. Kapitel 2.1) die Versorgungssicherheit stärken. Die Studie 
des VSE geht sogar davon aus, dass importierter grüner Wasserstoff zu 
einem tragenden Pfeiler der Schweizer Energieversorgung werden könn-
te. Entsprechende Wasserstoffkraftwerke würden bis zu 13 TWh Strom 
produzieren, davon 9 TWh im Winter.| 115

Dies setzt aber voraus, dass die Schweiz in die europäische Wasserstof-
finfrastruktur integriert ist. Nur unter diesen Umständen steht genügend 
preiswerter grüner Wasserstoff zur Verfügung. Ein Zubau von KKW (vgl. 

Kapitel 3.3.3) der neuesten Generation wäre unter diesen Umständen wohl 
kaum noch wirtschaftlich (Marti et al., 2022, S. 66). Vor dem Hintergrund der 
Empfehlung der ElCom (2023), die Reservekapazitäten bis 2030 auszubau-
en (vgl. Kapitel 3.1.1), könnte Wasserstoff als klimaneutrale Energiequelle eine 
wichtige Rolle spielen.

Und wieder einmal die EU
Während in der Schweiz die Versorgung mit grünem Wasserstoff noch 
weitgehend Theorie ist, werden im europäischen Ausland bereits kon-
krete Schritte unternommen. Vor dem Hintergrund der Dekarbonisie-
rung wird die Nachfrage stark von der Industrie getrieben. Der sogenann-
te European Hydrogen Backbone (EHB) ist die Initiative einer Vielzahl 
europäischer Energieinfrastrukturbetreiber mit dem Ziel, die Wasser-
stoffversorgung insbesondere in den grossen Nachfragezentren sicher-
zustellen. Konkret soll der Wasserstoff 2030 über fünf Korridore nach 
 Europa gebracht werden. Einer der Korridore führt von Nordafrika aus 
über Italien und könnte die Schweiz via Österreich umgehen (EHB, 2022).| 116

Grundsätzlich wäre die Schweiz gut positioniert, um Zugang zur euro-
päischen Wasserstoffinfrastruktur zu erhalten. Doch aufgrund des Dritt-
landstatus und wohl auch weil eine Einigung mit der EU in institutio-
nellen Fragen nach wie vor ausstehend ist, droht die Schweiz den Anschluss 
zu verpassen. Mit der Transitgasleitung, welche die Schweiz aktuell mit 
Erdgas versorgt, besteht bereits eine Verbindung mit Italien, Frankreich 
und Deutschland (Swissgas, o. J.). Im Jahr 2040 könnte diese Verbindung Teil 
einer bis dann ausgereiften europäischen Wasserstoffinfrastruktur wer-
den und den Energieträger aus dem Süden in die Schweiz, aber auch wei-
ter nördlich befördern (EHB, 2022, S. 13). Umgerüstete Pipelines stellen nicht 
nur für den Wasserstoff die günstigste Transportoption dar (Deutsch & Flis, 

2022, S. 34). Die Schweiz hat hier einen Trumpf im Ärmel, den es nun ge-
schickt auszuspielen gilt. Eine Umrüstung dieser Pipeline und ihre Inte-

114  Mehr dazu auf den folgenden Seiten.
115  Dies entspricht 20 % des geschätzten Winterstrombedarfs 2050.
116  Nebst dem Nordafrika–Italien-Korridor sind auch Pipelines durch Westeuropa, die Nord-

see, das Baltikum und Südost europa vorgesehen. 

Aufgrund des Dritt-
landstatus droht die 
Schweiz den Anschluss 
an die europäische 
Wasserstoffinfrastruk-
tur zu verpassen. 
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gration in den EHB würde letztlich eine Stärkung der Schweizer Versor-
gungssicherheit bedeuten.

Um das Projekt zum Erfolg zu führen, könnten jedoch Vereinbarun-
gen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten sowie mit der EU 
notwendig werden. Diese sollten sowohl regulatorische und technische 
Anforderungen als auch einen Tarifrahmen beinhalten (Kowalski & Goetz, 

2022). Die Schweiz muss auch eine Vorstellung davon entwickeln, wie viel 
Wasserstoff sie benötigen wird. Die EU hat bereits 2020 eine Wasserstoff-
strategie vorgelegt, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaziele leisten soll (Mitteilung der Kommission 2020/301 final, 2020). Der nächste 
Schritt wird die Verabschiedung eines Legislativpakets zur Dekarboni-
sierung der Wasserstoff- und Gasmärkte sein, in dem die entsprechenden 
Binnenmarktvorschriften festgelegt werden (Rat der EU, 2023). 

Wasserstoff ist ein sehr vielseitiger Energieträger, seine Nutzung erfor-
dert jedoch – von der Produktion bis zur Anwendung – auf allen Stufen 
hohe Investitionen.| 117 Auch aus diesem Grund ist das Umrüsten bereits 
be stehender Gasinfrastruktur | 118 (wie der Transitgasleitung in der Schweiz) 
in der Regel ökonomisch sinnvoll. Das dafür notwendige Kapital lässt 
sich von privaten Investoren nur dann mobilisieren, wenn die notwen-
dige Investitionssicherheit gegeben ist. Diesem Ziel dienen die von der 
EU ausgearbeiteten Rahmenbedingungen. 

Auch die Schweiz täte gut daran, rasch eine klare, langfristige und in-
ternational orientierte Wasserstoffstrategie zu erarbeiten. Dabei muss der 
Abschluss eines Energieabkommens mit der EU (vgl. Kapitel 3.1.2) ein Ziel sein. 
Die Zusammenarbeit, wie hier am Beispiel Wasserstoff erläutert, sollte 
in Zukunft über den Strombereich hinausgehen. Gerade weil die Pro-
duktion von Wasserstoff in der Schweiz nicht wirtschaftlich sein dürfte, 
sollte sich die Schweiz auf die Schaffung guter Rahmenbedingungen für 
den Import konzentrieren. Dazu gehören auch Abkommen mit Dritt-
staaten.

Woher kommt der Stoff?
In der Nähe von Laufwasserkraftwerken oder Kehrichtverbrennungs-
anlagen (KVA) | 119 in Kombination mit tiefen Strompreisen könnte eine 
helvetische Produktion von Wasserstoff Sinn ergeben. Grundsätzlich ist 
die Herstellung in der Schweiz kaum wirtschaftlich,| 120 da nur während 
kurzer Zeit im Sommer genügend überschüssiger erneuerbarer Strom 
zur Verfügung steht (Marti et al., 2022, S. 46), ansonsten wird die Produktion 

117  Die Wasserstoffstrategie der EU rechnet mit kumulierten Investitionen in erneuerbaren Wasserstoff von 180–470 Mrd. Euro 
bis 2050. 

118  Sogenanntes Repurposing.
119  Nebst Wärme können KVA auch Strom produzieren. Im Rekordjahr 2017 waren es sogar 2338 GWh (opendata.swiss, 2022).
120  Die hohen Produktionskosten ergeben sich aufgrund der niedrigen Anzahl Betriebsstunden bei gleichzeitiger Bereitstellung 

hoher Produktionskapazitäten. Gemäss einer Studie des VSE würde eine inländische Elektrolyse nur bis zur Integration der 
Schweiz in den EHB betrieben. In einem Szenario, in dem die Schweiz energiepolitisch schlecht in Europa integriert ist und 
die Akzeptanz für neue Energieinfrastrukturen gering ist, würde länger inländischer Wasserstoff produziert. 

Ein Ziel muss der 
 Abschluss eines 
 Energieabkommens 
mit der EU sein. 
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durch die steigende Nachfrage absorbiert (BFE, 2022a, S. 6). Die meiste Zeit 
würde eine PtX-Anlage voraussichtlich stillstehen.

Die EU verfolgt im Rahmen von REPowerEU das sehr ehrgeizige Ziel, 
bis 2030 zehn Millionen Tonnen Wasserstoff selbst zu produzieren und 
die gleiche Menge zusätzlich zu importieren. Um dies zu erreichen, wer-
den nicht nur Rahmenbedingungen für die Entstehung eines Marktes 
geschaffen, sondern auch Wasserstoffprojekte als wichtige Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse gefördert (Europäische Kommission, 

2023).| 121 Grüner Wasserstoff kann überall produziert werden. Von einer 
gesteigerten Nachfrage dürften aber vor allem Staaten wie Marokko oder 
Australien profitieren, die neben einer guten Infrastruktur auch über aus-
reichend erneuerbare Energie und Zugang zu Wasser verfügen. Denn 
dort kann Wasserstoff kostengünstig produziert werden (Stocker, 2023). Um 
ihre Importziele zu erreichen, ist die EU auch Partnerschaften mit Län-
dern wie Ägypten, Kasachstan und Namibia eingegangen (ECFR, 2023). 

Angesichts der grossen Abhängigkeit von Russland beim Erdgas vor 
dem Ukrainekrieg oder der dominierenden Stellung Chinas bei der Pro-
duktion von Photovoltaik-Panels sollte man sich beim Wasserstoffimport 
nicht schon beim Markthochlauf in eine zu einseitige Abhängigkeit be-
geben. Aufgrund der Replizierbarkeit des Produktionsprozesses ist das 
Risiko eines Einsatzes von Wasserstoff als politisches Druckmittel aber 
eher gering.

121  Sogenannte IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

Beim Wasserstoff-
import sollte man sich 
nicht schon beim 
Markthochlauf in eine 
zu einseitige Abhängig-
keit begeben. 
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 4 _ Politische Empfehlungen

Energiepolitik ist komplex. Die Zielkonflikte zwischen der Erhöhung der 
Versorgungssicherheit, der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit – 
dargestellt im Energie-Trilemma (vgl. Kapitel 1) – erfordern einen Interessen-
sausgleich. Energiepolitik ist auch komplex, weil physikalische Gesetze, 
z. B. bei den Eigenschaften von Strom, als gegeben hingenommen wer-
den müssen. Allzu oft wird dies vernachlässigt, ein politischer Eingriff 
an einer Stelle des Energiesystems kann zu unbeabsichtigten Folgen an-
dernorts führen.

Die Komplexität wird weiter erhöht, indem alle drei Staatsebenen 
(Bund, Kantone und Gemeinden) eigene energiepolitische Massnahmen 
ergreifen. Die Koordination ist rudimentär, die Mitnahmeeffekte sind – 
wie jüngst ein Bericht der EFK (2023) gezeigt hat – gross und zahlreich. 
Zur komplexen Gemengelage trägt bei, dass die politischen Vorstellun-
gen zur Lösung des Trilemmas teilweise weit auseinanderliegen. So lässt 
sich die Position der Schweiz kaum verbessern.

Immerhin: Unser Land scheint es im Vergleich zu anderen Staaten 
grundsätzlich nicht allzu schlecht zu machen. Doch darf die relative Ran-
gierung an zweiter Stelle (World Energy Council, 2022) nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es grosses Optimierungspotenzial gibt und die Rangierung 
nichts über die zukünftige Position aussagt. Das vorliegende Schluss-
kapitel fasst die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Schweizer 
Energiepolitik zusammen.

 1 _Sicherstellung der Versorgungssicherheit
Vorrangiges Ziel sollte die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und 
letztlich die Erhöhung der Resilienz der Energieversorgung sein. Selbst 
wenn dank des milden Winters 2022/23 die ausgearbeiteten Notfallpläne 
sowie die teuren, in kurzer Zeit bereitgestellten zusätzlichen Kapazitäten 
nicht in Anspruch genommen werden mussten, bleibt im modellierten 
Worst-Case-Szenario gemäss neusten Berechnungen (ElCom, 2023) ein erheb-
liches Risiko bestehen.

Zurzeit läuft deshalb die erste Ausschreibungsrunde für Reservekraft-
werke ab 2026, um die befristeten, bestehenden Massnahmen abzulösen. 
Solche Reserven sind ausserhalb des Marktes platziert und würden nur 
dann eingesetzt, wenn in einer tatsächlichen Situation von Knappheit 
das Angebot im Markt die Nachfrage nicht mehr deckt. Sie sind somit 
eine Versicherung zur Vermeidung einer Strommangellage und den da-
mit verbundenen hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Denn der Ausbau 
der Erneuerbaren ist aus heutiger Sicht weder im Ausmass noch der Ge-
schwindigkeit abzuschätzen – siehe das Abstimmungsergebnis im Kan-
ton Wallis gegen den Solarexpress. Offen ist auch der genaue Umfang der 
künftigen Stromnachfrage. Ein schrittweises Vorgehen und eine laufen-
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de Neubeurteilung der Entwicklungen zur allfälligen Anpassung der 
Massnahmen – wie auch von der ElCom (2023) vorgeschlagen – ist deshalb 
zu begrüssen.

Im Winter 2022/23 stand eine mögliche Knappheit bei zwei Energie-
trägern im Fokus: Gas und Strom. Beim Gas ist die Schweiz, abgesehen 
von einer geringen Menge inländischer Produktion, auf Importe ange-
wiesen, was in absehbarer Zukunft so bleibt. Die Schweiz hat von der 
Reaktion der EU, das russische Gas rasch durch LNG zu ersetzen, profi-
tiert. Entsprechend entspannte sich die Lage in Europa, selbst wenn das 
Preisniveau heute höher ist als vor dem Ukrainekrieg. Jedoch weisen fos-
sile Gasimporte vor dem Hintergrund des Netto-null-Ziels ein Ablaufda-
tum auf: Erstens dürfte der Gasverbrauch im Zuge der Energiewende 
zurückgehen – zu denken ist hier an den Ersatz von Gasheizungen durch 
Wärmepumpen oder Fernwärme –, zweitens scheint für schwer elektri-
fizierbare Anwendungen langfristig eine Substitution durch grünen Was-
serstoff am geeignetsten zu sein. Doch auch beim Wasserstoff wird die 
Schweiz in Zukunft wohl nur kleinste Mengen selbst produzieren, die 
Importabhängigkeit wird hoch bleiben. 

Anders präsentiert sich die Ausgangslage beim Strom: Die Schweiz 
produziert den verbrauchten Strom mehrheitlich selbst, bleibt auf abseh-
bare Zeit aber vor allem im Winter auf Importe angewiesen. Ohne Mass-
nahmen wird sich die Versorgungslücke im Winter aufgrund des erhöh-
ten Strombedarfs für Mobilität und Wärmebereitstellung weiter 
vergrössern. Eine derart starke Abhängigkeit von Winterimporten steht 
dem Ziel, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, entgegen. Die Bedeu-
tung der Elektrizität für die Energieversorgung der Schweiz ist bereits 
heute hoch und wird weiter zunehmen. Angesichts des hohen volkswirt-
schaftlichen Schadenpotenzials einer Strommangellage in dreistelliger 
Milliardenhöhe hat deren Vermeidung höchste Priorität.

Änderungen einleiten

 _ Ausbau der Erzeugung mittels financial Contracts for 
 Differences (fCfD)
Der Ausbau der inländischen Stromerzeugung liegt als Massnahme auf 
der Hand. Über fCfD (vgl. Kapitel 3.1.1) könnte dies wohl besser als über die 
beschlossene gleitende Marktprämie sichergestellt werden. Wichtig ist, 
damit nicht nur die Stromproduktion insbesondere im Winter anzu-
kurbeln, sondern gleichzeitig in die Netze zu investieren.

 _ Abschaffung der Wasserzinsen
Der Ausbau der Energieproduktion dient der Versorgung der Schweiz 
mit treibhausgasfreiem Strom. Die Effektivität der Massnahme darf 
nicht durch die Verfolgung von Nebenzielen verringert werden. Die 
regionalpolitisch motivierten Wasserzinsen mindern die Attraktivität 
von Neuinvestitionen in die Wasserkraft, denn potenzielle Kraftwerk-
betreiber müssen ihre Rente mit dem Konzessionsgeber teilen. Wasser-
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zinsen sind deshalb marktnäher auszugestalten oder abzuschaffen. Die 
aktuelle gesetzliche Regelung läuft per Ende 2030 aus; sie sollte vorher 
grundlegend überarbeitet werden.

 _ Öffnung für ausländische Investoren
Verbesserung der Rahmenbedingungen für neue in- und ausländische 
Investoren. Statt die Voraussetzungen für Investitionen in den Ausbau 
der Energieinfrastruktur zu verbessern, verunmöglicht es das Parla-
ment ausländischen Kapitalgebern, in der Schweiz tätig zu werden. Die 
entsprechende Regulierung ist zu stoppen. Die Schweiz muss sich öff-
nen, statt sich weiter abzuschotten.

 _ Effiziente Erhöhung der Energieeffizienz
Ineffiziente Geräte und Gebäudehüllen sollen – unter Berücksichtigung 
der gesamten Ökobilanz – ersetzt bzw. saniert werden. Treiber dafür 
sollen aber nicht staatlich finanzierte Beratungsangebote oder Subven-
tionen sein, sondern dynamische Preise für Endverbraucher. Dies ver-
mindert den Bedarf zusätzlicher Investitionen in die Energieproduk-
tion und -verteilung zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen. Eine 
Voraussetzung hierfür wäre die vollständige Öffnung des Strom-
marktes. Im Gegensatz dazu führt die im Mantelerlass vorgesehene 
Verpflichtung der Verteilnetzbetreiber zu Effizienzmassnahmen zu 
 einer weiteren Bürokratisierung – und Kosten für die Konsumenten. 
Aus serdem konkurrenziert sie bestehende, bewährte Instrumente wie 
die Zielvereinbarungen und die Energieetikette.

Diskutierte Massnahmen rasch umsetzen

 _ Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke (KKW)
Um das Jahr 2040 herum sind die beiden grössten Schweizer KKW 60 
Jahre alt. Sollte der Stromverbrauch bis dahin erwartungsgemäss an-
steigen, ohne dass der inländische Ausbau der erneuerbaren Produkti-
on Schritt gehalten hätte, wäre es kostengünstiger, die Werke in Gös-
gen und Leibstadt für den Weiterbetrieb zu ertüchtigen, als ein neues 
KKW zu bauen. Dieser Vorschlag wird bereits diskutiert, erscheint aber 
derzeit nicht mehrheitsfähig. Eine längere Laufzeit würde die Import-
abhängigkeit der Schweiz im Winter reduzieren.

 _ Rasche Schaffung von Speichermöglichkeiten
Die raumplanerischen, geologischen und wirtschaftlichen Abklärun-
gen sind zu verstärken, wo und wie in der Schweiz grosse saisonale 
Wärmespeicher realisiert und bedarfsgerecht betrieben werden kön-
nen. Private Unternehmen sollten danach rasch die Möglichkeit erhal-
ten, entsprechende Speicher zu realisieren und betreiben.

 _ Vorrang der Versorgungssicherheit
Da die Zeit drängt, sind die Bewilligungsverfahren für Energieinfra-
strukturen zu vereinfachen. Das Ziel der Versorgungssicherheit als «na-
tionales Interesse» soll gegenüber anderen Zielen – insbesondere des 
Natur- und Landschaftsschutzes – bei ungenügendem Ausbaustand der 
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Stromproduktion temporär priorisiert werden (z. B. wenn die Importe 
über mehrere Jahre 5 TWh übersteigen).

 2 _Unterstützung der Klimapolitik
Aufgrund des nach wie vor hohen Anteils fossiler Energieträger ist die 
Energiepolitik eng mit der Klimapolitik verzahnt. Dabei reüssieren poli-
tisch oft nicht die volkswirtschaftlich effektivsten und effizientesten Mass-
nahmen, sondern von Interessengruppen geprägte Lösungen. Folgende 
Vorschläge wirken dieser Tendenz entgegen:

Änderungen einleiten

 _ Konsequente Bepreisung des CO₂-Ausstosses
In der Elektrizitätsproduktion ist die Kostenwahrheit europaweit zu 
grossen Teilen bereits umgesetzt. So müssen fossile Kraftwerke ihre 
Emissionen über den Kauf entsprechender Rechte an der Börse abde-
cken. Der seit einiger Zeit bestehende Preis von rund 90 Euro pro Ton-
ne CO₂ setzt Anreize, in klimaneutrale Produktionstechnologien zu 
investieren. Konsequenterweise sollte der CO₂-Ausstoss aller fossiler 
Energieträger bepreist werden, unabhängig davon, ob es sich um die 
Energieerzeugung oder eine andere wirtschaftliche Aktivität handelt.

 _ Reduktion der Förderung
Die bestehende Förderung erwünschter Technologien oder von Ein-
sparmassnahmen (u. a. auch von faktisch bereits abgeschriebenen 
Grosswasserkraftwerken) führt zu hohen Mitnahmeeffekten und wirkt 
aufgrund ihrer Ausrichtung auf spezifische treibhausgasfreie Techno-
logien wettbewerbsverzerrend. Die Fördersummen sollten deshalb re-
duziert oder ganz gestrichen werden.

 _ Wahlfreiheit der Technologie
Falls aus realpolitischen Gründen weiterhin eine Förderpolitik betrie-
ben wird, sollte die Wahl der Technologien für die Energiewende den 
Marktakteuren und nicht Politik und Verwaltung überlassen werden. 
Damit steigen die Chancen für die effizientesten klimaneutralen Ener-
gieträger, sich durchzusetzen.

 _ Umrüstung auf grünen Wasserstoff
Bis 2050 soll fossiles Gas in Anwendungsbereichen wie Hochtempera-
turprozessen durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. In der hiesigen 
politischen Debatte ist dies noch kaum ein Thema, obwohl die Zeit 
drängt und die Schweiz den Anschluss an den European Hydrogen 
Backbone (EHB) zu verpassen droht. Im Rahmen der entsprechenden 
Gesetzesrevision sind Bedingungen zu schaffen, das Übertragungs- und 
Verteilnetz umrüsten zu können. In das Verteilnetz für die Gasversor-
gung von Gebäuden zur Wärmeerzeugung soll nicht weiter investiert 
werden, dies im Gegensatz zu den Anschlüssen für die Industrie. Für 
letztere wird Wasserstoff als Energieträger im Produktionsprozess eine 
zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Konsequenterweise 
sollte der CO₂-Aus-
stoss aller fossiler 
Energieträger bepreist 
werden. 



78  Energiepolitik unter Strom

Diskutierte Massnahmen umsetzen

 _ Aufhebung des Verbots von KKW
Im Grundsatz ist es richtig, das Technologieverbot im Bereich der Kern-
energie zu kippen – es sollte auch in der Schweiz in diesem Bereich 
weitergeforscht werden. Die Frage stellt sich allerdings, ob die politi-
sche Diskussion um die Kernkraft drängendere Probleme der Ener-
giepolitik überdeckt. Denn selbst bei einer sofortigen Aufhebung des 
Verbots würden allfällige neue KKW – sofern sie denn wirtschaftlich 
betrieben werden können – kaum entscheidend zur angestrebten 
Klima neutralität bis 2050 beitragen. Ein Weiterbetrieb bestehender 
KKW dürfte die pragmatischere Lösung sein. Die Politik sollte deshalb 
dabei bleiben: Es gibt kein fixes Abschaltdatum, die Blöcke laufen so 
lange weiter, wie sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Der Betrei-
ber entscheidet, wann er das KKW aus wirtschaftlichen Gründen vom 
Netz nimmt.

 3 _Garantie der Bezahlbarkeit
Die Energiepolitik muss den Zugang zu und die Bezahlbarkeit von Ener-
gie gewährleisten. Die Aufrechterhaltung des heutigen Wohlstands ist 
ohne die Nutzung von Energie nicht vorstellbar. Die Belastung eines 
durchschnittlichen Haushalts mit Ausgaben für Energie (nicht nur Elek-
trizität) war in der Vergangenheit mit 1,1 % des Haushalteinkommens 
vergleichsweise gering (Bundesamt für Statistik, 2022), dürfte aber in den letzten 
Monaten gestiegen sein. Folgende Grundsätze sollten beim Thema Er-
schwinglichkeit beachtet werden:

 _ Subjekthilfe statt Giesskanne
Die Umstellung auf klimaneutrale Energieträger darf nicht zu unver-
hältnismässigen Belastungen für ärmere Bevölkerungsgruppen führen. 
Angesichts des geringen Anteils von Energiekosten an einem durch-
schnittlichen Haushaltsbudget ist von einer generellen Deckelung für 
alle Verbraucher abzusehen. Vielmehr sollte gezielt den Bedürftigen 
geholfen werden. Dies nicht über neu zu schaffende Instrumente, son-
dern im Rahmen der bestehenden Sozialhilfe. 

 _ Nutzung intelligenter Steuerungen
Für die Integration neuer Technologien in den Schweizer Strommix – 
gerade auch der erneuerbaren Energien – wird Flexibilität immer wich-
tiger. Ein intelligentes Management der Netzlast und des Stromver-
brauchs hilft, die Flexibilität optimal zu nutzen und teure Zusatzinves-
titionen in die Infrastruktur zu vermindern. 

 _ Vollständige Öffnung des Marktes
Ein Hebel für die Einführung von intelligenten Lösungen im Schwei-
zer Stromsystem und eine Grundvoraussetzung für ein Strom- oder 
Energieabkommen mit der EU ist die vollständige Strommarktöffnung. 
Sie würde einen Schub von neuen Geschäftsmodellen der EVU und 
Drittanbietern auslösen, darunter insbesondere dynamische Preismo-
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delle. Ausserdem erhielten die kleineren Strombezüger wie Haushalte 
und das Gewerbe die Möglichkeit, ihren Versorger selbst zu wählen. 
Bereits heute sind sie faktisch der Marktvolatilität ausgesetzt, da viele 
Versorger keinen eigenen Strom produzieren und am Markt einkaufen. 

 _ Kein Industriestrompreis
Für die Schweizer Industrie kann es bei den standortgebunden Kosten 
(wie Löhnen, Bodenpreisen etc.) kein «Level playing field» mit auslän-
dischen Konkurrenten geben, genau wie umgekehrt gewisse Standort-
vorteile (wie Investitions- und Rechtssicherheit, Steuersystem etc.), ge-
genüber anderen Ländern nicht aufgegeben werden sollen. Die Politik 
sollte der Versuchung widerstehen, die staatliche Bevorzugung einzel-
ner Branchen mit dem Argument hoher Energiepreise weiter auszu-
bauen.

 4 _Zusammenarbeit mit der EU
Da der Handel mit Energie – auch aufgrund komparativer Standortvor-
teile – den Wohlstand fördert und viele Energiefragen im europäischen 
Kontext grenzüberschreitend sind, ist die internationale Zusammenar-
beit wichtig. Dies betrifft insbesondere leitungsgebundene Energieträger 
wie Strom und Gas. Zurzeit ist es unklar, wie die weitere technische Zu-
sammenarbeit sichergestellt werden kann und – übergeordnet – wie die 
Ebene der institutionellen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und 
der EU ausgestaltet wird. Der ursprünglich angestrebte Abschluss eines 
Stromabkommens ist gefährdet, weil er – gemäss politischem Entscheid 
der EU – nicht isoliert von der Klärung der institutionellen Fragen zu 
erreichen ist.

 _ Abschluss technischer Abkommen
Die absolute Minimalvariante ist der Abschluss mindestens eines wei-
teren technischen Abkommens (mit der Kapazitätsberechnungsregion 
«Core» an der Schweizer Nordgrenze), insbesondere um die Kosten der 
Netzstabilisierung in der Schweiz nicht weiter ansteigen zu lassen. Tech-
nische Abkommen lösen temporär einzelne dringliche Fragen im Netz-
bereich, sind aber kein Ersatz für ein Strom- oder ein Energieabkom-
men.

 _ Abschluss eines Stromabkommens
Ein Abkommen über den gegenseitigen Marktzugang im Strombereich 
ermöglicht die Partizipation der Schweiz in den relevanten technischen 
Gremien und Plattformen der EU. Weiter würde es auch die seitens der 
EU drohende regulatorische Beschränkung der Grenzkapazitäten ge-
genüber Drittländern wie der Schweiz aufheben. Damit bliebe die  volle 
Übertragungskapazität für den Stromimport bestehen, insbesondere 
in den Wintermonaten. 

 _ Abschluss eines Energieabkommens
Die volkswirtschaftlich langfristig attraktivste Variante – und wohl erst 
in mehreren Jahren realisierbar – wäre der Abschluss eines umfassen-
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den Energieabkommens mit der EU. Damit könnte die Schweiz nicht 
nur den Marktzugang im Strombereich regeln, sondern im Idealfall 
auch den Anschluss an die europäische Wasserstoffinfrastruktur sicher-
stellen. Zusätzlich könnten Erleichterungen für Produktion und Han-
del mit synthetischen Energieträgern eingeschlossen werden.

Sei es, dass wir in eine Strommangellage geraten, sei es, dass sich das 
Netto- null-Ziel als zu ambitioniert herausstellt oder die Energieausgaben 
in den Budgets von Haushalten und Unternehmen nicht stabilisiert wer-
den können: Die Dringlichkeit ist gross, die im Energie-Trilemma aufge-
zeigten Zielkonflikte anzugehen. Der Druck, adäquate Antworten zu 
finden, nimmt mit jedem Tag zu.
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